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Diese Broschiire informiert allgemein tiber die einzuhaltenden Verpflichtungen (GLOZ und GAB)
bei der Konditionalitdt und ersetzt nicht eine griindliche Auseinandersetzung mit den aktuellen,
fuir jeden Betrieb verbindlichen Rechtsvorschriften.

Empfénger von Direktzahlungen sind verpflichtet, sich iber gegebenenfalls eintretende Rechts-
anderungen nach Redaktionsschluss und damit verbundene Anderungen der Verpflichtun-
gen zu informieren. Die jeweilige landwirtschaftliche Fachpresse und Homepages der Lander
(www.landwirtschaft.sachsen.de) enthalten entsprechende Informationen.

Auch fiir Beglinstigte bestimmter flichenbezogener MaBnahmen des landlichen Raums sowie
von TierschutzmaBnahmen gelten die Konditionalitdten-Verpflichtungen einschlieBlich der
Pflicht, sich liber gegebenenfalls eintretende Anderungen zu informieren.

Die vorliegende Informationsbroschiire entfaltet keine Rechtsverbindlichkeit und dient lediglich
als Hilfestellung fiir Antragstellerinnen und Antragsteller. Rechtsverbindlich sind die zugrun-
deliegenden Gesetze und Verordnungen.

Die Informationen in dieser Broschiire beziehen sich auf den Stand der geltenden Rechts-
vorschriften am 1. Januar 2026. Die Verordnung (EU) 2025/2649 (Omnibus Ill Agrar) enthalt
dartiber hinaus Bestimmungen, die zu Erleichterungen und Vereinfachungen bei konditionali-
tatsrelevanten Regelungen fiihren. Diese werden derzeit in das deutsche Durchfiihrungsrecht,
insbesondere in die GAP-Konditionalitdten-Verordnung, tberfiihrt. Das Bundesministerium
fur Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat rechnet mit dem gegebenenfalls riickwirkenden
Inkrafttreten im Verlauf des Jahres 2026. Dies betrifft insbesondere eine mégliche Befreiung
von zertifizierten beziehungsweise in Umstellung befindlichen Oko-Betrieben von den An-
forderungen der Standards GLOZ 1, 3., 4, 5, 6 und weiterhin 7. Es wird empfohlen hierzu die
Fachpresse zu verfolgen.

Hinweis: In dieser Broschiire sind neu eingefligte, ab 2026 geltende Textpassagen in blauer
Schrift dargestellt sowie griine Markierungen enthalten, die sich auf die bisher geltenden be-
sonderen Vorgaben fiir die Diingung in belasteten Gebieten (§13a DUV) beziehen und bis auf
weiteres nicht kontrolliert werden.

2|



Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Ubersicht der wichtigsten Anderungen im Jahr 2026

GLOZ 1

GLOZ 2

GLOZ 6

GLOZ 7

GAB 1 und GAB 2 - BVerwG-Urteil und Auswirkungen auf die Konditionalitat
GAB 7 und GAB 8: Anderung der Aufzeichnungspflichten

flr den Bereich Pflanzenschutz

Erhaltung landwirtschaftlicher Flichen in gutem landwirtschaftlichem und
okologischem Zustand (GL0Z)

Erhaltung von Dauergriinland (GLOZ 1)

Genehmigung mit Verpflichtung zur Anlage einer Ersatzflache

Genehmigung ohne Verpflichtung zur Anlage einer Ersatzfliche

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht

Ruckumwandlung widerrechtlich umgewandelter Dauergriinlandflachen

Schutz von Feuchtgebieten und Mooren (GLOZ 2)
Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern (GLOZ 3)
Schaffung von Pufferstreifen entlang von Gewissern (GLOZ 4)

Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung zur Begrenzung
von Erosion (GLOZ 5)
Ausnahmen fiir kologisch zertifizierte Betriebe

Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Béden

in den sensibelsten Zeiten zu vermeiden (GLOZ 6)

Zeitrdume der Mindestbodenbedeckung auf Ackerfldchen
Spezifische Ausnahme zur Bekdmpfung der Schilf-Glasflligelzikade
und der von ihr libertragenen Krankheiten

12
12
13
14
15
15
16
17

17

18

20
20

22



4|

8.1
8.2.

1.1
1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3
1.4

2.1
2.1
2.1.2

Anforderungen an brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland

und Dauergriinland

Erlaubte MaBnahmen innerhalb des Feldvogelschutzzeitraums
Weitere Anforderungen an brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland

Fruchtwechsel (GLOZ 7)

Landschaftselemente (GLOZ 8)

Verbot der Beseitigung bestimmter Landschaftselemente

Die Einhaltung des Schnittverbots bei Hecken, Knicks und Badumen
im Zeitraum vom 1. Marz bis 30. September
Landschaftselementereferenz

Verbot der Umwandlung oder des Umpfliigens von Dauergriinland,
das als umweltsensibles Dauergriinland in Natura 2000-Gebieten
ausgewiesen ist (GLOZ 9)

Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung

Wasserrahmenrichtlinie, Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe e und h (GAB 1)
Generelle Vorgaben flr die Dingung mit phosphathaltigen Diingemitteln
Aufnahmefdhigkeit der Béden

Abstande zu oberirdischen Gewdssern

Sperrzeiten

Aufbringungsmengen phosphathaltiger Diingemittel

Zusatzliche besondere Vorgaben fir die Diingung mit phosphathaltigen
Dungemitteln in eutrophierten Gebieten (§ 13a DGV)

Begrlinung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewassern

Benutzung von Grund- und Oberflichenwasser

Nitratrichtlinie (GAB 2)

Generelle Vorgaben fiir die Dingung mit stickstoffhaltigen Dlingemitteln
Dlingebedarfsermittlung

Grundséatze fir die Anwendung

22
22
22

23

26
26

28
29

29

31

31
31
31
33
33

35
35
35

36
36
36
37



213
214
215
2.1.6
217

2.1.8
2.1.9
2.2

2.3
2.4

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.21
5.2.2
523
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Inhaltsverzeichnis

Aufnahmefahigkeit der Béden

Abstande zu oberirdischen Gewdssern

Sperrzeiten

Gerdte zum Aufbringen

Obergrenze 170 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Hektar und Jahr im
Betriebsdurchschnitt fir alle organischen und organisch-mineralischen
Diingemittel

Griinland, Dauergriinland und Ackerland mit mehrjahrigem Feldfutterbau
Aufzeichnungen nach erfolgter Diingung und bei Weidehaltung
Zusétzliche besondere Vorgaben fiir die Diingung mit stickstoffhaltigen
Dungemitteln in mit Nitrat belasteten Gebieten (§ 13a DUV)

Begriinung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewassern
Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfiillen

von Jauche, Gille, Festmist, Silage und Silagesickersaften

Vogelschutzrichtlinie (GAB 3)
Allgemeine Regelung
Besonderheiten fiir Schutzgebiete

FFH-Richtlinie (GAB 4)

Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit (GAB 5)

Vorgaben zur Futtermittelsicherheit

Produktion sicherer Futtermittel

Information der Behdrden, Rickruf und Riicknahme von Futtermitteln
Rickverfolgbarkeit

Anforderungen an die Futtermittelhygiene

Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit

Produktion sicherer Lebensmittel

Information der Behdrden, Rickruf und Riicknahme von Lebensmitteln
Rickverfolgbarkeit

Anforderungen an die Lebensmittelhygiene

Milcherzeugung

Eiererzeugung

38
38
40
40

41
41
42

42
44

45

46
46
47

48

49
49
49
50
51
51
52
52
54
54
54
55
57



6]

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.1

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

8.1.5

8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.3

8.3.1
8.3.2

Richtlinie liber das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe
in der tierischen Erzeugung (GAB 6)

Regelungen zum Pflanzenschutz (GAB 7 und 8)
Anwendungsbestimmungen

Anwendungsverbote und -beschrankungen
Bienenschutz

Aufzeichnungspflicht

Vorgaben aus der Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG
zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden

Tierschutz (GAB 9, 10 und 11)

Regelungen Gber den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (GAB 11)
Anforderungen an das Personal sowie an die Uberwachung und Pflege
Aufzeichnungen

Anforderungen an die Bewegungsfreiheit

Anforderungen an Gebdude, Unterkiinfte, Anlagen

sowie an das Stallklima und die Beleuchtung

Anforderungen an die Haltung von Tieren, die nicht in Gebduden
untergebracht sind

Anforderungen an das Futtern, Trdnken und beigefligte Stoffe
Eingriffe an Tieren

Ziichtung/Zuchtmethoden

Regelungen tber Mindestanforderungen fiir den Schutz von Kélbern (GAB 9)
Besondere Anforderungen an die Haltungseinrichtung fir Kalber
Anforderungen an die Haltungsform (Einzel-/Gruppenhaltung)
Stallklima, Licht und Beleuchtung

Fltterung

Kontrolle und Vorsorge durch den Tierhalter

Verbote

Regelungen Gber Mindestanforderungen fiir den Schutz von Schweinen (GAB 10)
Haltungseinrichtungen fiir Schweine

Besondere Anforderungen

58

59
60
61
62
63

64

66
67
67
68
68

68

69
69
70
71
71
71
72
73
73
74
74
74
74
76



1.1
1.2
1.3
1.4

W

NoO AN =<

Inhaltsverzeichnis

Kontroll- und Sanktionssystem

Kontrolle

Systematische Kontrolle

Weitere Kontrollen

Kontrolle und Sanktionierung von 10-ha-Betrieben

Kontrollen und Sanktionen nach Cross-Compliance (Férderung der
MaBnahme der Umstrukturierung und Umstellung von Rebfldchen)

Bewertung eines VerstoBes gegen die Vorschriften der Konditionalitat
Héhe der Gesamtsanktion
Zuordnung eines VerstoBes zum Jahr der Begehung

Anlagen

Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung (GAB)

Jahrlicher betrieblicher Ndhrstoffeinsatz

Eingriffe bei Tieren - Amputationsverbot

Eingriffe bei Tieren — Betdubung

Feinkdrnige Leguminosen im Rahmen von GLOZ 7
Weiterfiihrende Informationen zu FFH-M3hwiesen

Bei Pflanzenschutzmittelanwendungen zu erfassende Angaben

Glossar
Begriffsbestimmungen
Relevante Rechtsvorschriften

80
80
80
80
81

81

82
83
84

85
85
88
90
91
92
92
96

98
98
104



| Einleitung

Gem3aB der Verordnung (EU) 2021/2115 " ist die Gewéhrung von Agrarzahlungen auch gekniipft an
die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen

I Klima und Umwelt, einschlieBlich Wasser, Béden sowie biologische Vielfalt und Landschaft,

I offentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit sowie

I Tierschutz.

Diese Verkniipfung wird als ,Konditionalitdt" bezeichnet. Die Regelungen der Konditiona-

litdat umfassen:

I 9 Standards fir die Erhaltung von Flachen in gutem landwirtschaftlichem und 6kologischem
Zustand (GLOZ) und

I 11 Regelungen zu den Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung (GAB).

Die Regelungen der Konditionalitdt gehen gem&B den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/21162
von einem gesamtbetrieblichen Ansatz aus. Dies bedeutet, dass ein Betrieb, der fiir die Konditionalitat
relevante Zahlungen erhélt, in allen Produktionsbereichen (zum Beispiel Ackerbau, Viehhaltung, Ge-
wiachshauser, Sonderkulturen) und allen seinen Betriebsstatten die Verpflichtungen der Konditionalitat
einhalten muss. Dabei ist es unerheblich, in welchem Umfang Flachen oder Betriebszweige bei der
Berechnung der Zahlungen beriicksichtigt wurden.

Die im Rahmen der Konditionalitdt zu beachtenden Verpflichtungen beziehen sich auf MaBnahmen,
die im Rahmen der landwirtschaftlichen Tatigkeit oder auf den Flachen des Betriebes (ohne nicht
beantragte forstwirtschaftliche Flachen) zu erfillen sind.

Bei Beantragung einer oder mehrerer der folgenden Zahlungen unterliegt der Antragsteller dem Sys-
tem zur Kontrolle und Sanktionierung der Konditionalitat (fir die Konditionalitat relevante Zahlungen):

I Direktzahlungen:
a) Einkommensgrundstiitzung fir Nachhaltigkeit
b) Ergdnzende Umverteilungseinkommensstiitzung fiir Nachhaltigkeit
¢) Ergdnzende Einkommensstitzung fur Junglandwirte
d) Regelungen fiir Klima, Umwelt und Tierwoh! (Oko-Regelungen)
e) Gekoppelte Einkommensstitzung fiir Mutterkiine, Mutterschafe und Mutterziegen
f) Rickerstattung Haushaltsdisziplin
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Einleitung

I MaBnahmen zur Entwicklung des landlichen Raumes:

g) Zahlungen fir Umwelt-, Klima- und andere Bewirtschaftungsverpflichtungen inkl. Zah-
lungen fur den 6kologischen/biologischen Landbau

h) Zahlungen fur naturbedingte oder andere gebietsspezifische Benachteiligungen (Aus-
gleichszulage benachteiligte Gebiete)

i) Zahlungen fir gebietsspezifische Benachteiligungen, die sich aus bestimmten verpflich-
tenden Anforderungen ergeben (im Rahmen von Natura 2000 und im Zusammenhang mit
der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie).

VerstdBe gegen die im Rahmen der Konditionalitdt zu beachtenden Verpflichtungen fiihren zu einer
Kiirzung der genannten Zahlungen.

Die wichtigsten Durchfiihrungsbestimmungen zu den Verpflichtungen der Konditionalitat ergeben
sich aus der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1172 3. Im Rahmen der Konditionalitat sind tber die
Fachgesetze hinaus vor allem das GAP-Konditionalititen-Gesetz * sowie die GAP-Konditionalitaten-
Verordnung ® einzuhalten.

Die Konditionalitadt ersetzt nicht das deutsche Fachrecht. Deshalb sind neben den dargestellten
Verpflichtungen der Konditionalitdt die Fachrechts-Verpflichtungen auch weiterhin einzuhalten,
selbst wenn sie die Anforderungen der Konditionalitdt ibersteigen. Ahndungen nach dem Fach-
recht (Ordnungswidrigkeiten) erfolgen unabhéngig von Kiirzungen und Ausschliissen bei Versto-
Ben im Rahmen der Konditionalitat. VerstoBe gegen das deutsche Fachrecht I6sen nur dann
eine Kiirzung der EU-Zahlungen aus, wenn gleichzeitig auch gegen die Verpflichtungen der
Konditionalitdt verstoBen wird.

Betriebe, die zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2023 Zahlungen aufgrund der
Forderung der MaBnahme der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflachen geméaB Artikel 46
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 erhalten haben, sind aufgrund der Bestimmungen in Artikel 104
der Verordnung (EU) 2021/2116 verpflichtet, in den drei auf die Auszahlung folgenden Kalenderjahren
die anderweitigen Verpflichtungen nach Cross Compliance einzuhalten. Hierzu wird auf die Informa-
tionsbroschiire zu Cross Compliance fiir das Jahr 2022 verwiesen.



Ubersicht der wichtigsten Anderungen im Jahr 2026

GLOZ 1

Dauergriinland-Ersatzflichen, die von Oko-Betrieben oder von Betrieben

bis zu 10 ha landwirtschaftlicher Flache stammen

Ersatzflachen flr genehmigte Dauergriinlandumwandlungen dirfen nicht durch andere Betriebs-
inhaber angelegt werden, wenn diese entweder als Oko-Betrieb im Ganzen oder teilweise nach der
Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert sind oder als kleiner Betrieb nur bis zu 10 Hektar landwirt-
schaftlicher Flache bewirtschaften.

GLOZ 2

Erneuerung einer geschddigten Dauergriinlandnarbe

Es ist nun mdglich, eine geschadigte Dauergriinlandnarbe in Feuchtgebieten und Mooren (GLOZ 2) -
vorbehaltlich einer entsprechenden Genehmigung - zu erneuern. Hierzu ist eine nicht wendende
Bodenbearbeitung, etwa mit Grubber oder Frése, nach den Grundsdtzen der guten fachlichen Praxis
zuldssig. Pflligen ist nicht erlaubt. Die Einsaat hat zeitnah nach der Bodenbearbeitung zu erfolgen.
Fir diese MaBnahme ist eine Genehmigung bei der zustandigen Behdrde zu beantragen. Diese wird
nur erteilt, sofern Belange des Natur- und Klimaschutzes nicht entgegenstehen und die Bodenbear-
beitung ausschlieBlich der Erneuerung der geschddigten Dauergriinlandnarbe dient. Die betroffene
Flache behalt dabei ihren Status als Dauergriinland.

Wird eine Dauergriinlandflache in der oben genannten Gebietskulisse ohne die erforderliche Geneh-
migung umgewandelt, stellt dies einen VerstoB gegen die Konditionalitdt dar und der Betriebsinhaber
muss diese Flache innerhalb einer von der zustédndigen Behdrde festgesetzten Frist wieder in Dau-
ergriinland riickumwandeln.

GLOZ 6

I 1. Die Verpflichtung zur Mindestbodenbedeckung von 80 Prozent der betrieblichen Ackerflache
sowie die zur Erflillung vorgesehenen Mdglichkeiten werden ab dem Antragsjahr 2026 durch
eine spezifische Ausnahme modifiziert. Hierzu wird gemaB Artikel 13 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2021/2115 fiir das Jahr 2026 eine befristete Ausnahmeregelung eingeftihrt:
Ackerflachen, auf denen Riben, Kartoffeln, Rote Bete, Mangold, Mdhren, Steckrii-
ben, Zwiebeln oder Sellerie angebaut werden, sind nach der Ernte im Antragsjahr 2026
von der Verpflichtung zur Mindestbodenbedeckung ausgenommen, sofern im lau-
fenden Antragsjahr keine Folgekultur (einschlieBlich Zwischenfrucht) angebaut wird.
Die Ausnahmeregelung dient der Bekdmpfung der Schilf-Glasfliigelzikade und der durch sie
ubertragenen Krankheiten und gilt ausschlieBlich fiir Gebiete, die von den zusténdigen Stellen,
fur Sachsen Referat 73 LfULG, entsprechend ausgewiesen werden.
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I 2. Die bisherigen Vorschriften zu MaBnahmen und Verboten auf nichtproduktiven Acker-
und Dauergriinlandflichen werden umfassend vereinfacht und gestrafft. Bearbei-
tungs- und Nutzungsverbote beschrénken sich kiinftig auf das zum Schutz von Gele-
gen und zur Aufzucht von Feld- und Wiesenvdgeln unbedingt Erforderliche.

Begrenzte Ausnahmen und Privilegierungen gelten fir die Durchfiihrung freiwilliger MaBnahmen,
insbesondere im Rahmen der Okoregelungen, Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen (AUKM)
oder sonstiger MaBnahmen wie Lerchenfenster und Bejagungsschneisen.

GLOZ 7

I 1. Alle Mischkulturen mit Mais z&hlen ab dem Antragsjahr 2026 zur Hauptkultur Mais (bei der
Oko-Regelung 2 schon ab dem Antragsjahr 2025). Die Regelung gilt ab 2026 und ist in die
Zukunft gerichtet.

B 2 Nach der Verordnung (EU) 2025/2649 sind Betriebe mit bis zu 30 Hektar landwirtschaftlicher
Flache von Kontrollen und Sanktionen nach GLOZ 7 ausgenommen.

GAB 1 und GAB 2 - BVerwG-Urteil und Auswirkungen auf die Konditionalitat

(seit Kontrolljahr 2025)

Mit Urteil vom 24. Oktober 2025 hat das Bundesverwaltungsgericht Teile der bayerischen Ausfiih-
rungsverordnung zur Diingeverordnung (AVDUV) - insbesondere die Gebietsausweisungen und zu-
satzliche Landesauflagen - fir unwirksam erklért. Da das Urteil auch Auswirkungen auf alle anderen
Bundesldnder hat, welche in ihren Landesdlingeverordnungen belastete Gebiete ausgewiesen haben,
werden die darauf beruhenden, verscharften diingerechtlichen Vorgaben der Landesdlingeverordnun-
gen innerhalb der belasteten Gebiete bei der Konditionalitét bis auf Weiteres nicht kontrolliert und
eventuelle VerstoBe nicht sanktioniert. Es ist davon auszugehen, dass es im Laufe des Jahres 2026
zu Neuregelungen im Hinblick auf die belasteten Gebiete kommen wird. Diese Neuregelungen wer-
den dann voraussichtlich auch bei der Konditionalitdt zu beachten sein. Es wird deshalb empfohlen,
diesbeziliglich die Fachpresse zu verfolgen. Im Interesse des Grundwasser- und Gewdsserschutzes
ist dartiber hinaus anzuraten, die bisher geltenden Regelungen in den belasteten Gebieten weiterhin
einzuhalten.

GAB 7 und GAB 8: Anderung der Aufzeichnungspflichten fiir den Bereich Pflanzenschutz
Seit 1. Januar 2026 gelten gemaB Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/564, Durchfiihrungsverord-
nung (EU) 2025/2203 neue Aufzeichnungspflichten. Aufzeichnungen zu Anwendungen von Pflanzen-
schutzmitteln missen nun unverziiglich geflihrt werden. Dariiber hinaus missen weitere Angaben
aufgezeichnet werden.
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11 Erhaltung landwirtschaftlicher Flachen in gutem land-
wirtschaftlichem und 6kologischem Zustand (GLOZ)

Betroffen sind alle Zahlungsempféanger

Die Grundsatze der Erhaltung landwirtschaftlicher Fldchen in einem guten landwirtschaftlichen
und dékologischen Zustand sind im GAP-Konditionalitdten-Gesetz und in der GAP-Konditionali-
tdten-Verordnung geregelt. Damit kommt Deutschland der Verpflichtung nach, konkrete Anfor-
derungen zu folgenden Standards zu erlassen:
Erhaltung von Dauergriinland (GLOZ 1)
Schutz von Feuchtgebieten und Mooren (GLOZ 2)
Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern (GLOZ 3)
Schaffung von Pufferstreifen entlang von Gewassern (GLOZ 4)
Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung zur Begrenzung von Erosion (GLOZ 5)
Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Boden in den sensibelsten Zeiten
zu vermeiden (GLOZ 6)
I Fruchtwechsel auf Ackerland (GLOZ 7)
I Erhaltung von Landschaftselementen (GLOZ 8)
I Verbot der Umwandlung oder des Umpfliigens von Dauergriinland, das als
umweltsensibles Dauergriinland in Natura-2000-Gebieten ausgewiesen ist (GLOZ 9).

1 Erhaltung von Dauergriinland (GLOZ 1)
Im Hinblick auf die Erhaltung von Dauergriinland ergeben sich folgende Verpflichtungen:

Dauergriinland darf grundsétzlich nur mit Genehmigung in andere landwirtschaftliche Nut-
zungen umgewandelt werden.

Fiir Dauergriinland, das in Feucht- und Moorgebieten liegt (siehe dazu Regelungen zu GLOZ 2) oder
zum umweltsensiblen Dauergriinland gehért (siehe dazu Regelungen zu GLOZ 9) gelten weitere An-
forderungen.

Die Genehmigung ist bei dem zustandigen Férder- und Fachbildungszentrum (FBZ) bzw. Informa-
tions- und Servicstelle (ISS) des Sichsischen Landesamtes fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LfULG) mittels der dort bereitgestellten Formulare zu beantragen. Eine Genehmigung wird nicht
erteilt, wenn andere Rechtsvorschriften oder Verpflichtungen des Landwirts gegentber 6ffentlichen
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Erhaltung landwirtschaftlicher

Flachen in gutem landwirtschaftlichem
und dkologischem Zustand (Gl6z)

Stellen einer Umwandlung entgegenstehen oder der Dauergriinlandanteil in der Region um mehr als
4 Prozent abgenommen hat. Die zustdndige Behorde gibt im Bundesanzeiger bekannt, falls sich der
Dauergriinlandanteil in einer Region um mehr als 4 Prozent reduziert hat. In diesen Fallen erlischt
eine noch nicht genutzte Genehmigung mit Ablauf des Tages einer entsprechenden Bekanntmachung
der zustandigen Behdrden im Bundesanzeiger.

Eine Genehmigung wird ferner nicht erteilt, wenn das Dauergriinland ein Griinlandlebensraumtyp des
Anhangs | der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebens-
raume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) auBerhalb der Gebiete ist, die in die
Liste nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG eingetragen sind (FFH-Gebiete).

Fiir Dauergriinland, das innerhalb von FFH-Gebieten liegt, gelten die Regelungen zu GLOZ 9 (siehe
unten).

Genehmigung mit Verpflichtung zur Anlage einer Ersatzflache

Im Regelfall wird eine Genehmigung nur erteilt, wenn eine andere Fldche in derselben Region mit
der entsprechenden GréBe neu als Dauergriinland angelegt wird (Ersatzfliche). Diese andere Flache
kann auch bereits vorher fiir Gras oder andere Griinfutterpflanzen genutzt worden sein (zum Beispiel
als Ackergras), aber sie darf noch nicht zu Dauergriinland geworden sein. Sie muss mindestens finf
aufeinander folgende Jahre fiir den Anbau von Gras oder anderen Griinfutterpflanzen genutzt werden,
ohne Bestandteil der Fruchtfolge zu sein und ohne gepfliigt zu werden, wobei durchgehende Jahre
mit Anbau von Gras oder andere Griinfutterpflanzen unmittelbar vor der Neuanlage angerechnet
werden. Beispielsweise betrdgt bei einer Ersatzflache, die bereits die vorhergehenden zwei Jahre flr
den Anbau von Gras oder anderen Griinfutterpflanzen genutzt wurde, die verbleibende Mindestnut-
zungsdauer drei Jahre. Garantiert werden soll dadurch, dass die Ersatzflache letztlich in jedem Fall
den Dauergriinlandstatus im Sinne von § 7 GAPDZV erh3lt, so dass sie einen wirklichen Ersatz fiir die
umgewandelte Dauergriinlandfldche schafft.

Eine Ersatzflache ist spatestens bis zu dem Schlusstermin fiir den Sammelantrag (15. Mai), der auf die
Genehmigung zur Umwandlung von Dauergriinland folgt, anzulegen. Erfolgt die Anlage der Ersatz-
flache nicht bis zu diesem Termin, erlischt die erteilte Genehmigung und die zustandige Behdrde hat
die Riickumwandlung der Fldche, auf die sich die Genehmigung bezog, in Dauergriinland anzuordnen.

Soweit die Flache, die als Dauergriinland neu angelegt werden soll, nicht im Eigentum des Betriebs-
inhabers steht (Pachtfldche), ist die Zustimmung des Eigentimers zur Neuanlage dieser Fliche als
Dauergriinland erforderlich. Eine Zustimmung ist nicht mehr erforderlich, sofern die umzuwandelnde
Fldche und die Ersatzflache identisch sind.
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Die Neuanlage kann auch durch einen anderen Betriebsinhaber auf dessen betriebseigenen Flachen
erfolgen. Voraussetzung fiir die Genehmigung ist in diesem Fall eine Bereitschaftserkldrung dieses
anderen Betriebsinhabers zur Anlage einer entsprechend groBen Dauergriinlandflache im eigenen
Betrieb. Hier gibt es zwei wichtige Einschrdnkungen: Der andere Betriebsinhaber darf keine Ersatz-
flache stellen, wenn sein Betrieb nur bis zu 10 Hektar landwirtschaftlicher Flache bewirtschaftet
(,kleiner Betrieb"). Er darf auch keine Ersatzfliche stellen, wenn sein Betrieb in Ganze oder teilweise
nach der Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert ist (Oko-Betrieb). Fiir die Beurteilung, ob es sich bei
dem anderen Betriebsinhaber um einen kleinen Betrieb oder einen Okobetrieb handelt, ist maBgeblich,
wie sich dessen Betrieb am Tag des Schlusstermins flr die Einreichung des Sammelantrages darstellt,
der auf die Erteilung der Genehmigung zur Umwandlung von Dauergriinland folgt. Weiterhin ist eine
Erklarung des Eigentlimers erforderlich, im Falle eines Wechsels des Besitzes oder des Eigentums
jeden nachfolgenden Besitzer und den nachfolgenden Eigentiimer dariiber zu unterrichten, dass und
wie lange diese Flache aufgrund der EU-rechtlichen Vorgaben fiir den Anbau von Gras oder anderen
Grinfutterpflanzen genutzt werden muss.

Wird fur eine Dauergriinlandfldche, die vor dem 1. Januar 2015 entstanden ist, eine Ersatzflache
angelegt, so gilt auch die Ersatzflache als Dauergriinland, das vor dem 1. Januar 2015 entstanden ist.
Wie bereits weiter oben erldutert, ist die Ersatzflache mindestens finf aufeinander folgende Jahre fiir
den Anbau von Gras oder anderen Grinfutterpflanzen zu nutzen. Erst nach diesen 5 Jahren kann eine
Genehmigung zur Umwandlung dieser Ersatzflache erteilt werden, und auch nur dann, wenn eine an-
dere Flache in derselben Region mit der entsprechenden GroBe neu als Dauergriinland angelegt wird.

Genehmigung ohne Verpflichtung zur Anlage einer Ersatzflache

Eine Genehmigung ohne Verpflichtung zur Neuanlage von Dauergriinland wird erteilt,

I wenn das Dauergriinland im Rahmen von Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen der zweiten Sdu-
le der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) entstanden ist

I oder wenn das Dauergriinland erst ab 1. Januar 2015 neu entstanden ist.

Eine Genehmigung zur Umwandlung infolge des Anbaus von Kulturen im Paludiverfahren (durch
eine standortangepasste nasse Nutzung) wird ebenfalls ohne Anlage einer Ersatzfliche erteilt. Eine
besondere Regelung gilt allerdings, wenn das Dauergriinland zwar erst ab dem Jahr 2015 entstanden
ist, diese Neuanlage aber im Rahmen der Erfillung von Greening-Verpflichtungen erfolgte. Diese
Ersatz-Dauergriinlandflaichen missen mindestens 5 Jahre lang fiir den Anbau von Gras oder an-
deren Grinfutterpflanzen genutzt werden. Erst nach diesen 5 Jahren kann eine Genehmigung zur
Umwandlung dieses Dauergriinlandes erteilt werden, und zwar nur dann, wenn eine andere Flache in
derselben Region mit der entsprechenden GrdBe neu als Dauergriinland angelegt wird. Dabei gelten
im Ubrigen die gleichen Anforderungen wie im oben beschriebenen Regelfall.
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Erhaltung landwirtschaftlicher

Flachen in gutem landwirtschaftlichem
und dkologischem Zustand (Gl6z)

Eine Ersatzflache ist weiterhin dann erforderlich, wenn es sich bei der umzuwandelnden Flache bereits
um eine als Ersatzflache angelegte Flache oder um eine nach widerrechtlicher Umwandlung wieder
rlickumgewandelte Dauergriinlandfldche handelt. Solche Flachen missen mindestens funf aufeinander
folgende Jahre fur den Anbau von Gras oder anderen Griinfutterpflanzen genutzt werden und ihre
Umwandlung kann auch danach nur mit Verpflichtung zur Anlage einer Ersatzflache genehmigt werden.

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht

Dauergriinland, das ab dem 1. Januar 2021 neu entstanden ist, darf ohne Genehmigung umgewandelt
werden. Die erfolgte Umwandlung ist dann bei Stellung des ndchsten Sammelantrages anzuzeigen.
Auch das Uberfiihren in eine nichtlandwirtschaftliche Flache ist férderrechtlich genehmigungsfrei.

Der Umbruch von Dauergriinland stellt nach § 9 Absatz 1 Nr. 9 SdchsNatSchG auf erosionsgeféhrdeten
Hangen, in Uberschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserspiegel, auf Moor-
standorten immer oder auf anderen Standorten ab einer Grundfldche von 5000 m? einen kompensa-
tionspflichtigen Eingriff dar. Es ist daher erforderlich, vor dem beabsichtigten Umbruch die entspre-
chende Genehmigung der zustdndigen unteren Naturschutzbehdrde einzuholen. Ein Umbruch ohne die
erforderliche Genehmigung kann sowohl einen VerstoB gegen die Anforderungen der Konditionalitat
als auch fachrechtlich eine buBgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen.

Nicht der Genehmigung bedarf eine Umwandlung von maximal 500 Quadratmetern Dauer-
griinland je Antragsteller innerhalb einer Region pro Jahr (Bagatellregelung, GLOZ 1)©. Diese
Ausnahme gilt nicht, wenn die umgewandelte Dauergriinlandfldche gréBer als 500 Quadratmeter ist.
Diese Bagatellregelung kommt zudem auch nicht mehr zur Anwendung, sofern der Dauergriinland-
anteil in der betreffenden Region um mehr als 4 Prozent abgenommen und die zustdndige Behdrde
diese Abnahme im Bundesanzeiger bekannt gemacht hat.

Diese Ausnahmen von der Genehmigungspflicht gelten allerdings nicht fir Dauergriinland, das

I als Ersatzflache angelegt wurde,

I nach widerrechtlicher Umwandlung wieder rlickumgewandelt wurde,

I im Rahmen der Regelungen zum Greening als Ersatzfldche angelegt oder riickumgewandelt wur-
de und nach diesen Vorschriften als Dauergriinland gilt oder

I aufgrundeinerEU-ForderungimRahmenderFérderperiodebis2022 (Verordnung(EU)Nr.1305/2013)
aus Ackerland entstanden ist.

Riickumwandlung widerrechtlich umgewandelter Dauergriinlandflachen
Wird eine Dauergrlinlandflache ohne die erforderliche Genehmigung umgewandelt oder wird sie zwar mit
Genehmigung umgewandelt, aber nicht die mit der Genehmigung verbundene Pflicht zur Anlage einer
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Ersatzflache erfillt, muss der Betriebsinhaber diese Flache innerhalb einer von der zustdndigen FBZ/
ISS festgesetzten Frist, spatestens aber bis zum ndchstfolgenden Schlusstermin fiir den Sammelantrag
wieder in Dauergriinland riickumwandeln. Sollte die Fldche zwischenzeitlich an einen anderen Betriebs-
inhaber ibergeben worden sein, der ebenfalls den Verpflichtungen der Konditionalitdt unterliegt, gilt die
Verpflichtung fir den libernehmenden Betrieb.

2 Schutz von Feuchtgebieten und Mooren (GLOZ 2)

Zum Schutz von Feuchtgebieten und Mooren weisen die Ldnder eine entsprechende Gebietskulisse
aus. Diese ist fiir Sachsen in § 4 in Verbindung mit Anlage 4 der Sachsischen GAP-Umsetzungs-
verordnung (SachsGAPUVO) niedergelegt sowie in digitaler Form im Internet, im Sachsischen Geo-
Informationssystem ,InvekoS Online GIS" dargestellt und unter: www.smul.sachsen.de/gis-online/
(Gruppen-Layer ,Fachkulissen": Rubriken ,GLOZ 2 - FB-Zuordnung" und ,GLOZ 2 - Kulisse") abrufbar.

Fiir landwirtschaftliche Flachen, die in dieser Gebietskulisse liegen, gilt folgendes:
I Dauergrinland darf nicht in eine andere landwirtschaftliche Nutzung umgewandelt oder ge-
pfligt werden (zu ,Pfligen” siehe auch Glossar).
Obstbaum-Dauerkulturen diirfen nicht in Ackerland umgewandelt werden.
I Zudem durfen keine Verdnderungen vorgenommen werden, durch:
einen Eingriff in das Bodenprofil mit schweren Baumaschinen,
eine Bodenwendung tiefer als 30 Zentimeter oder
eine Auf- und Ubersandung.

Fir das Roden und, die Neuanpflanzung oder Neuansaat von Dauerkulturen ist, soweit erforderlich,
eine Bodenwendung von mehr als 30 cm nach guter fachlicher Praxis zuldssig.

Auf bestehenden Dauergriinlandfldchen in dieser Gebietskulisse (GLOZ 2) sind das Umwandeln oder

das Pfligen von Dauergriinland zul3ssig, sofern eine standortangepasste nasse Nutzung der Flache

im Sinne einer Paludikultur7 etabliert wird und die Flche nicht:

I ineinem Gebiet liegt, das in die Liste nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/
EWG eingetragen ist (FFH-Gebiet),

I in einem Gebiet liegt, das nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG als
Schutzgebiet ausgewiesen ist (Vogelschutzgebiet),

I ein gesetzlich geschiitztes Biotop nach § 30 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach
weiteren landesrechtlichen Vorschriften ist oder

I in einem von einer Landesregierung aus Naturschutzgriinden durch Rechtsverordnung ausge-
wiesenen Gebiet liegt.
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Flachen in gutem landwirtschaftlichem
und dkologischem Zustand (Gl6z)

Zur Erneuerung einer geschadigten Dauergrlinlandnarbe ist eine nichtwendende Bodenbearbeitung,
etwa mit Grubber oder Frase, nach den Grundsétzen der guten fachlichen Praxis zuléssig. Pfliigen ist
dabei nicht zuldssig. Die Einsaat hat zeitnah nach der Bodenbearbeitung zu erfolgen.

Fir diese MaBnahme ist eine Genehmigung bei der zustdndigen Behdrde zu beantragen. Diese wird
nur erteilt, sofern Belange des Natur- und Klimaschutzes nicht entgegenstehen und die Bodenbear-
beitung ausschlieBlich der Erneuerung der geschadigten Dauergriinlandnarbe dient.

Die betroffene Flache behalt dabei ihren Status als Dauergriinland.

Wird eine Dauergriinlandflache ohne die erforderliche Genehmigung umgewandelt, muss der Be-
triebsinhaber diese Fldche innerhalb einer von der zustdndigen Behdrde festgesetzten Frist wieder in
Dauergriinland riickumwandeln. Sollte die Fldche zwischenzeitlich an einen anderen Betriebsinhaber
Ubergeben worden sein, der ebenfalls den Verpflichtungen der Konditionalitdt unterliegt, gilt die
Verpflichtung fiir den Gbernehmenden Betrieb.

Zusatzlich ist im Hinblick auf die Entwésserung durch Drainagen oder Graben folgendes zu

beachten:

I Die erstmalige Entwésserung einer landwirtschaftlichen Fldche durch Drainagen oder Gréaben
darf nur nach Genehmigung durch die zustdndige untere Wasserbehérde erfolgen.

I Eine Genehmigung durch die zustandige untere Wasserbehdrde ist auch erforderlich, wenn be-
stehende Drainagen oder Graben zur Entwasserung einer landwirtschaftlichen Flache in der Art
und Weise erneuert oder instandgesetzt, dass dadurch eine Tieferlegung des vorhandenen Ent-
wasserungsniveaus erfolgt.

Im Falle einer Kontrolle ist die Genehmigung vorzulegen.

3 Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern (GLOZ 3)

Das Abbrennen von Stoppelfeldern und von Stroh auf Stoppelfeldern ist verboten.

4 Schaffung von Pufferstreifen entlang von Gewassern (GLOZ 4)

Pflanzenschutzmittel, Biozid-Produkte und Diingemittel dirfen auf landwirtschaftlichen Flachen, die
an Gewdsser angrenzen, innerhalb eines Abstands von 3 Metern, gemessen ab der Bdschungsoberkan-
te, nicht angewendet werden. Bei Gewassern ohne ausgepragte Boschungsoberkante wird der Abstand
ab der Linie des Mittelwasserstandes gemessen. Landesrechtliche Regelungen beziiglich der Festle-
gung der Bdschungsoberkante oder Uferlinie gelten fort. GemaB § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 des S8chsischen
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Wassergesetzes (SachsWG) ist im Gewdasserrandstreifen weitergehend in einer Breite von 5 Metern
die Verwendung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln, ausgenommen Wundverschlussmittel zur
Baumpflege sowie Wildverbissschutzmittel, grundsatzlich verboten. Der Gewdsserrandstreifen bemisst
sich grundsatzlich ab der Linie des mittleren Hochwasserstandes, bei Gew&ssern mit ausgepragter
Bdschungsoberkante ab der Boschungsoberkante (§ 24 Abs. 1 S. 3 und 4 SachsWG).

Diese Abstandsregelung gilt fir alle Gewdsser, also auch fiir Seen, Flusse, Badche und wasserfiihrende
Grében, soweit diese nicht nach § 5 Absatz 4 der Diingeverordnung in Verbindung mit § 2 Absatz 2 des
Wasserhaushaltsgesetzes oder nach § 4a Absatz 1 Satz 1 der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung
von der Anwendung des Wasserhaushaltsgesetzes oder der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung
ausgenommen sind.

Im Rahmen der Diingeverordnung und der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung getroffene Ab-
standsregelungen (siehe dazu auch Ausfiihrungen zu GAB 1, 2, 7 und 8) sind unabhéngig von der
Abstandsregelung bei GLOZ 4 zu beachten.

5 Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung zur Begrenzung
von Erosion (GLOZ 5)

Die Mindestanforderungen zur Begrenzung von Erosion richten sich nach dem Grad der Wasser- oder
Winderosionsgefahrdung der landwirtschaftlichen Flachen. Hierzu teilen die Lander die landwirt-
schaftlichen Fldchen je nach Grad der Wasser- oder Winderosionsgefdhrdung bestimmten Klassen
zu. Die Gebietskulissen der erosionsgefdhrdeten Flachen Sachsens sind in § 2 in Verbindung mit den
Anlagen 1 bis 3 SachsGAPUVO sowie in digitaler Form im Internet im sdchsischen Geo-Informations-
system ,InvekoS Online GIS" dargestellt und unter www.smul.sachsen.de/gis-online/ (Gruppen-Layer
.Fachkulissen": Rubriken ,Erosion - KWasser1", ,Erosion- KWasser2" und ,Erosion - KWind") abrufbar.

Ackerflachen, die der Wassererosionsstufe K, ..., zugewiesen sind, diirfen vom 1. Dezember bis
zum Ablauf des 15. Februar nicht gepfligt werden. Das Pfliigen nach der Ernte der Vorfrucht ist nur
bei einer Aussaat vor dem 1. Dezember zuldssig.

Ist eine Ackerfldche der Wassererosionsstufe K|, ..., zugewiesen, darf sie vom 1. Dezember bis zum
15. Februar nicht gepfliigt werden. Das Pflligen zwischen dem 16. Februar und dem Ablauf des 30.
November ist nur bei einer unmittelbar folgenden Aussaat zuldssig. Spatester Zeitpunkt der Aussaat ist
der 30. November. Vor der Aussaat von Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 Zentimetern
oder mehr ist das Pflligen verboten.
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und dkologischem Zustand (Gl6z)

Ist eine Ackerflache der Winderosionsstufe K, , zugewiesen, darf sie nur bei Aussaat vor dem
1. Mérz gepfliigt werden. Abweichend hiervon ist das Pflligen - auBer bei Reihenkulturen mit einem
Reihenabstand von 45 Zentimetern oder mehr - ab dem 1. Mdrz nur bei einer unmittelbar folgenden
Aussaat zuldssig. Das Verbot des Pflligens bei Reihenkulturen gilt nicht, soweit

I vordem 1. Oktober Griinstreifen mit einer Breite von jeweils mindestens 2,5 Metern und in einem
Abstand von héchstens 100 Metern quer zur Hauptwindrichtung eingesat werden,

I ein Agroforstsystem nach & 4 Absatz 2 Nummer 1 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung mit den
Gehdlzstreifen quer zur Hauptwindrichtung angelegt wird,

I im Falle des Anbaus von Kulturen in Dammen, soweit die Ddmme quer zur Hauptwindrichtung
angelegt werden oder

I unmittelbar nach dem Pflligen Jungpflanzen gesetzt werden.

In Sachsen ist seit dem 2. Januar 2023 auf Ackerflachen, die in die Wassererosionsstufe K, ..., €in-

geordnet sind, eine davon abweichende Bewirtschaftung gemaB § 3 Abs. 1 SdchsGAPUVO méglich.

Danach dirfen diese Ackerflachen gepfligt werden, wenn die Weiterbearbeitung mit bodenkriimelnder

Wirkung nicht vor dem 15. Februar erfolgt. Die Weiterbearbeitung vor dem 15. Februar ist ausnahms-

weise zuldssig bei Herbstdammvorformung zu Kartoffeln.

Grundsatzlich werden in Sachsen ganze Feldbldcke in die einzelnen Klassen, je nach Grad der Was-
ser- oder Winderosionsgefdhrdung, zugeordnet. Abweichend davon kann der Betriebsinhaber fiir
einen Schlag, der innerhalb eines Feldblocks mit der Erosionsgeféhrdungsklasse K, _.» liegt, beim
LfULG bis zum 31. August eines jeden Jahres beantragen, von den Anforderungen nach § 16 Absatz 3
GAPKondV, die fir die Erosionsgefédhrdungsklasse KWasser2 gelten, befreit zu werden. Dem Antrag
wird stattgegeben, wenn festgestellt wird, dass der betreffende Schlag nicht erosionsgefdhrdet ist.

Ergibt die Prufung, dass der Schlag der Erosionsgefahrdungsklasse K, .., zugeordnet ist, bestimmt
das LfULG, dass vom Betriebsinhaber bei der Bewirtschaftung des Schlages die Anforderungen nach
§ 16 Absatz 2 GAPKondV einschlieBlich der dazu geltenden abweichenden Landesregelungen einzu-
halten sind. Die Priifung der Erosionsgefdhrdung des Schlages erfolgt analog zur Erosionseinstufung
von ganzen Feldbldcken.

Ausnahmen fiir 6kologisch zertifizierte Betriebe

Beim Anbau frither Sommerkulturen (siehe Liste bei GLOZ 6) auBer Reihenkulturen, ist fiir Betriebe,
die nach der Verordnung (EU) 2018/848 zertifiziert sind, auf K, .- und K. --Ackerflachen eine
raue Winterfurche zuléssig (d. h. eine durch Pfliigen im Spatherbst oder Winter hergestellte, grob
strukturierte und mindestens bis zum Ablauf des 15. Februar des Folgejahres ohne jede weitere Be-
arbeitung verbleibende Feldoberflache).
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Bei Sommerreihenkulturen ist fur die genannten zertifizierten Betriebe auf K, _...,-Ackerflachen ein
Pflligen nur in Verbindung mit dem vorhergehenden Anbau einer Winterzwischenfrucht (auch als
Untersaat) zuldssig und wenn das Pfligen gemaB guter fachlicher Praxis unmittelbar vor der Einsaat
der Sommerreihenkultur erfolgt.

6 Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Boden
in den sensibelsten Zeiten zu vermeiden (GLOZ 6)

Zeitrdume der Mindestbodenbedeckung auf Ackerflachen

Auf mindestens 80 Prozent der Ackerflachen des Betriebes ist eine Mindestbodenbedeckung sicher-

zustellen. Die Mindestbodenbedeckung hat zu erfolgen durch:

B 1.in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis angebaute mehrjahrige
Kulturen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember des Antragsjahres auf der Fldche vorhanden sind,

B 2.in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen der guten fachlichen Praxis méglichst friih nach der
Ernte der Hauptkultur oder dem Pfliigen angebaute Winterkulturen,

B 3.einen in Ubereinstimmung mit den Grundsitzen der guten fachlichen Praxis méglichst friih
nach der Ernte der Hauptkultur etablierten Bestand von Begrlinungen, einschlieBlich Selbst-
begriinungen, oder Zwischenfriichten®, der mindestens bis zum Ablauf des 31. Dezember des
Antragsjahres auf der Flache vorhanden ist,

I 4. den Verzicht auf Pfligen ab der Ernte der Hauptkultur bis zum Ablauf des 31. Dezember des
Antragsjahres, einschlieBlich Stoppelbrachen, Mulchauflagen, des Belassens von Ernteresten
und mulchender nichtwendender Bodenbearbeitung ?, oder

B 5. das Abdecken durch Folien, Vliese, engmaschige Netze oder Ahnlichem zur Sicherung der land-
wirtschaftlichen Produktion in Ubereinstimmung mit den Grundsitzen der guten fachlichen
Praxis moglichst friih nach der Ernte der Hauptkultur bis zum Ablauf des 31. Dezember des
Antragsjahres, sofern nicht der Reihenschluss der angebauten Kultur schon vorher erfolgt.

Auf schweren Boden (siehe Tabelle Klassenzeichen fiir Bodenarten unten) oder Bden mit mindestens
17 Prozent Tongehalt kann die Mindestbodenbedeckung nach Wahl des Antragstellers auch erfolgen
ab der Ernte der Hauptkultur bis zum 1. Oktober des Antragjahres (u. a. fihrt das Belassen der Haupt-
kultur bis zum 1. Oktober des Antragjahres auf der Fliche zum Erfillen der Mindestbodenbedeckung).

Als schwere Béden gelten B&den mit folgenden Bodenarten aus dem Klassenzeichen der Boden-
schatzung:
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Bodenarten aus dem Klassenzeichen L,
T, LT,
sL, sL/S,
T/SL, T/IS, T/SI, T/S, LT/IS, LT/SI, LT/S, L/SI,
L/s,
L/Mo, LMo, TMo, T/Mo,
LT/Mo.

Auf Ackerflachen, auf denen im folgenden Jahr frihe Sommerkulturen (s. u.) angebaut werden, kann
die Mindestbodenbedeckung von der Ernte der Hauptkultur bis zum 15. Oktober erbracht werden.

Frilhe Sommerkulturen, soweit deren Aussaat oder Pflanzung in Ubereinstimmung mit den Grundsat-

zen der guten fachlichen Praxis zum friihesten méglichen Zeitpunkt erfolgt, sind:

I 1. Sommergetreide ohne Mais und Hirse

I 2. Leguminosen ohne Sojabohnen

I 3. Sonnenblumen, Sommerraps, Sommerriiben, Kérnersenf, Kérnerhanf, Leindotter, Lein, Mohn,
Heil-, Duft- und Gewdirzpflanzen, Kichenkrduter, Faserhanf, Buchweizen, Amaranth, Quinoa,
Kleegras, Klee- bzw. Luzernegras-Gemisch, Ackergras, Griinlandeinsaat, Kartoffeln, Riiben, Ge-
musekulturen.

Die Mindestbodenbedeckung muss im gesamten Zeitraum bestehen. Bei aktiver Ansaat ist es ausrei-
chend, wenn die betreffenden Kulturen unter Beachtung der guten fachlichen Praxis und den &rtlichen
Witterungsverhaltnissen méglichst frihzeitig ausgesat sind. Ein Wechsel zwischen den Arten der
Mindestbodenbedeckung ist erlaubt, solange dieser Wechsel in Ubereinstimmung mit den Grundsat-
zen der guten fachlichen Praxis erfolgt und im gesamten Verpflichtungszeitraum gewdhrleistet ist.

Eine wendende Bodenbearbeitung ist zulédssig, sofern sie dem Wechsel der Art der Mindestbodenbe-
deckung in Form einer unverziiglichen Ansaat dient.

Auf Ackerland mit zur Bestellung im darauffolgenden Jahr vorgeformten Dammen kann die Mindest-
bodenbedeckung in der Zeit vom 15. November bis zum Ablauf des 31. Dezembers des Antragsjahres
erfolgen, indem zwischen den Ddmmen eine Selbstbegriinung zugelassen wird.

Auf allen Dauerkulturflachen, die als Rebflichen oder fiir Obstbaumkulturen genutzt werden, muss
als Mindestbodenbedeckung in der Zeit vom 15. November des Antragjahres bis zum Ablauf des
31. Dezember des Antragsjahres den Reihen eine Selbstbegriinung zugelassen werden, sofern nicht
bereits eine Begriinung durch Aussaat besteht.
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Spezifische Ausnahme zur Bekdmpfung der Schilf-Glasfliigelzikade

und der von ihr iibertragenen Krankheiten

Ackerfldchen, auf denen Riben, Kartoffeln, Rote Bete, Mangold, M&hren, Steckriiben, Zwiebeln oder
Sellerie angebaut werden, sind zur Bekdmpfung der Schilf-Glasflligelzikade und der von ihr libertra-
genen Krankheiten nach der Ernte von der Verpflichtung zur Mindestbodenbedeckung im Antragsjahr
ausgenommen, sofern im laufenden Antragsjahr keine Folgekultur (inkl. Zwischenfrucht) angebaut
wird. Die befristete Ausnahmeregelung gilt ausschlieBlich fiir Gebiete, die von den zustandigen Stellen
hierflir ausgewiesen werden. Fldchen, auf denen von der spezifischen Ausnahme Gebrauch gemacht
wird, werden nicht in die Berechnung der Ackerflache auf denen die 80 % der Mindestbodenbe-
deckung einzuhalten sind einbezogen. Dies kdnnen nur Flachen sein, auf denen Riiben, Kartoffeln,
Roter Bete, Mangold, Mdhren, Steckriiben, Zwiebeln oder Sellerie als Hauptkultur angebaut wurden.

Anforderungen an brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland und Dauergriinland

Im Zeitraum vom 1. April bis zum 15. August (Feldvogelschutzzeitraum) ist das Mahen oder Zerkleinern
des Aufwuchses sowie eine Bodenbearbeitung auf brachliegendem oder stillgelegtem Acker- und
Dauergriinland verboten. Auf bewirtschafteten Streuobstwiesen, bei denen der Aufwuchs nicht ge-
nutzt wird, ist das Mdhen und Zerkleinern wahrend dieses Zeitraums zuldssig.

Erlaubte MaBnahmen innerhalb des Feldvogelschutzzeitraums

MaBnahmen, einschlieBlich Bodenbearbeitung, sind auch innerhalb des Zeitraums 1. April bis
15. August zur Erfiillung von Verpflichtungen aus Oko-Regelungen, Agrarumwelt- und KlimamaB-
nahmen bzw. vergleichbaren freiwilligen MaBnahmen zuldssig, soweit diese Bestandteil der Ver-
pflichtungen sind.

Weitere Anforderungen an brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland

Im Zeitraum vom 1. Juli eines Jahres bis zum Ablauf des 28. Februar des Folgejahres sind bei der
Anlage von selbstbegriinten oder eingesaten Ackerbrachen zur Erfillung von Verpflichtungen aus
Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen PflegemaBnahmen auch durch Schrépfschnitt zuléssig, soweit
sie Bestandteil dieser Verpflichtungen sind. Diese Regelung betrifft in Sachsen die MaBnahme AL 5c -
Mehrjahrige Bliihflache auf Ackerland der Forderrichtlinie AUK/2023. Bei dieser MaBnahme ist im
Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Juli ein Pflegeschnitt auf maximal 50% der MaBnahmefldche zul3ssig.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.lsng.de/auk2023.
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Erhaltung landwirtschaftlicher

Flachen in gutem landwirtschaftlichem
und dkologischem Zustand (Gl6z)

Fruchtwechsel (GLOZ 7)

Fir das Ackerland eines Betriebes sind folgende Vorgaben zum Fruchtwechsel zu beachten:

Auf jeder zum betrieblichen Ackerland gehérenden Flache (Antragsparzelle) missen im Zeitraum
von 3 aufeinanderfolgenden (Antrags-)Jahren mindestens 2 verschiedene Hauptkulturen ange-
baut werden.

Auf mindestens 33 Prozent des Ackerlandes des Betriebes ist ein jahrlicher Wechsel der Haupt-
kultur vorzunehmen oder vor dem erneuten Anbau derselben Hauptkultur eine Zwischenfrucht,
die mindestens bis zum Ablauf des 31. Dezember auf der Fliche vorhanden ist, in Ubereinstim-
mung mit den Grundsétzen der guten fachlichen Praxis anzubauen.

Hauptkultur ist die Kultur, die in der Zeit vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Jahres am langsten auf der
Flache steht.

Als Hauptkulturen im Rahmen von GLOZ 7 zahlen:

jede Kultur einer der verschiedenen in der botanischen Klassifikation landwirtschaftlicher Kul-
turpflanzen definierten Gattungen (Weizen, Gerste, Kartoffeln sind zum Beispiel Kulturen unter-
schiedlicher Gattungen),

jede Art im Fall der Brassicaceae (Kreuzbliitler), Solanaceae (Nachtschattengewichse) und Cu-
curbitaceae (Kurbisgewachse) sowie

Gras oder andere Grinfutterpflanzen (Definition siehe Glossar).

Alle Mischkulturen von feinkdrnigen Leguminosen oder von feinkdrnigen Leguminosen mit ande-
ren Pflanzen, sofern feinkérnige Leguminosen tberwiegen, zdhlen zu der einzigen Hauptfrucht-
art feinkdrnige Leguminosenmischkultur.

Alle Mischkulturen von groBkdrnigen Leguminosen oder von groBkérnigen Leguminosen mit
anderen Pflanzen, sofern groBkérnige Leguminosen Gberwiegen, zéhlen zu der einzigen Haupt-
fruchtart groBkdrnige Leguminosenmischkultur.

Alle Mischkulturen, die nicht zu der oben genannte Kategorie von Gras oder anderen Griinfutter-
pflanzen bzw. zu den feinkdrnigen oder groBkérnigen Leguminosenmischkulturen zdhlen und die
durch Aussaat einer Saatgutmischung oder Aussaat oder Anpflanzung mehrerer Kulturpflanzen
in getrennten Reihen nach der Ernte der Hauptkultur im Vorjahr etabliert wurden, z&hlen zu der
einzigen Hauptfruchtart Wintermischkultur.

Alle Mischkulturen, die nicht zu der oben genannte Kategorie von Gras oder anderen Griinfut-
terpflanzen bzw. zu den feinkdrnigen oder groBkdrnigen Leguminosenmischkulturen zdhlen und
die durch Aussaat einer Saatgutmischung oder Aussaat oder Anpflanzung mehrerer Kulturen
in getrennten Reihen zur Ernte im selben Jahr etabliert wurden, zdhlen zu der einzigen Haupt-
fruchtart Sommermischkultur.
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Winter- und Sommerkulturen gelten als unterschiedliche Hauptkulturen, auch wenn sie zur selben
Gattung gehdren (Sommer- und Winterweizen sind zum Beispiel unterschiedliche Hauptkulturen).

Triticum spelta (Dinkel) gilt als unterschiedliche Hauptkultur gegentiber Hauptkulturen, die zur selben
Gattung (Triticum - Weizen) gehoren.

Alle Mischkulturen von groBkdrnigen Leguminosen oder von groBkérnigen Leguminosen mit ande-
ren Pflanzen, sofern groBkérnige Leguminosen lberwiegen, zdhlen zu der einzigen Hauptfruchtart
groBkdrnige Leguminosenmischkultur.

Alle Mischkulturen, die nicht unter die oben genannte Kategorie von Gras oder anderen Griinfutter-
pflanzen oder die vorgenannten Leguminosenmischkulturen fallen und durch Aussaat einer Saatgut-
mischung oder Aussaat oder Anpflanzung mehrerer Kulturpflanzen in getrennten Reihen etabliert
wurden, zdhlen zu der einzigen Hauptkultur ,sonstige Mischkultur".

Alle Mischkulturen mit Mais zdhlen ab dem Antragsjahr 2026 zur Hauptkultur Mais (bei der Oko-
Regelung 2 ab dem Antragsjahr 2025). Die Regelung gilt ab 2026 und ist in die Zukunft gerichtet.

Praktische Beispiele hierzu zur Vorgabe, dass auf jedem Ackerschlag im Zeitraum von drei

Jahren mindestens zwei verschiedene Hauptkulturen angebaut werden miissen:

I Eine Abfolge wie 2024 Mais-Mischkultur, 2025 Mais-Mischkultur, 2026 Mais, 2027 Mais ist zulds-
sig, da die Mais-Mischkultur bis einschlieBlich 2025 als eigenstdndige Hauptkultur gewertet wird
und somit keine drei aufeinanderfolgenden Jahre der Hauptkultur Mais entstehen.

I Eine Abfolge wie 2024 Mais, 2025 Mais, 2026 Mais-Mischkultur ist jedoch nicht zuléssig, da hier
im Jahr 2026 die Mais-Mischkultur zur Hauptkultur Mais zdhlt und damit drei Jahre hinterein-
ander die Hauptkultur Mais angebaut wird, was gegen die Regelungen zur Fruchtfolge verstdBt.

Die Verpflichtung zum jahrlichen Fruchtwechsel gilt in dem Umfang als erfiillt, soweit auf einer
Ackerfldche beetweise verschiedene Gemiisekulturen, Kiichenkrduter, Heil-, Gewiirz- oder Zierpflan-
zen angebaut oder die Ackerflache als wissenschaftliche Versuchsflache mit einer oder mehreren
beihilfefdhigen Kulturarten genutzt wird.

Die Verpflichtung zum Fruchtwechsel gilt nicht auf Ackerland mit Selbstfolge von Mais zur Her-
stellung von anerkanntem Saatgut, von Tabak und von Roggen.

§ 18 Abs. 3 der GAPKondV sieht vor, dass auf Flachen mit mehrjahrigen Kulturen (zum Beispiel
Erdbeeren), Gras oder anderen Grunfutterpflanzen oder brachliegenden Flichen ein Fruchtwechsel
nicht erfolgen muss.
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Flachen in gutem landwirtschaftlichem
und dkologischem Zustand (Gl6z)

Dies umfasst auch Flachen mit:

I 1. Gras oder andere Grinfutterpflanzen bei dem Anbau zur Erzeugung von Saatgut,

I 2. Gras bei dem Anbau zur Erzeugung von Rollrasen und

I 3. feinkdrnigen Leguminosen '° bei der Aussaat in Reinsaat oder in Mischungen von Legumino-
sen, solange diese Leguminosen auf der Flache vorherrschen.

Die Verpflichtung zum Fruchtwechsel gilt ferner nicht auf Ackerland

I 4. mit einer betrieblichen GesamtgrdBe von bis zu 10 Hektar Ackerland,

I 5. mit einer verbleibenden GesamtgréBe von bis zu 50 Hektar Ackerland, wenn mehr als 75 Pro-
zent des Ackerlands

a) fur die Erzeugung von Gras oder anderen Grinfutterpflanzen genutzt werden,

b) dem Anbau von Leguminosen dienen,

¢) brachliegendes Land sind oder

d) einer Kombination der Nutzungen nach den Buchstaben a bis ¢ unterfallen,

I 6. mit einer verbleibenden GesamtgréBe von bis zu 50 Hektar Ackerland, wenn mehr als 75 Pro-
zent der beihilfefdhigen landwirtschaftlichen Fldche
I a) Dauergrinland sind,
I b) furdie Erzeugung von Gras oder anderen Grinfutterpflanzen genutzt werden oder
I ¢) einer Kombination der Nutzungen nach den Buchstaben a und b unterfallen.

Fiir Begiinstigte, deren Betriebe nach der Verordnung (EU) 2018/848 des Europdischen Par-
laments und des Rates vom 30. Mai 2018 iiber die Gkologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von 6kologischen/biologischen Erzeugnissen zertifiziert sind, gelten die
Verpflichtungen zum Fruchtwechsel als erfiillt und sie werden nicht hinsichtlich der Einhaltung
von GLOZ 7 kontrolliert.

Ebenso sind nach der Verordnung (EU) 2025/2649 Landwirte mit bis zu 30 Hektar landwirtschaftlicher
Flache von Kontrollen und Sanktionen nach GLOZ 7 ausgenommen.

Beispiele:

I 7. Beispiel
Ein Betrieb mit 100 ha Ackerland baut auf 10 ha Mais zur Herstellung von anerkanntem Saatgut an.
Flachen mit Mais, die zur Herstellung von anerkanntem Saatgut genutzt werden, bleiben ab dem
zweiten Jahr dieser Nutzung (n+1) bei der Verpflichtung zum Fruchtwechsel unberiicksichtigt. Der
Betrieb muss ab dem Folgejahr (n+1) die oben genannten Vorgaben zum Fruchtwechsel nur noch
auf den verbleibenden 90 ha erfillen:

| 25



8

8.1

Auf mindestens 29,7 ha (33 Prozent von 90 ha) wird entweder eine andere Hauptkultur ange-
baut oder, vor dem erneuten Anbau derselben Hauptkultur, eine Zwischenfrucht, die mindes-
tens bis zum Ablauf des 31. Dezember auf der Flache verbleibt.
Auf den restlichen bis zu 60,3 ha kann die gleiche Hauptkultur wie im Vorjahr angebaut
werden, wobei spatestens im dritten Jahr eine andere Hauptkultur angebaut werden muss.
2. Beispiel
Ein Betrieb mit 100 ha Ackerland baut im Jahr n und im Jahr n+1 auf 6 ha Kleegras an und ldsst
4 ha brachliegen.
Flachen, auf denen Griinfutterpflanzen erzeugt werden oder die brachliegen, werden ab dem
zweiten Jahr der Nutzung nicht bei der Verpflichtung zum Fruchtwechsel beriicksichtigt. Der
Betrieb muss im Jahr n+1 nur noch auf den verbleibenden 90 ha die oben genannten Vorgaben
zum Fruchtwechsel erfillen.
3. Beispiel
Ein Betrieb mit 100 ha Ackerland baut auf 3 ha wie schon im Vorjahr beetweise verschiedene
Gemdusekulturen an.
Die Verpflichtung zum Fruchtwechsel gilt fiir 100 ha des Ackerlandes. Der beetweise Anbau ver-
schiedener Gemisekulturen wird pauschal als ein jahrlicher Wechsel der Hauptkultur auf den
3 ha angesehen. Diese 3 ha werden auf die 33 ha, auf denen ein jéhrlicher Wechsel der Hauptkultur
erforderlich ist, zur Erfillung mit angerechnet.
4. Beispiel
Ein Betrieb mit 3 gleichgroBen Ackerschldgen zu jeweils 15 ha hatte im Vorjahr auf allen 3 Schldgen
Mais und im Jahr davor auf allen drei Schldgen Klee angebaut. Im laufenden Jahr baut er auf zwei
Schldgen Ackergras und auf einem Schlag Mais an.
Die Verpflichtungen zum Fruchtwechsel sind in diesem Fall erfillt. Zwei der 3 Fldchen sind im
laufenden Jahr anstelle von Mais mit Klee bestanden. Auf der dritten Fldche darf im laufenden
Jahr erneut Mais angebaut werden, erst im darauffolgenden, dritten Jahr greift fir diese Fldche
die Verpflichtung zum Fruchtwechsel.

Landschaftselemente (GLOZ 8)

Verbot der Beseitigung bestimmter Landschaftselemente

Landschaftselemente erflllen wichtige Funktionen fiir den Umwelt- und Naturschutz. Zum Erhalt
der Artenvielfalt haben sie in der Agrarlandschaft eine herausragende Bedeutung, weil sie besondere
Lebensrdume bieten. Gleichzeitig bereichern sie das Landschaftsbild.
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Erhaltung landwirtschaftlicher

Flachen in gutem landwirtschaftlichem
und dkologischem Zustand (Gl6z)

Folgende Landschaftselemente stehen bei der Konditionalitdt unter Schutz, das heifit es ist verboten,
diese ganz oder teilweise zu beseitigen:

Hecken oder Knicks
Definition: Lineare Strukturelemente, die lberwiegend mit Gehdlzen bewachsen sind und eine
Mindestldnge von 10 Metern sowie eine Durchschnittsbreite von bis zu 15 Metern haben. Vor-
handene kleinere unbefestigte Unterbrechungen dndern nichts an dieser Einordnung, sofern die
sonstigen Voraussetzungen gegeben sind.
Baumreihen
Definition: Mindestens fiinf linear angeordnete, nicht landwirtschaftlich genutzte Biume entlang
einer Strecke von mindestens 50 Metern Lénge.
Feldgehdlze mit einer GroBe von mindestens 50 Quadratmetern bis héchstens 2 000 Quadrat-
metern
Definition: Uberwiegend mit gehdlzartigen Pflanzen bewachsene Fldchen, die nicht der landwirt-
schaftlichen Erzeugung dienen. Fidchen, fir die eine Beihilfe zur Aufforstung oder eine Auffors-
tungsprdmie gewdhrt worden ist, gelten nicht als Feldgehdélze.
Feuchtgebiete (siehe Glossar) mit einer GroBe von hochstens 2 000 Quadratmetern:
a.) In Biotopen, die nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) oder weitergehenden landesrechtlichen Vorschriften geschiitzt und Gber die Bio-
topkartierung erfasst sind.
b.) Tampel, Sélle (in der Regel bestimmte kreisrunde oder ovale Kleingewdsser), Dolinen (na-
tirliche, meistens trichterférmige Einstiirze oder Mulden) und
c.) andere mit Buchstabe b.) vergleichbare Feuchtgebiete.
Einzelbdume
Definition: Bdume, die als Naturdenkmale im Sinne des § 28 des BNatSchG geschiitzt sind.
Feldraine
Definition: Giberwiegend mit Gras- und krautartigen Pflanzen bewachsene, schmale, lang ge-
streckte Flidchen mit einer Gesamtbreite von mehr als 2 Metern, auf denen keine landwirtschaft-
liche Erzeugung stattfindet. Sie missen innerhalb von oder zwischen landwirtschaftlichen Nutz-
fldchen liegen oder an diese angrenzen.
Trocken- und Natursteinmauern, die mehr als 5 Meter lang oder Teil einer Terrasse sind
Definition: Mauern aus mit Erde oder Lehm verfugten oder nicht verfugten Feld- oder Natursteinen.
Lesesteinwille
Definition: Historisch gewachsene Aufschittungen von Lesesteinen von mehr als 5 Metern Linge.
Fels- und Steinriegel sowie naturversteinte Flichen mit einer GroBe von héchstens 2 000
Quadratmetern
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Definition: Meist natirlich entstandene, tberwiegend aus Fels oder Steinen bestehende Flichen,

zum Beispiel Felsen oder Felsvorspriinge, die in der landwirtschaftlichen Fldche enthalten sind

bzw. direkt an diese angrenzen und somit unmittelbar Teil der landwirtschaftlichen Parzelle sind.
I Terrassen

Definition: Von Menschen unter Verwendung von Hilfsmaterialien angelegte, linear-vertikale

Strukturen in der Agrarlandschaft, die dazu bestimmt sind, die Hangneigung von Nutzfldchen zu

verringern. Hilfsmaterialien in diesem Sinne kénnen zum Beispiel Gabionen und Mauern sein.

Bei Feldgehdlzen, Feuchtgebieten sowie Fels- und Steinriegeln gilt die Obergrenze von 2 000 Quadrat-
metern flir jedes einzelne Element, das heiBt auf einem Schlag kénnen mehrere Elemente vorkommen,
die flr sich jeweils die Obergrenze einhalten.

Fir die Landschaftselemente gibt es keine Pflegeverpflichtung. Die ordnungsgemé&Be Pflege von
Landschaftselementen ist keine Beseitigung. PflegemaBnahmen an Landschaftselementen gelten als
nichtproduktiv. Dies gilt auch, wenn insbesondere anfallendes Schnittgut anschlieBend verwertet wird.

Das LfULG kann die Beseitigung eines Landschaftselementes im Einzelfall genehmigen, sofern keine
Belange des Umwelt-, Natur- oder des Klimaschutzes entgegenstehen. Soweit es sich um nach Na-
turschutzrecht geschitzte Landschaftselemente handelt oder die Beseitigung einen Eingriff nach Na-
turschutzrecht darstellt, bedarf es dazu des Einvernehmens mit der zustédndigen Naturschutzbehdrde.

8.2. Die Einhaltung des Schnittverbots bei Hecken, Knicks und Bdumen
im Zeitraum vom 1. Mirz bis 30. September

Ferner ist ein Schnittverbot bei Hecken, Knicks und Baumen im Zeitraum vom 1. Mérz bis 30. Septem-
ber einzuhalten. Das Schnittverbot richtet sich grundsétzlich nach den fachrechtlichen Bestimmungen
des § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und Sétze 2 bis 4 des BNatSchG (gegebenenfalls in Verbindung
mit darauf gestiitztem Landesrecht) und umfasst somit den Schutzzeitraum der Brut- und Nistzeit.
Betroffen sind jedoch nur die Hecken, Knicks und Badume, die bei der Konditionalitdt nicht beseitigt
werden diirfen (siehe Kapitel 11.8.2). Damit ist das Schnittverbot bei den oben genannten Hecken und
Knicks, Bdumen in Baumreihen, Feldgehdlzen und Einzelbdumen auch fur die Einhaltung der Kondi-
tionalitatsanforderungen zu beachten. Zuléssig sind jedoch schonende Form- und Pflegeschnitte zur
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen.
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Landschaftselementereferenz

Durch die Sachsische Landwirtschaftsverwaltung wurde ab 2006 eine Landschaftselementereferenz
aufgebaut. Alle Feldbldcke wurden seitdem Uberarbeitet und die nach Konditionalitdt relevanten
Landschaftselemente in die Feldblockflachen integriert. Jedes nach Konditionalitét relevante Land-
schaftselement wird in der Ebene Férderfahige Elemente (FFE) mit den erforderlichen Sachdaten
(Attributen) gefiihrt.

Mit DIANAweb wird allen Landwirten die glltige Flachenreferenz, also das Feldblockkataster ein-
schlieBlich der Landschaftselemente zur Verfligung gestellt. Auf dieser Basis kann der Antragstellende
ermitteln, ob sich in dem bewirtschafteten Feldblock ein nach Konditionalitét relevantes Landschaft-
selement befindet. Das Vorhandensein dieser Landschaftselemente ist im Sammelantrag unter dem
Punkt Betriebsprofil anzugeben.

9 Verbot der Umwandlung oder des Umpfliigens
von Dauergriinland, das als umweltsensibles Dauergriinland
in Natura 2000-Gebieten ausgewiesen ist (GLOZ 9)

Dauergriinland, das aktuell in einem FFH- oder Vogelschutzgebiet gelegen ist und das bereits am
1. Januar 2015 als Dauergriinland bestand, gilt als umweltsensibel. Umweltsensibles Dauergriinland
darf nicht in Ackerland oder Dauerkulturen umgewandelt oder gepfliigt werden. Fiir das Umwandeln
von Dauergriinland in eine nichtlandwirtschaftliche Fliche gilt dieses Verbot unter GLOZ 9 allerdings
nicht (fachrechtliche Regelungen bleiben davon unberthrt und sind selbstverstandlich weiter zu
beachten).

Nicht als umweltsensibel gilt Dauergriinland, das am 1. Januar 2015 Gegenstand einer der folgenden

Verpflichtungen war:

I Stilllegung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2078/1992 des Rates vom 30. Juni 1992 flr umwelt-
gerechte und den natirlichen Lebensraum schltzende landwirtschaftliche Produktionsverfahren
(ABI. L 215 vom 30.7.1992, S. 85) in der jeweils geltenden Fassung,

I Umwandlung von Ackerland in Griinland nach Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 oder

I Beibehaltung von Griinland, das durch Umwandlung von Ackerland in Griinland entstanden und
seither fortlaufend Gegenstand einer Verpflichtung im Rahmen der Agrarumwelt- und Klima-
maBnahmen der EU-Agrarférderung ist (der Verordnung (EWG) Nr. 2078/1992, den Artikeln 22
bis 24 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999, dem Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
oder dem Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013).
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Eine flache Bodenbearbeitung von bestehendem umweltsensiblem Dauergriinland zur Narben-
erneuerung in der bestehenden Narbe ist mdglich, zum Beispiel mittels Direktsaatverfahren. Dem
zustandigen FBZ/ISS ist eine solche Bodenbearbeitung mindestens 15 Werktage vor ihrer geplanten
Durchfiihrung schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die Behdrde kann die MaBnahme ableh-
nen oder Auflagen fiir die Durchfiihrung nennen, wenn Belange des Umwelt-, des Natur- oder des
Klimaschutzes gegen eine Grasnarbenerneuerung sprechen.

Fir gesetzlich geschiitzte Biotope nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder nach weiteren landes-
rechtlichen Vorschriften gilt gleichermaBen eine Anzeigepflicht fiir geplante Grasnarbenerneuerungen.
Die Anzeigepflicht gilt nicht, wenn mit einer solchen Narbenerneuerung das Ziel einer naturschutz-
fachlichen Aufwertung verfolgt wird und diese mit Zustimmung der Naturschutzbehdrde von statten
geht.

Die Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruch und Neuansaat bei umweltsensiblem Dauergriinland
ist genehmigungspflichtig.
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Grundanforderungen
an die Betriebsfiihrung

[l Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung
1 Wasserrahmenrichtlinie, Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe e und h (GAB 1)

Betroffen sind Zahlungsempfanger, in deren Betrieb phosphathaltige Diingemittel angewendet
oder gelagert werden oder die Wasser zur Bewdsserung entnehmen.

Die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie werden in Deutschland u. a. durch das Dlingegesetz
und die Diingeverordnung des Bundes (DiV) umgesetzt.

1.1 Generelle Vorgaben fiir die Diingung mit phosphathaltigen Diingemitteln

Die Diingeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBI. | S. 1305), die zuletzt durch Artikel 32 der Verordnung
vom 11. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 411) gedndert worden ist, stellt folgende Anforderungen an
die Anwendung von Phosphatdiingemitteln und anderen phosphathaltigen Stoffen:

1.1.1 Aufnahmefdhigkeit der Boden

Phosphathaltige Diingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel dirfen nicht
auf Uberschwemmten, wassergesattigten, gefrorenen oder schneebedeckten Béden aufgebracht
werden "', Abweichend diirfen Kalkdiinger mit einem Phosphatgehalt < 2% auf gefrorenem Boden
aufgebracht werden.

Ein Boden, der am Morgen durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt tragfdhig ist und im Tages-
verlauf vollstandig auftaut und damit aufnahmefahig wird, fallt nicht unter den Begriff ,gefrorener
Boden" im Sinne des § 5 Absatz 1 DUV. Ein Boden ist nach dem Auftauen nicht aufnahmefahig, wenn
er wassergesattigt ist. Die Aufbringung ist dartiber hinaus nur méglich, wenn ein Abschwemmen von
N&hrstoffen in oberirdische Gewdsser oder auf benachbarte Fldchen nicht zu besorgen ist.

1.1.2 Abstédnde zu oberirdischen Gewassern

I Bei der Aufbringung von phosphathaltigen Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten
und Pflanzenhilfsmitteln ist ein direkter Eintrag in Oberflachengewasser durch Einhaltung eines
ausreichenden Abstands zwischen dem Rand der durch die Streubreite bestimmten Ausbrin-
gungsfliche und der Béschungsoberkante zu vermeiden '2. Dieser Abstand betrdgt im Allgemei-
nen, nach der Dingeverordnung, mindestens 4 Meter. In Sachsen gelten jedoch abweichend,
landesweit, mindestens 5 Meter (§ 13a Absatz 5 DuV). Wenn Ausbringungsgeréte verwendet
werden, bei denen die Streubreite der Arbeitsbreite entspricht oder die Uber eine Grenzstreuein-
richtung verfigen, betrdgt er mindestens 1 Meter. Innerhalb eines Abstands von einem Meter
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zur Bdschungsoberkante dirfen keine Diingemittel aufgebracht werden. Das Séchsische Was-
sergesetzt (SachsWG) geht jedoch tber die Vorgaben der Diingeverordnung hinaus und schreibt
grundsatzlich ein Diingeverbot innerhalb von 5 m ab der Bdschungsoberkante vor. Weitergehen-
de Abstandssregeln bestehen ab einer bestimmten Hangneigung der betreffenden Fldche. Ferner
ist zu vermeiden, dass diese Diingemittel in oberirdische Gewasser oder auf benachbarte Flachen
abgeschwemmt werden.

Unabhingig von den Regelungen der Diingeverordnung erfordern die Regelungen bei GLOZ 4, dass
ein Mindestabstand von 3 Metern zu oberirdischen Gewéssern eingehalten wird. Die Ausbringung
von Diingemitteln in einem Abstand von weniger als 3 Metern zu oberirdischen Gewassern stellt
damit bei GLOZ 4 einen zu sanktionierenden VerstoB dar, und zwar auch dann, wenn die Ausbrin-
gung mit einem Gerdt mit Grenzstreueinrichtung erfolgen sollte.

I Auf Fldchen mit Hangneigung bestehen gemaB § 5 Absatz 3 DUV folgende Aufbringungsverbote

flir phosphathaltige Diingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel:
Innerhalb eines Abstandes von 3 Metern zur Bdschungsoberkante eines Gewassers bei durch-
schnittlicher Hangneigung von mindestens 5 Prozent im 20-Meter-Bereich,
innerhalb eines Abstandes von 5 Metern zur Bdschungsoberkante eines Gewassers bei durch-
schnittlicher Hangneigung von mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich,
innerhalb eines Abstandes von 10 Metern zur Bdschungsoberkante eines Gewdassers bei
durchschnittlicher Hangneigung von mindestens 15 Prozent im 30-Meter-Bereich.

I Auf Fldchen in Sachsen mit Hangneigung von mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich be-
steht abweichend von den oben genannten 5 Metern ein Diingeverbot fiir phosphathaltige Diin-
gemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel innerhalb eines Abstandes
von 10 Metern zur Béschungsoberkante (gemaB § 13a Abs. 5i.V.m. § 13a Abs. 3 Satz 3 Nr. 4).

I Zusdtzlich gelten auf bestellten oder unbestellten Ackerflichen mit Hangneigung zu Ge-
wdssern

innerhalb eines Abstandes von 3 Metern bis 20 Metern zur Béschungsoberkante eines Ge-
wassers bei Hangneigung von durchschnittlich mindestens 5 Prozent im 20-Meter-Bereich,

innerhalb eines Abstandes von 5 Metern bis 20 Metern zur Béschungsoberkante eines Ge-
wassers bei Hangneigung von durchschnittlich mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich
innerhalb eines Abstandes von 10 Metern bis 30 Metern zur Bdschungsoberkante eines Ge-
wassers bei Hangneigung von durchschnittlich mindestens 15 Prozent im 30-Meter-Bereich

folgende besondere Anforderungen:

Auf unbestellten Ackerflachen sind diese Stoffe vor der Aussaat oder Pflanzung sofort ein-
zuarbeiten.
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I Auf bestellten Ackerfldchen:
Bei Reihenkulturen (Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr) sind diese Stoffe sofort
einzuarbeiten, sofern keine entwickelte Untersaat vorhanden ist.
Bei allen anderen Kulturen muss eine hinreichende Bestandsentwicklung vorliegen oder
die Flache muss mit Mulchsaat- oder Direktsaat bestellt worden sein.
Auf Flachen in Sachsen mit Hangneigung von mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich
bestehen die genannten besonderen Anforderungen abweichend von den oben genannten
5 Metern bis 20 Metern innerhalb eines Abstandes von 10 Metern bis 30 Metern zur Boschungs-
oberkante eines Gewéassers (gemaB § 13a Abs. 5iV.m. § 13a Abs. 3 Satz 3 Nr. 4).
Dariiber hinaus dirfen auf Ackerflichen mit einer Hangneigung zu Gewdassern von durch-
schnittlich mindestens 15 Prozent im 30-Meter-Bereich, die unbestellt sind oder nicht Giber einen
hinreichend entwickelten Pflanzenbestand verfligen, Diingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubs-
trate und Pflanzenhilfsmittel nur bei sofortiger Einarbeitung auf der gesamten Ackerflache des
Schlages aufgebracht werden.
Gegebenenfalls weitergehende landeswasserrechtliche Vorgaben sind zu beachten (z.B. gene-
relles Diingeverbot innerhalb der ersten 5 Meter ab Béschungsoberkante eines Gewéassers nach
SachsWG).

1.1.3 Sperrzeiten

Diingemittel mit wesentlichem Gehalt an Phosphat diirfen auf landwirtschaftlich genutzten Flachen in
der Zeit vom 1. Dezember bis zum Ablauf des 15. Januar nicht aufgebracht werden. Sofern zuséatzlich
wesentliche Mengen an Stickstoff enthalten sind oder es sich um Wirtschaftsdiinger handelt, sind
darliberhinaus die Sperrzeiten nach Ziffer 2.1.5 zu beachten.

1.1.4 Aufbringungsmengen phosphathaltiger Diingemittel

Vor dem Aufbringen von wesentlichen N3hrstoffmengen an Phosphat (mehr als 30 Kilogramm je
Hektar und Jahr) mit Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmit-
teln ist der Dlingebedarf der Kultur flr jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit nach den
Vorgaben des § 4 der DUV zu ermitteln und aufzuzeichnen.

Der Phosphatbedarf ist unter Heranziehung der folgenden Einflisse zu ermitteln:

I Der Phosphatbedarf des Pflanzenbestandes fiir die unter den jeweiligen Standort- und An-
baubedingungen zu erwartenden Ertrdge und Qualitdten; dabei sind Phosphatgehalte pflanz-
licher Erzeugnisse nach Anlage 7 Tabelle 1 bis 3 DUV zu beriicksichtigen.

I Die im Boden verfligbare Phosphatmenge gemaB Untersuchung reprisentativer Bodenproben
sowie die Nahrstofffestlegung. Die Bodenuntersuchung ist fiir jeden Schlag ab einem Hektar
erforderlich und darf nicht &lter als 6 Jahre sein. Ausgenommen sind Fldchen mit ausschlieB-
licher Weidehaltung bei einem jahrlichen Stickstoffanfall (Stickstoffausscheidung) an Wirt-
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schaftsdiingern tierischer Herkunft von bis zu 100 kg Stickstoff je Hektar und Jahr, wenn keine
zusatzliche Stickstoffdlingung erfolgt.
Auf Schldgen, bei denen die Bodenuntersuchung ergeben hat, dass der Phosphatgehalt im
Durchschnitt (gewogenes Mittel) 20 mg/100 g Boden nach der CAL-Methode, 25 mg/100 g
Boden nach DL-Methode oder 3,6 mg/100 g Boden nach EUF-Verfahren Gberschreitet, dirfen
phosphathaltige Diingemittel hdchstens bis in Héhe der voraussichtlichen Phosphatabfuhr
fur 3 Jahre aufgebracht werden.
I Befreit bzw. ausgenommen von der Pflicht zur Erstellung und Aufzeichnung einer Diingebedarfs-
ermittiung sind
Fldchen, auf denen nur Zierpflanzen oder Weihnachtsbaumkulturen angebaut werden, Baum-
schul-, Rebschul-, Strauchbeeren- und Baumobstfldchen, nicht im Ertrag stehende Dauer-
kulturflichen des Wein- und Obstbaus sowie Flachen, die der Erzeugung schnellwiichsiger
Forstgehdlze zur energetischen Nutzung dienen,
Flachen mit ausschlieBlicher Weidehaltung bei einem jahrlichen Stickstoffanfall (Stickstoff-
ausscheidungen) an Wirtschaftsdiingern tierischer Herkunft von bis zu 100 Kilogramm je
Hektar, wenn keine zusétzliche Stickstoffdiingung erfolgt,
Betriebe, die auf keinem Schlag mehr als 50 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr
oder 30 Kilogramm Phosphat (P,05) je Hektar und Jahr (auch in Form von Abfillen nach Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz) diingen,
Betriebe, die
weniger als 15 Hektar landwirtschaftlich genutzter Flache bewirtschaften (abziglich der
unter den ersten beiden Spiegelstrichen genannten Flachen),
hochstens bis zu zwei Hektar Gem{ise, Hopfen, Wein oder Erdbeeren anbauen,
einen jdhrlichen Nahrstoffanfall aus Wirtschaftsdlingern tierischer Herkunft von nicht
mehr als 750 Kilogramm Stickstoff aufweisen und
keine auBerhalb des Betriebes anfallenden Wirtschaftsdlinger sowie organischen und or-
ganisch-mineralischen Diingemittel Ubernehmen oder aufbringen, bei denen es sich um
Gérrickstdnde aus dem Betrieb einer Biogasanlage handelt.

Zur Inanspruchnahme dieser letztgenannten Ausnahme missen alle der vier aufgezahlten Punkte
erfillt sein.

Der je Schlag oder je Bewirtschaftungseinheit ermittelte und aufgezeichnete Diingebedarf ist bis zum
Ablauf des 31. Méarz des der Diingebedarfsermittiung folgenden Kalenderjahres zu einer jahrlichen
betrieblichen Gesamtsumme zusammenzufassen. Die jahrliche betriebliche Gesamtsumme des Diin-
gebedarfs ist nach MaBgabe der Anlage 2 oder Empfehlungen des LfULG auf Grundlage von Anlage
5 DUV aufzuzeichnen.
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Die Aufzeichnungen der DiingemaBnahmen sind entsprechend Ziffer 2.1.9 zu fihren.
Der ermittelte Dingebedarf darf mit den DiingemaBnahmen nicht Gberschritten werden.

1.2 Zuséatzliche besondere Vorgaben fiir die Diingung mit phosphathaltigen Diingemitteln
in eutrophierten Gebieten (§ 13a DiiV)

Die Landesregierungen konnen auf Basis der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung
von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung - AVV GeA) belas-
tete Gebiete ausweisen. In Sachsen sind keine eutrophierten Gebiete - in denen mindestens zwei
zusétzliche abweichende oder ergénzende Anforderungen zum Schutz oberirdischer Gewdsser vor
Verunreinigungen durch Phosphat vorzuschreiben sind - ausgewiesen worden; stattdessen kommt
im Freistaat die erweiterte Abstandsregelung an Gewadssern gemaB § 13a Absatz 5 DiiV zur An-
wendung.

1.3 Begriinung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewdssern

Der am 30.06.2020 in Kraft getretene § 38a WHG sieht fir landwirtschaftlich genutzte Flachen
mit durchschnittlicher Hangneigung von mindestens 5 % im Abstand von 20 m zu Gewdssern vor,
dass innerhalb eines Abstandes von 5 m zur Béschungsoberkante des Gewdssers eine ganzjéhrig
geschlossene Begriinung zu erhalten oder herzustellen ist. Bei Gewdssern ohne ausgepragte Bo-
schungsoberkante ist die Linie des Mittelwasserstandes maBgeblich. In Sachsen bemisst sich der
Gewasserrandstreifen grundsatzlich ab der Linie des mittleren Hochwasserstandes, bei Gewdssern mit
ausgepragter Béschungsoberkante ab der Béschungsoberkante (§ 24 Absatz 1 Satz 3 und 4 SachsWG).
Ferner darf eine Bodenbearbeitung zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses nicht mehr als einmal
innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren durchgefiihrt werden. Der erste Flinfjahreszeitraum hat mit
Ablauf des 30. Juni 2020 begonnen.

1.4  Benutzung von Grund- und Oberflaichenwasser

Betriebe, die Wasser aus einem Oberflichengewasser oder aus dem Grundwasser entnehmen wollen,
brauchen daflr grundsétzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis gemaB § 8 Absatz 1 WHG in Verbin-
dung mit § 9 WHG von der zustdndigen unteren Wasserbehdrde des Landkreises oder der kreisfreien
Stadt, auf deren Gebiet sich die Entnahmestelle befindet. Ebenso ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
notwendig, wenn ein Oberflichengewésser aufgestaut werden soll. Die Menge sowie die Art und
Weise der Wasserentnahme werden im Regelfall in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegt und
sind einzuhalten.
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2 Nitratrichtlinie (GAB 2)

Betroffen sind alle Zahlungsempfénger, in deren Betrieb stickstoffhaltige Diingemittel ange-
wendet oder gelagert werden.

Die Regelungen der Nitratrichtlinie werden in Deutschland durch das Diingegesetz '3, die Diinge-
verordnung des Bundes (DiV) ™, den § 38a des Wasserhaushaltsgesetzes ' und die Verordnung
des Bundes tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV) '® umgesetzt. In
Sachsen kommt zusatzlich die Sachsische Dingerechtsverordnung (SachsDiReVO) zur Anwendung,
auf deren Grundlage gemaB § 13a Diingeverordnung die mit Nitrat belasteten Gebiete im Freistaat
ausgewiesen worden sind.

2.1 Generelle Vorgaben fiir die Diingung mit stickstoffhaltigen Diingemitteln

Die Diingeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBI. | S. 1305), die zuletzt durch Artikel 32 der Verordnung
vom 11. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 411) gedndert worden ist, stellt folgende Anforderungen an
die Anwendung von N-Diingemitteln und anderen stickstoffhaltigen Stoffen:

2.1.1 Diingebedarfsermittlung
I Vor dem Aufbringen von wesentlichen Nahrstoffmengen an Stickstoff, das heiBt einer zugefiihr-
ten Nahrstoffmenge je Hektar und Jahr von mehr als 50 Kilogramm Stickstoff (Gesamtstickstoff),
mit Dingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln ist der Dinge-
bedarf der Kultur flr jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit nach den Vorgaben des
§ 4 der DUV zu ermitteln und aufzuzeichnen V7. Dazu sind die Stickstoffbedarfswerte der Kultur
nach Anlage 4 der DUV heranzuziehen sowie die im Boden verfligbaren Nahrstoffmengen zu
ermitteln '8, Dies kann durch Untersuchung représentativer Proben oder nach Empfehlung der
LfULG erfolgen.
I Befreit bzw. ausgenommen von der Pflicht zur Erstellung und Aufzeichnung einer Diingebedarfs-
ermittiung sind
Fldchen, auf denen nur Zierpflanzen oder Weihnachtsbaumkulturen angebaut werden, Baum-
schul-, Rebschul-, Strauchbeeren- und Baumobstfldchen, nicht im Ertrag stehende Dauer-
kulturflichen des Wein- und Obstbaus sowie Flachen, die der Erzeugung schnellwiichsiger
Forstgehdlze zur energetischen Nutzung dienen,
Flachen mit ausschlieBlicher Weidehaltung bei einem jahrlichen Stickstoffanfall (Stickstoff-
ausscheidungen) an Wirtschaftsdiingern tierischer Herkunft von bis zu 100 Kilogramm je
Hektar, wenn keine zusétzliche Stickstoffdiingung erfolgt,
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I Betriebe, die auf keinem Schlag mehr als 50 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr
oder 30 Kilogramm Phosphat (P205) je Hektar und Jahr (auch in Form von Abfillen nach
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) diingen,

I Betriebe, die

weniger als 15 Hektar landwirtschaftlich genutzter Flache bewirtschaften (abztglich der
unter den ersten beiden Spiegelstrichen genannten Flachen),

hochstens bis zu zwei Hektar Gem{Use, Hopfen, Wein oder Erdbeeren anbauen,

einen jdhrlichen Nahrstoffanfall aus Wirtschaftsdlingern tierischer Herkunft von nicht
mehr als 750 Kilogramm Stickstoff aufweisen und

keine auBerhalb des Betriebes anfallenden Wirtschaftsdlinger sowie organischen und or-
ganisch-mineralischen Diingemittel Ubernehmen oder aufbringen, bei denen es sich um
Gérrickstdnde aus dem Betrieb einer Biogasanlage handelt.

Zur Inanspruchnahme dieser letztgenannten Ausnahme missen alle der vier aufgezadhlten Punk-

te erfillt sein.

I Der je Schlag oder je Bewirtschaftungseinheit ermittelte und aufgezeichnete Diingebedarf ist bis
zum Ablauf des 31. Mdrz des der Diingebedarfsermittiung folgenden Kalenderjahres zu einer jahr-
lichen betrieblichen Gesamtsumme zusammenzufassen. Die jahrliche betriebliche Gesamtsumme
des Diingebedarfs ist nach MaBgabe der Anlage 2 oder Empfehlungen des LfULG auf Grundlage
von Analge 5 DUV aufzuzeichnen.

2.1.2 Grundsatze fiir die Anwendung

I Der ermittelte Diingebedarf darf im Rahmen der DiingungsmaBnahmen nicht Uberschritten wer-
den 1. Teilgaben sind zuléssig. Nur wenn aufgrund nachtréglich eintretender Umstinde, insbe-
sondere Bestandsentwicklung oder Witterungsereignisse, ein hoherer Dlingebedarf besteht, darf
der ermittelte Diingebedarf um hdchstens 10 Prozent Uberschritten werden. In einem solchen
Fall ist der Diingebedarf fiir jeden Schlag oder jede Bewirtschaftungseinheit nach MaBgabe des
LfULG erneut zu ermitteln und einschlieBlich der Griinde fiir den héheren Diingebedarf aufzu-
zeichnen.

I Das Aufbringen von Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln
darf nur erfolgen, wenn vor dem Aufbringen ihre Gehalte an Gesamtstickstoff, verfligbarem
Stickstoff oder Ammoniumstickstoff dem Betriebsinhaber auf Grund vorgeschriebener Kenn-
zeichnung bekannt sind, auf Grundlage von Daten der zustandigen Stelle (LfULG) vom Betriebs-
inhaber ermittelt oder durch wissenschaftlich anerkannte Messmethoden vom Betriebsinhaber
oder in dessen Auftrag festgestellt worden sind 2°.
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2.1.3 Aufnahmefdhigkeit der Bden

Stickstoffhaltige Diingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel dlrfen nicht
auf berschwemmten, wassergesattigten, gefrorenen oder schneebedeckten Béden aufgebracht
werden 21,

Ein Boden, der am Morgen durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt tragféhig ist und im Tages-
verlauf vollstdndig auftaut und damit aufnahmefahig wird, fallt nicht unter den Begriff ,gefrorener
Boden" im Sinne des § 5 Absatz 1 Diingeverordnung. Ein Boden ist nach dem Auftauen nicht auf-
nahmefahig, wenn er wassergesattigt ist. Die Aufbringung ist dariiber hinaus nur méglich, wenn ein
Abschwemmen von Nadhrstoffen in oberirdische Gewdsser oder auf benachbarte Fldchen nicht zu
besorgen ist.

2.1.4 Abstidnde zu oberirdischen Gewadssern

I Bei der Aufbringung von stickstoffhaltigen Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten
und Pflanzenhilfsmitteln ist ein direkter Eintrag in Oberflichengewé&sser durch Einhaltung eines
ausreichenden Abstands zwischen dem Rand der durch die Streubreite bestimmten Ausbrin-
gungsflache und der Béschungsoberkante zu vermeiden 22, Dieser Abstand betragt im Allgemei-
nen nach Diingeverordnung mindestens 4 Meter. In Sachsen gelten jedoch abweichend landes-
weit mindestens 5 Meter (gemaB § 13a Absatz 5 DUV). Wenn Ausbringungsgerate verwendet
werden, bei denen die Streubreite der Arbeitsbreite entspricht oder die liber eine Grenzstreuein-
richtung verfligen, betragt er mindestens 1 Meter. Innerhalb eines Abstands von einem Meter
zur Bdschungsoberkante dlrfen keine Diingemittel aufgebracht werden. Das Sdchsische Was-
sergesetz (SachsWG) geht jedoch tiber die Vorgaben der Diingeverordnung hinaus und schreibt
grundsatzlich ein Diingeverbot innerhalb von 5 m ab der Béschungsoberkante vor. Weitergehen-
de Abstandssregeln bestehen ab einer bestimmten Hangneigung der betreffenden Flache. Ferner
ist zu vermeiden, dass diese Diingemittel in oberirdische Gewasser oder auf benachbarte Flachen
abgeschwemmt werden.

Unabhingig von den Regelungen der Diingeverordnung erfordern die Regelungen bei GLOZ 4, dass
ein Mindestabstand von 3 Metern zu oberirdischen Gewassern eingehalten wird. Die Ausbringung
von Diingemitteln in einem Abstand von weniger als 3 Metern zu oberirdischen Gewassern stellt
damit bei GLOZ 4 einen zu sanktionierenden VerstoB dar, und zwar auch dann, wenn die Ausbrin-
gung mit einem Gerdt mit Grenzstreueinrichtung erfolgen sollte.

I Auf Flachen mit Hangneigung bestehen gemaB § 5 Abs. 3 Diingeverordnung folgende Aufbrin-
gungsverbote fiir stickstoffhaltige Diingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzen-
hilfsmittel:
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I Innerhalb eines Abstandes von 3 Metern zur Béschungsoberkante eines Gewassers bei durch-
schnittlicher Hangneigung von mindestens 5 Prozent im 20-Meter-Bereich,

I Innerhalb eines Abstandes von 5 Metern zur Béschungsoberkante eines Gewassers bei durch-
schnittlicher Hangneigung von mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich

I innerhalb eines Abstandes von 10 Metern zur Bdschungsoberkante eines Gewdssers bei
durchschnittlicher Hangneigung von mindestens 15 Prozent im 30-Meter-Bereich.

I Auf Fldchen in Sachsen mit Hangneigung von mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich be-
steht abweichend von den oben genannten 5 Metern ein Diingeverbot fir stickstoffhaltige Diin-
gemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel innerhalb eines Abstandes
von 10 Metern zur Béschungsoberkante (gemaB § 13a Abs. 5i.V.m. § 13a Abs. 3 Satz 3 Nr. 4).

I Zusatzlich gelten bestellten oder unbestellten Ackerflichen mit Hangneigung zu Gewassern
I innerhalb eines Abstandes von 3 Metern bis 20 Metern zur Bdschungsoberkante eines Ge-

wassers bei Hangneigung von durchschnittlich mindestens 5 Prozent im 20-Meter-Bereich,
I innerlhalb eines Abstandes von 5 Metern bis 20 Metern zur Béschungsoberkante eines Ge-
wassers bei Hangneigung von durchschnittlich mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich
I innerhalb eines Abstandes von 10 Metern bis 30 Metern zur Béschungsoberkante eines Ge-
wassers bei Hangneigung von durchschnittlich mindestens 15 Prozent im 30 Meter Bereich
folgende besondere Anforderungen:
I Auf unbestellten Ackerflachen sind diese Stoffe vor der Aussaat oder Pflanzung sofort ein-
zuarbeiten.
I Auf bestellten Ackerfldchen:
Bei Reihenkulturen (Reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr) sind diese Stoffe sofort
einzuarbeiten, sofern keine entwickelte Untersaat vorhanden ist.
Bei allen anderen Kulturen muss eine hinreichende Bestandsentwicklung vorliegen oder
die Flache muss mit Mulchsaat- oder Direktsaat bestellt worden sein.
Auf Flachen in Sachsen mit Hangneigung von mindestens 10 Prozent im 20-Meter-Bereich
bestehen die genannten besonderen Anforderungen abweichend von den oben genannten
5 Metern bis 20 Metern innerhalb eines Abstandes von 10 Metern bis 30 Metern zur Boschungs-
oberkante eines Gewéassers (gemaB § 13a Abs. 5iV.m. § 13a Abs. 3 Satz 3 Nr. 4).

I Dariber hinaus diirfen auf Ackerflichen mit einer Hangneigung zu Gewdssern von durch-
schnittlich mindestens 15 Prozent im 30 Meter Bereich (auBerhalb des 10 Meter Bereichs, in dem
eine Dlingung mit stickstoffhaltigen Diingemitteln unzuldssig ist), die unbestellt sind oder nicht
uber einen hinreichend entwickelten Pflanzenbestand verfligen, Diingemittel, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel nur bei sofortiger Einarbeitung auf der gesamten Acker-
flache des Schlages aufgebracht werden.

I Betrdgt bei Flachen, die eine Hangneigung zu Gewé&ssern von durchschnittlich mindestens 10
Prozent im 20 Meter Bereich oder von mindestens 15 Prozent im 30 Meter Bereich aufweisen,
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der ermittelte Dlngebedarf mehr als 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar, so diirfen Diin-
gemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel nur in Teilgaben aufgebracht
werden, die jeweils 80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar nicht Uberschreiten.

I Gegebenenfalls weitergehende landeswasserrechtliche Vorgaben sind zu beachten (z.B. gene-
relles Diingeverbot innerhalb der ersten 5 Meter ab Béschungsoberkante eines Gewéassers nach
SachsWG).

2.1.5 Sperrzeiten

Dungemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff (mehr als 1,5 Prozent Gesamtstickstoff in der

Trockenmasse) diirfen zu den nachfolgend genannten Zeiten nicht aufgebracht werden:

I a) Auf Ackerland ab dem Zeitpunkt der Ernte der letzten Hauptfrucht bis zum Ablauf des
31. Januar. Ausnahmen:
Bis zum Ablauf des 1. Oktober zu Zwischenfriichten (Leguminosenanteil an der Samenanzahl
max. 74 Prozent), Winterraps und Feldfutter (Lequminosenanteil an der Samenanzahl max.
74 Prozent ) bei einer Aussaat bis zum Ablauf des 15. September oder zu Wintergerste nach Ge-
treidevorfrucht, bei einer Aussaat bis zum Ablauf des 1. Oktober, jedoch insgesamt nicht mehr
als 30 Kilogramm Ammoniumstickstoff oder 60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar. Nach
den Vorfriichten Leguminosen (auch Mischungen mit Leguminosenanteil an der Samenanzahl
> 75 Prozent, Zuckerriiben, Winterraps und Kartoffeln darf keine Aufbringung erfoglen, da hier
vor dem Winter kein N-Diingebedarf besteht.
Bis zum Ablauf des 1. Dezember zu Gem{ise-, Erdbeer- und Beerenobstkulturen.

I b) Auf Grinland, Dauergrinland und auf Ackerland mit mehrjahrigem Feldfutterbau bei einer
Aussaat bis zum Ablauf des 15. Mai in der Zeit vom 1. November bis zum Ablauf des 31. Januar.

I ¢) Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Komposte dirfen in der Zeit vom 1. Dezember
bis zum Ablauf des 15. Januar nicht aufgebracht werden 22,

In mit Nitrat belasteten Gebieten nach SachsDGReVO gelten strengere Anforderungen - siehe unter
Ziffer 2.2.

Das LfULG kann die genannten Zeitrdume, insbesondere unter Beachtung der Witterung oder Beginn
und Ende des Pflanzenwachstums sowie der Ziele des Boden- und Gewasserschutzes um maximal
4 Wochen verschieben, aber nicht verkiirzen 24,

2.1.6 Gerate zum Aufbringen

Gerédte zum Aufbringen von Dingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfs-
mitteln missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen 2. Das Aufbringen von
Stoffen mit nachfolgend aufgefiihrten Geréten ist verboten:
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1. Festmiststreuer ohne gesteuerte Mistzufuhr zum Verteiler,

2. Glllewagen und Jauchewagen mit freiem Auslauf auf den Verteiler,

3. zentrale Prallverteiler, mit denen nach oben abgestrahlt wird,

4. Gullewagen mit senkrecht angeordneter, offener Schleuderscheibe als Verteiler zum Aufbringen
von Gille und

I 5. Drehstrahlregner zur Verregnung von Giille.

2.1.7 Obergrenze 170 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Hektar und Jahr im
Betriebsdurchschnitt fiir alle organischen und organisch-mineralischen Diingemittel

I a) Im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten Flachen des Betriebes (Fldchen in Deutsch-
land) durfen auf Acker- und Griinlandflachen pro Hektar und Jahr nicht mehr als 170 Ki-
logramm Gesamtstickstoff aus organischen und organisch - mineralischen Dingemitteln,
einschlieBlich Wirtschaftsdiingern und Garrlickstdnden aus dem Betrieb einer Biogasanlage,
aufgebracht werden. Der Stickstoffanfall aus der Weidehaltung ist anzurechnen 28,

I b) Flachen, auf denen die Aufbringung von stickstoffhaltigen Diingemitteln, einschlieBlich Wirt-
schaftsdiingern, nach anderen als diingerechtlichen Vorschriften oder vertraglich verboten
ist, sind vor der Berechnung des Fldchendurchschnitts von der zu bertlicksichtigenden Flache
abzuziehen.

I ¢) Flachen, auf denen die Aufbringung von stickstoffhaltigen Diingemitteln, einschlieBlich Wirt-
schaftsdiingern, nach anderen als diingerechtlichen Vorschriften (zum Beispiel Natura 2000-
Verordnungen nach Landesrecht) oder vertraglich (zum Beispiel Vertragsnaturschutz oder frei-
willige Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen) eingeschrankt ist, diirfen bei der Berechnung des
Flachendurchschnitts bis zur Héhe der Diingung berlicksichtigt werden, die nach diesen ande-
ren Vorschriften oder Vertragen auf diesen Flachen zulassig ist.

I d) Im Falle vom Kompost darf die durch dieses Diingemittel aufgebrachte Menge an Gesamtstick-
stoff im Durchschnitt der landwirtschaftlich genutzten Fldchen des Betriebes in einem Zeit-
raum von drei Jahren bei nicht mehr als 510 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar liegen.

2.1.8 Griinland, Dauergriinland und Ackerland mit mehrjdhrigem Feldfutterbau

Auf Griinland, Dauergriinland und auf Ackerland mit mehrjdhrigem Feldfutterbau bei einer Aus-
saat bis zum Ablauf des 15. Mai duirfen in der Zeit vom 1. September bis zum Beginn der Sperrzeit
(1. November) mit flissigen organischen und fllissigen organisch-mineralischen Dingemitteln mit
wesentlichem Gehalt an verfligbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff nicht mehr als 80 Kilo-
gramm Gesamtstickstoff/ha aufgebracht werden.
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2.1.9 Aufzeichnungen nach erfolgter Diingung und bei Weidehaltung

Spatestens vierzehn Tage nach jeder DingemaBnahme sind aufzuzeichnen (formlos):

I eindeutige Bezeichnung und GréBe des betreffenden Schlages, der Bewirtschaftungseinheit oder
der zusammengefassten Flichen (Zusammenfassung von Gemiiseanbaukulturen ist in bestimm-
ten Fallen méglich)

Art und Menge des aufgebrachten Stoffes

I Menge der aufgebrachten Nahrstoffe, bei organischen und organisch-mineralischen Diingemit-
teln im Fall von Stickstoff neben der Menge an Gesamtstickstoff auch die Menge an verfligbarem
Stickstoff

Bei Weidehaltung sind zusétzlich die Zahl der Weidetage sowie die Art und Anzahl der auf der Weide
gehaltenen Tiere nach Abschluss der Weidehaltung aufzuzeichnen; ausgenommen hiervon ist die
kurzzeitige Beweidung von nicht im Eigentum einer Schiferin/eines Schafers stehenden oder von
ihr/ihm gepachteten Flachen (zum Beispiel Wanderschafereien).

Die aufgebrachten Mengen an Stickstoff sind bis zum Ablauf des 31. Marz des der Aufbringung
folgenden Kalenderjahres zu einer jahrlichen betrieblichen Gesamtsumme des Stickstoffeinsatzes
zusammenzufassen; die Gesamtsumme des Ndhrstoffeinsatzes ist nach MaBgabe der Anlage 2 oder
dem Empflegung des LfULG auf Grundlage von Anlage 5 DV aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind
mindestens sieben Jahre aufzubewahren. Wer nach Punkt 2.1.1 von der Erstellung einer Diingebedarfs-
ermittlung befreit ist, ist auch von der Verpflichtung zur Aufzeichnung des Nahrstoffeinsatzes befreit.

Zusétzliche Anforderungen bestehen bei der Férderung von Agrarumwelt- und KlimamaBnahmen im
Hinblick auf die Diingung.

2.2 Zuséatzliche besondere Vorgaben fiir die Diingung mit stickstoffhaltigen
Diingemitteln in mit Nitrat belasteten Gebieten (§ 13a DiV)

Von den Landesregierungen werden auf Basis der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung
von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebieten (AVV Gebietsausweisung - AVV GeA) belastete
Gebiete ausgewiesen. Dies ist in Sachsen zuletzt am 29. November 2022 mit Verkiindung der novellier-
ten Séchsischen Diingerechtsverordnung im Sdchsischen Gesetz- und Verordnungsblatt geschehen.
Die Gebietskulisse der mit Nitrat belasteten Gebiete Sachsens sowie der Zuschnitt der Feldblocke
und die diesen jeweils zugeordneten Feldblocknummern werden in digitaler Form im Internet im
séchsischen Geo-Informationssystem ,InvekoS Online GIS" dargestellt und sind abrufbar unter www.
smul.sachsen.de/gis-online/ (Gruppen-Layer ,Fachkulissen”: Rubriken ,Nitrat-Gebietskulisse” und
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Nitrat - FB-Zuordnung"). Im Hinblick auf Flachen in diesen Gebieten gelten bundesweit folgende
zusdtzlichen Anforderungen:

I Fir Flachen in mit Nitrat belasteten Gebieten ist der jeweils ermittelte Stickstoffdlingebedarf bis
zum 31. Mérz des laufenden Diingejahres zu einer jahrlichen betrieblichen Gesamtsumme dieser
Flachen zusammenzufassen und aufzuzeichnen. Bei den DiingemaBnahmen des Betriebes im
laufenden Diingejahr darf auf den Flachen in den mit Nitrat belasteten Gebieten im Durchschnitt
dieser Fldchen nicht mehr als 80 Prozent der so ermittelten Gesamtsumme aufgebracht werden.

Hinweis

Ausgenommen sind Betriebe, die im Durchschnitt der Flachen in mit Nitrat belasteten Gebieten
nicht mehr als 160 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr und davon nicht mehr als
80 Kilogramm Gesamtstickstoff aus mineralischen Diingemitteln aufbringen.

I Dieineinem mit Nitrat belasteten Gebiet auf einem Schlag, einer Bewirtschaftungseinheit oder ei-
ner fiir die Dlingebedarfsermittlung zusammengefassten Flache aus organischen und organisch-
mineralischen Diingemitteln, einschlieBlich Wirtschaftsdlingern,auch in Mischungen, aufgebrachte
Menge an Gesamtstickstoff darf 170 Kilogramm je Hektar und Jahr nicht berschreiten.

Ausgenommen sind Betriebe, die im Durchschnitt der Flachen in mit Nitrat belasteten Gebieten,

nicht mehr als 160 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr und davon nicht mehr als
80 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar und Jahr aus mineralischen Diingemitteln aufbringen.

I Dingemittel mit einem wesentlichen Gehalt an Stickstoff diirfen auf Griinland, Dauergriinland
und auf Ackerland mit mehrjahrigem Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum 15. Mai in der Zeit
vom 1. Oktober bis zum Ablauf des 31. Januar nicht aufgebracht werden.

I Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Komposte diirfen in der Zeit vom 1. November bis
zum Ablauf des 31. Januar nicht aufgebracht werden.

I Dingemittel mit einem wesentlichen Gehalt an Stickstoff dlrfen im Ansaatjahr zu Winterraps,
Wintergerste und Zwischenfriichten ohne Futternutzung nicht aufgebracht werden. Ausgenom-
men hiervon:

B zu Winterraps max. 60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar, davon max. 30 Kilogramm Ammo-
nium-N, bei einem durch reprdsentative Bodenprobe nachgewiesenen Bodenvorrat von héchs-
tens 45 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar.

I zu Zwischenfriichten ohne Futternutzung max. 120 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar aus
Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Komposte
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I Auf Griinland, Dauergriinland und Ackerland mit mehrjdhrigem Feldfutterbau bei einer Aussaat
bis zum Ablauf des 15. Mai darf in der Zeit vom 1. September bis zum Beginn des Verbots-
zeitraums (1. Oktober) nicht mehr als 60 Kilogramm Gesamtstickstoff je Hektar mit flussigen
organischen und flissigen organisch-mineralischen Diingemitteln, einschlieBlich fllissigen Wirt-
schaftsdlingern, aufgebracht werden.

I Im Falle des Anbaus von Kulturen mit einer Aussaat oder Pflanzung nach dem 1. Februar diir-
fen Diingemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff nur aufgebracht werden, wenn auf der
betroffenen Flache im Herbst des Vorjahres eine Zwischenfrucht angebaut wurde, die nicht vor
dem 15. Januar umgebrochen wurde. Ausgenommen sind Flachen, auf denen Kulturen nach dem
1. Oktober geerntet werden und Fldchen in Gebieten, in denen der jéhrliche Niederschlag imlang-
jahrigen Mittel weniger als 550 Millimeter pro Quadratmeter betrdgt.

Dariiber hinaus sind gemaB § 2 Sichsischer Diingerechtsverordnung (SachsDiiReVO) in den séchsi-

schen Nitratgebieten folgende zusatzliche Verpflichtungen zu beachten:

I Das Aufbringen von Wirtschaftsdiingern sowie von organischen und organisch-mineralischen
Dlingemitteln, bei denen es sich um Garrlickstande aus dem Betrieb einer Biogasanlage handelt,
darf nur erfolgen, wenn vor dem Aufbringen ihre Gehalte an Gesamtstickstoff, verfligbarem
Stickstoff oder Ammoniumstickstoff auf der Grundlage wissenschaftlich anerkannter Messme-
thoden vom Betriebsinhaber oder in dessen Auftrag festgestellt worden sind (ausgenommen
Festmist). Die Untersuchung ist mindestens einmal jahrlich vor der ersten Aufbringung im Jahr
durchzuftihren. Die Untersuchung ist nicht erforderlich bei Aufnahme der Diingemittel in den
Betrieb, wenn die nach der Diingemittelverordnung erforderliche Kennzeichnung zu den o.g.
Gehalten auf der Grundlage von Untersuchungen vorliegt.

B Vor dem Aufbringen wesentlicher Mengen an Stickstoff (mehr als 50 Kilogramm Gesamtstickstoff
je Hektar und Jahr) ist der im Boden verfligbare Stickstoff vom Betriebsinhaber auf jedem Schlag
oder jeder Bewirtschaftungseinheit - auBer auf Grinlandflachen, Dauergriinlandflachen und
Flachen mit mehrschnittigem Feldfutterbau - fiir den Zeitraum der Diingung, mindestens aber
jahrlich, durch Untersuchung repréasentativer Proben zu ermitteln. Diese Bodenuntersuchungen
im Rahmen der Diingebedarfsermittiung sind auch nach der EUF-Methode zul3ssig (ausgenom-
men satzweiser Anbau von Gemusekulturen).

Im Hinblick auf Betriebsflachen, die in anderen Bundesléandern liegen, ist zu beachten, dass dort
andere landesrechtliche Vorschriften in mit Nitrat belasteten Gebieten gelten.

2.3 Begriinung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewassern

§38a WHG sieht fir landwirtschaftlich genutzte Fldchen mit durchschnittlicher Hangneigung von
mindestens 5 Prozent im Abstand von 20 Metern zu Gewassern vor, dass innerhalb eines Abstandes
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von 5 Metern zur Béschungsoberkante des Gewassers eine ganzjahrig geschlossene Begriinung zu
erhalten oder herzustellen ist. Bei Gewdssern ohne ausgepragte Béschungsoberkante ist die Linie des
Mittelwasserstandes maBgeblich. In Sachsen bemisst sich der Gewdsserrandstreifen grundsatzlich ab
der Linie des mittleren Hochwasserstandes, bei Gewassern mit ausgepréagter Béschungsoberkante ab
der Béschungsoberkante (§ 24 Absatz 1 Satz 3 und 4 SachsWG). Ferner darf eine Bodenbearbeitung
zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses nicht mehr als einmal innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jah-
ren durchgefiihrt werden. Der erste Flinfjahreszeitraum hat mit Ablauf des 30. Juni 2020 begonnen.

2.4  Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfiillen
von Jauche, Giille, Festmist, Silage und Silagesickersaften 27

Die wesentlichen Anforderungen an ortsfeste Anlagen (siehe Glossar) lassen sich wie folgt zusam-

menfassen:

I a) Anlagen fiir das Lagern und Abftillen von Jauche, Giille und Silagesickersédften sowie fliissigen
Gérresten einschlieBlich deren Sammel-, Um- und Abfilleinrichtungen missen bei den zu
erwartenden Beanspruchungen flissigkeitsundurchldssig, standsicher und gegen die zu er-
wartenden mechanischen, thermischen und chemischen Einfliisse widerstandsféhig sein.

I b) Ein Ab- bzw. Uberlaufen des Lagergutes, dessen Eindringen in das Grundwasser, in oberirdische
Gewdsser und in die Kanalisation muss zuverldssig verhindert werden.

I ¢) Ortsfeste Anlagen zum Lagern von Festmist/ Silage einschlieBlich fester Garreste sind mit
einer flussigkeitsundurchldssigen Bodenplatte zu versehen. Zur ordnungsgemafBen Ableitung
der Jauche ist die Bodenplatte einer Festmistlagerstdtte seitlich einzufassen. Die Anlagen sind
gegen das Eindringen von Oberflaichenwasser aus dem umgebenden Geldnde zu schiitzen. Dies
gilt nicht fur Lagerflachen, auf denen Ballensilage (Rund- und Quaderballen) gelagert wird,
wenn auf der Lagerflache keine Entnahme von Silage erfolgt.

I d) Sofern eine Ableitung der Jauche/ des Silagesickersaftes in eine vorhandene Jauche- oder
Gullegrube nicht moglich ist, ist eine gesonderte Sammeleinrichtung vorzusehen.

I e) Das Fassungsvermdégen von Anlagen zur Lagerung von Wirtschaftsdiingern (zum Beispiel Jauche,
Gille und Festmist) sowie Garriickstanden aus dem Betrieb einer Biogasanlage zuziiglich gegebe-
nenfalls weiterer Einleitungen (zum Beispiel Silagesickersafte) muss gréBer sein, als die erforder-
liche Kapazitat wahrend des langsten Zeitraumes, in dem das Ausbringen auf landwirtschaftliche
Flichen verboten ist %8, Es muss auf die Belange des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebes und
des Gewdsserschutzes abgestimmt sein. Eine ordnungsgeméaBe landwirtschaftliche Verwertung
oder Ausbringung des Inhaltes nach der Diingeverordnung muss gewahrleistet sein.

I f) Betriebe, die flissige Wirtschaftsdiinger (zum Beispiel Jauche oder Gille) oder feste oder fliis-
sige Garrlickstdnde erzeugen, missen sicherstellen, dass sie mindestens die in einem Zeitraum
von sechs Monaten anfallenden fllissigen Wirtschaftsdiinger oder Garriickstdnde sicher lagern
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kénnen 22, Betriebe, die Wirtschaftsdiinger (inklusive Garriickstande) erzeugen und mehr als
drei GroBvieheinheiten je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fldchen halten oder tber keine
eigenen Aufbringungsflachen verfiigen, haben seit dem 1. Januar 2020 sicherzustellen, dass sie
mindestens die in einem Zeitraum von neun Monaten anfallenden fliissigen Wirtschaftsdlinger
oder Garrlickstdnde sicher lagern kdnnen. Soweit der Betrieb nicht selbst Uber die erforder-
lichen Anlagen zur Lagerung verfligt, hat der Betriebsinhaber durch schriftliche vertragliche
Vereinbarungen mit einem Dritten sicherzustellen, dass die das betriebliche Fassungsvermdgen
Uibersteigende Menge dieser Stoffe Uberbetrieblich gelagert oder verwertet wird.

I g) Fir Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder fiir Komposte ist eine Lagerkapazitit von
zwei Monaten 3 sicher zu stellen.

Soweit der Betrieb nicht selbst liber die erforderlichen Anlagen zur Lagerung verfligt, hat der Be-

triebsinhaber durch schriftliche vertragliche Vereinbarungen mit einem Dritten sicherzustellen, dass

die das betriebliche Fassungsvermdgen lbersteigende Menge dieser Stoffe Uberbetrieblich gelagert

oder verwertet wird.

3 Vogelschutzrichtlinie (GAB 3)
Betroffen sind alle Zahlungsempfénger

Allgemeine Regelung
Die EU-Mitgliedstaaten sind nach den Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie 3" zur Erhaltung und
Wiederherstellung von Lebensrdumen fiir alle européischen wildlebenden Vogelarten verpflichtet. 32

Konkrete Rechtspflichten, die innerhalb und auBerhalb von Schutzgebieten zu beachten sind,
ergeben sich fir landwirtschaftliche Betriebe insbesondere aus:

I a) dem Beseitigungsverbot bestimmter Landschaftselemente 33,

I b) dem gesetzlichen Biotopschutz 34 und

I ¢) den Vorgaben der Eingriffsregelung %.

OrdnungsgemaB durchgefiihrte PflegemaBnahmen, durch die geschiitzte Lebensrdume dauerhaft
erhalten bleiben, sind zuléssig.

In der Regel ist davon auszugehen, dass fiir die Erhaltung der Lebensrdume der europdischen wild-
lebenden Vogelarten Hecken oder Knicks, Baumreihen, Feldgehdlze, Feuchtgebiete (siehe Glossar)
und Einzelbdume, wie sie in Kapitel Il Nr. 8 definiert werden, besonders wichtig sind. AuBerdem
sind darliber hinaus gehende Verbote der Zerstérung oder erheblichen Beeintrdchtigung von ge-
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schitzten Biotopen (§ 30 BNatSchG, § 21 SdchsNatSchG), von ausgewiesenen Naturdenkmalen
(8 28 BNatSchG, § 18 SichsNatSchG ) oder geschiitzten Landschaftsbestandteilen (§ 29 BNatSchG,
§ 19 SichsNatSchG) zu beachten. Zu den geschiitzten Landschaftsbestandteilen gehéren auch ge-
schitzte Einzelbdume. Lebensrdume der Arten, die unter die Vogelschutz-Richtlinie fallen, sowie
weitere naturschutzrechtlich geschiitzte Flachen diirfen grundsatzlich nicht beseitigt werden. Infor-
mationen zu den als Biotope gesetzlich geschiitzten Lebensraumtypen Mahwiesen (LRT 6510, 6520)
kénnen aus der Anlage 6 entnommen werden.

Vogelschutzspezifische Auflagen aus Projektgenehmigungen sind unabhéngig von der Lage des Pro-
jektes innerhalb oder auBerhalb von Schutzgebieten, ebenfalls zu beachten.

Besonderheiten fiir Schutzgebiete 3¢
Zum Erhalt der durch die Vogelschutzrichtlinie geschiitzten Vogelarten wurden durch die Lander die
zahlen- und flichenmaBig geeignetsten Gebiete zu Vogelschutzgebieten erklart.

Erhebliche Beeintrachtigungen der fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck des Vogelschutz-
gebiets maBgeblichen Bestandteile (bestimmte Vogelarten und deren Lebensrdume) sind unzuldssig
(8§ 33 . BNatSchG). Die Bewirtschaftung darf nicht zu einer erheblichen Beeintréchtigung der be-
treffenden Vogelarten in Vogelschutzgebieten fiihren.

In Vogelschutzgebieten sind dariiber hinaus zusdtzliche Regelungen zu beachten, wenn diese bei-
spielsweise in Form einer Schutzgebietsverordnung, einer Einzelanordnung (siehe Glossar) oder in
einer vertraglichen Vereinbarung %’ festgelegt wurden.

Einschrdnkungen oder Regelungen kdnnen beispielsweise

a) den Diinger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz,

b) den Mahdzeitpunkt,

¢) das Umwandlungs- und Umbruchverbot von Griinlandflichen,

d) andere Umnutzungen von Griinlandflachen

e) die Verdnderung des Wasserhaushaltes, vor allem in Feuchtgebieten, oder
f) die Unterhaltung von Gewéssern

betreffen.

Spezifische Auflagen aus Projektgenehmigungen sind, unabhéngig von der Lage des Projektes inner-
halb oder auBerhalb von Schutzgebieten, ebenfalls zu beachten. Ndhere Informationen erhalten Sie
bei den unteren Naturschutzbehdrden der Landkreise und kreisfreien Stadte.
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4 FFH-Richtlinie (GAB 4)
Betroffen sind alle Zahlungsempfanger

Weitere Grundanforderungen an den Betrieb im Bereich des Umweltschutzes sind in der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie 38) geregelt.

Die Mitgliedstaaten missen die zahlen- und flichenmaBig geeignetsten Gebiete zu FFH-Gebieten
erkldren, die nétigen ErhaltungsmaBnahmen fir die in den FFH-Gebieten vorkommenden Lebensraum-
typen und Arten festlegen und geeignete rechtliche, administrative oder vertragliche MaBnahmen
ergreifen, um die Erhaltungsziele zu erreichen.3® Die Lander kénnen ergdnzende Regelungen im
Landesrecht umsetzen. #° Die Richtlinie verlangt geeignete MaBnahmen, um in den Schutzgebieten
die Verschlechterung der natirlichen Lebensrdume und Habitate der Arten sowie Stérungen der
relevanten Arten zu vermeiden.

Erhebliche Beeintrdchtigungen der fir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck des FFH-Gebiets
maBgeblichen Bestandteile (bestimmte Lebensrdume, Tier- und Pflanzenarten) sind unzulédssig
(8§ 33 f. BNatSchG). Die Bewirtschaftung darf nicht zu einer erheblichen Beeintrachtigung der in
FFH-Gebieten geschiitzten Lebensrdume, Tier- und Pflanzenarten fihren.

In FFH-Gebieten sind darliber hinaus zusatzliche Bewirtschaftungsvorgaben oder -auflagen einzuhal-
ten, wenn verbindliche Vorschriften in Form einer Schutzgebietsverordnung, einer Einzelanordnung
oder in einer vertraglichen Vereinbarung *? festgelegt wurden.

Naturschutzrechtlich besonders geschiitzte Lebensraumtypen des Griinlandes der Fauna-Flora-
Habitat (FFH-)Richtlinie sowie Lebensrdume der Arten, die unter die FFH-Richtlinie fallen, diirfen
grundsatzlich nicht umgebrochen werden. Dies gilt auch dann, wenn die Flache forderrechtlich als
Ackerland-Feldblock betrachtet wird. Weitere Einzelheiten zu den geschitzten Lebensraumtypen
Mahwiesen (LRT 6510 und 6520) kénnen auch der Anlage 6 entnommen werden. Im Ubrigen wurde
in der webbasierten Anwendung DIANAweb im Verfahren Sammelantrag 2026 die neue Ebene ,FFH-
Lebensraumtypen” eingefiinrt. Damit werden Informationen zu Lebensraumtypen nun direkt in dem
flr die Antragstellung genutzten GIS-Modul zur Verfligung gestellt. Weiterfihrende Informationen
sind dort mit dem Hinweisblatt (Kurzerlduterung FFH-Lebensraumtypen) im Dokumentenbaum unter
.Zusatzinformationen fir die Antragstellung” enthalten. Daneben ist der Abruf bzw. die Ansicht der
nutzungsorientierten FFH-Lebensraumtypen (LRT) auch im Online GIS zu finden (https://www.smul.
sachsen.de/gis-online/Default.aspx unter der Rubrik: Fachkulissen => FFH-Lebenraumtypen ab einem
MaBstab 1:25.000 einsehbar und darstellbar).
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Einen Uberblick zu den abrufbaren Datenbesténden inkl. Downloadmdglichkeiten und Links zum Daten-
portal iDA (Kartenanzeige/ Recherchemgglichkeiten) bietet die Internetseite Fachbereich Natur - LUIS -
Landwirtschaft- und Umweltinformationssystem fiir Geodaten - sachsen.de Hier finden sich u. a. fla-
chenkonkrete Informationen zu den FFH-Gebieten, den FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arthabitaten
sowie zu den MaBnahmen und Behandlungsgrundsétzen gemaB FFH-Managementplanung.

FFH-spezifische Auflagen aus Projektgenehmigungen sind, unabhdngig von der Lage des Projektes
innerhalb oder auBerhalb von Schutzgebieten, ebenfalls zu beachten.

Nihere Informationen erhalten Sie bei den unteren Naturschutzbehdrden der Landkreise und kreis-
freien Stadte.

5 Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit (GAB 5)

Betroffen sind alle Zahlungsempfinger, die Lebens- oder Futtermittel erzeugen und in Verkehr
bringen oder Tiere fiittern, die der Lebensmittelgewinnung dienen.

Die européische Basisverordnung zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit*® gilt unmittelbar
und bedarf keiner nationalen Umsetzung. Sie wird unter anderem konkretisiert durch bestimmte
Verordnungen zur Lebensmittelhygiene ** sowie zur Futtermittelhygiene. *> Diese Verordnungen
weisen jedem Landwirt als Lebensmittel- bzw. Futtermittelunternehmer die Verantwortung fiir
die Erzeugung und das Inverkehrbringen sicherer Lebens- und Futtermittel zu.

5.1  Vorgaben zur Futtermittelsicherheit

5.1.1 Produktion sicherer Futtermittel 46

Landwirte als Futtermittelunternehmer missen auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebs-

stufen in den von ihnen zu kontrollierenden Unternehmen dafiir sorgen, dass die Futtermittel die

Anforderungen des Futtermittelrechts erfillen, die fur ihre Tatigkeit gelten und die Einhaltung der

Anforderungen Gberprifen.

Futtermittel, die nicht sicher sind, dirfen nicht in den Verkehr gebracht oder an zur Lebensmittel-

gewinnung dienende Tiere verflttert werden. Futtermittel gelten als nicht sicher in Bezug auf den

beabsichtigten Verwendungszweck, wenn davon auszugehen ist, dass sie

I die Gesundheit von Mensch oder Tier beeintrachtigen kdnnen oder

I bewirken, dass die Lebensmittel, die aus den der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren her-
gestellt werden, als nicht sicher fiir den Verzehr durch den Menschen anzusehen sind.
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So ist beispielsweise bei einem Nachweis unzuldssiger oder verbotener Stoffe in Futtermitteln oder
bei einem Nachweis unerwiinschter Stoffe in Futtermitteln oberhalb geltender Hochstgehalte zu
prifen, ob dadurch die Gesundheit von Mensch oder Tier beeintrachtigt werden kann oder ob dadurch
die Lebensmittel, die aus den der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren hergestellt werden, als
nicht sicher fiir den Verzehr durch den Menschen anzusehen sind.

GemaB den futtermittelrechtlichen Bestimmungen gelten insbesondere Verbote oder Hochstgehalte
flr folgende Stoffe:

Unzul@ssige Stoffe, zum Beispiel:

I nicht bestimmungsgemaBer Gebrauch [ Verschleppung von Futtermittelzusatzstoffen,

I Verwendung nicht mehr zugelassener Futtermittelzusatzstoffe,

I Verschleppung | Kreuzkontamination pharmakologisch wirksamer Substanzen (zum Beispiel
von Tierarzneimitteln oder Arzneifuttermitteln),

Unerwiinschte Stoffe, zum Beispiel:

Schwermetalle (zum Beispiel Blei, Cadmium, Arsen, Quecksilber),

Dioxine, dioxindhnliche PCB,

Chlorierte Kohlenwasserstoffe (zum Beispiel DDT, Chlordan),

Mutterkorn, Aflatoxin B1,

Verschleppung/Kreuzkontamination von Kokzidiostatika in Futtermitteln fir Nichtzieltierarten,

Ruckstdnde von Pestiziden.

Verbotene Materialien nach Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 767/2009, zum Beispiel:

I Kot und Urin,

I Verpackung und Verpackungsteile,

I Saatqut (gebeizt).

Unabhéngig von Hochstgehalten fiir unerwiinschte Stoffe nach der Richtlinie 2002/32/EG dirfen
Futtermittel auch keine Rickstdnde von Pestiziden enthalten, die die Hochstgehalte gemaB Artikel
18 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 tberschreiten.

5.1.2 Information der Behdrden, Riickruf und Riicknahme von Futtermitteln 4’

Hat ein Landwirt als Futtermittelunternehmer konkrete Anhaltspunkte dafir, dass ein von ihm ein-
geflihrtes, erzeugtes, hergestelltes oder an andere abgegebenes Futtermittel die Anforderungen an
die Futtermittelsicherheit nicht erfillt, muss er dies der zustdndigen Behérde unverziiglich mitteilen.
Erfolgt diese Meldung nicht, liegt ein VerstoB bei der Konditionalitdt vor. Er muss darlber hinaus
unverziiglich Verfahren einleiten, um diese Futtermittel mit Unterstiitzung von Handel und Vertrieb
vom Markt zu nehmen. Die Mitteilung an die Behdrde darf nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung
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oder fur ein Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz gegen den meldenden Landwirt als
Futtermittelunternehmer verwendet werden.

5.1.3 Riickverfolgbarkeit 48

Die Riickverfolgbarkeit von Futtermitteln muss sichergestellt werden. Dazu muss dokumentiert
werden, von wem der landwirtschaftliche Betrieb Futtermittel erhalten oder an wen er sie abgegeben
hat. Das gilt auch dann, wenn der Erwerb oder die Abgabe unentgeltlich war. Der Betriebsinhaber
kann diese Anforderung mit einer geordneten Dokumentation der Wareneingdnge und -ausgdnge
erfillen. Die Art der Dokumentation muss es erlauben, den Behdrden im Bedarfsfall liber Lieferanten
oder Abnehmer schnell und zuverldssig Auskunft zu erteilen. Die Dokumentation kann zum Beispiel
in Form von Lieferpapieren erfolgen, die so geordnet abgelegt sind, dass Lieferanten oder Abnehmer,
auch in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum, identifiziert werden kénnen. Die Dokumentation sollte
neben dem Namen und der Anschrift eines Lieferanten oder Abnehmers auch eine zur Identifizierung
des Produktes ausreichende Bezeichnung und seine Menge umfassen.

Zu den Dokumentationspflichten von Futtermitteln, die aus betriebseigener Erzeugung stammen
(Prim3rproduktion) und innerbetrieblich verwendet werden, wird auf Kapitel Ill Nr. 5.2.4 hingewiesen.

Fir Futtermittelunternehmer, die sich nicht auf der in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 183/2005 erwahnten Stufe der Futtermittelprimarproduktion befinden, gelten unter anderem fur
die Sicherung der Riickverfolgbarkeit von Futtermitteln weiter spezifizierte Anforderungen nach der
Verordnung.

5.1.4 Anforderungen an die Futtermittelhygiene #°

Bei der Primérproduktion von Futtermitteln sind durch den Betriebsinhaber bestimmte Dokumenta-
tionspflichten zu erfillen. Die Buchflihrung muss insbesondere Aussagen enthalten Gber die Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden. Deshalb miissen Belege vorhanden sein, die Gber die
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden Aufschluss geben. Hierzu z&hlen zum Beispiel
auch Lieferscheine oder Kaufbelege, mit deren Hilfe nachvollzogen werden kann, ob entsprechende
Mittel bei der Primdrproduktion Anwendung fanden (s. auch Kapitel Il Nr. 7.4 - Aufzeichnungspflicht
nach Pflanzenschutzgesetz).

Zu dokumentieren ist weiterhin die Verwendung von gentechnisch verdndertem Saatgut. 5
Zugekaufte Futtermittel dirfen nur von Betrieben stammen, die registriert oder zugelassen sind.

Jeder Betriebsinhaber muss sicherstellen, dass er diese Anforderung erfillt. Er kann sich zum Beispiel
zusichern lassen, dass die ihn beliefernden Betriebe (iber eine Registrierung und/oder Zulassung
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verfiigen. 5" Fiir die Uberpriifung der Angaben zum Futtermittellieferanten ist das verdffentlichte
Register unter der Adresse https://www.bmleh.de/DE/themen/tiere/futtermittel/futtermittel _node.
html aufzufinden.

Verwenden Betriebsinhaber Futtermittel aus ihrem eigenen Betrieb, missen auch sie bei der zustan-
digen Behorde als Futtermittelunternehmen registriert und/oder zugelassen sein.52 Anderungen
bei den Angaben zum bereits registrierten Betrieb, z.B. durch Inhaberwechsel, Griindung einer GbR,
Neuaufnahme von Tatigkeiten oder BetriebsschlieBung sind der amtlichen Futtermittelliberwachung
bei der Landesuntersuchungsanstalt fir das Gesundheits- und Veterindrwesen Sachsen (https://
www.lua.sachsen.defamtliche-ueberwachung-4335.html) vom Futtermittelunternehmer zu melden.

Futtermittel missen getrennt von Chemikalien und anderen in der Tiererndhrung verbotenen Er-
zeugnissen gelagert werden. Lagerbereiche und Behélter fir Futtermittel missen sauber und trocken
gehalten sowie regelmaBig gereinigt werden, um unnétige Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
Arzneifuttermittel und Futtermittel ohne Arzneimittel, die fir unterschiedliche Tierkategorien oder
-arten bestimmten sind, missen so gelagert werden, dass das Risiko der Futterung an Tiere, fir die
sie nicht bestimmt sind, verringert wird. %3

Abfalle und gefdhrliche Stoffe sind so sicher zu lagern und zu handhaben, dass eine gefédhrliche
Kontamination von Futtermitteln verhindert wird.%*

Der Betriebsinhaber muss die Ergebnisse einschldgiger Analysen von Primarerzeugnisproben oder
sonstiger Proben berticksichtigen, die flr die Futtermittelsicherheit von Belang sind.

5.2 Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit

5.2.1 Produktion sicherer Lebensmittel >°

Landwirte als Lebensmittelunternehmer missen auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebs-
stufen in den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen dafiir sorgen, dass die Lebensmittel die
Anforderungen des Lebensmittelrechts erfiillen und die Einhaltung dieser Anforderungen lberprii-
fen. 6 Relevant sind die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, die fir die Primarproduktion gelten.%’

Lebensmittel, die nicht sicher sind, durfen nicht in Verkehr gebracht werden. Der Betriebsinhaber
muss deshalb auch prifen, ob die Lebensmittelsicherheit gewahrleistet ist, wenn ihm Tatsachen
bekannt werden, die die Sicherheit der von ihm produzierten Lebensmittel nachteilig beeinflussen
kénnten.
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Lebensmittel gelten als nicht sicher, wenn davon auszugehen ist, dass sie gesundheitsschadlich oder

nicht zum Verzehr durch den Menschen geeignet sind: %8

I Eine Gesundheitsschadlichkeit kann unter anderem bei Produkten aus der Primdrproduktion
durch Riickstdnde von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden, pharmakologisch wirksamen Subs-
tanzen, durch Kontamination mit Dioxinen, Polychlorierten Biphenylen, Polyzyklischen Aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen, Schwermetallen, Mykotoxinen, Nitrat oder durch mikrobiologische
Belastungen (Krankheitserreger) ausgelst werden. Die Gesundheitsschédlichkeit von Lebensmit-
teln wird durch Untersuchung und wissenschaftliche Bewertung des Ergebnisses nachgewiesen.

I Zum Verzehr nicht geeignet sind Lebensmittel, wenn sie infolge einer Kontamination mit Fremd-
stoffen oder auf sonstige Weise, durch Faulnis, Verderb oder Zersetzung, fiir den Verzehr durch
den Menschen inakzeptabel sind.5® Auch zur Feststellung der Nichteignung zum Verzehr sind
Untersuchungen erforderlich, wenn dies nicht bereits durch die sensorischen Eigenschaften (z. B.
fauliger Geruch, verschimmeltes Produkt) begriindet wird.

Die Anwendung der guten landwirtschaftlichen Praxis unter Beachtung der allgemeinen Hygienegrund-
sitze (Schutz vor Kontamination, angemessene Sauberkeit) fiihrt im Allgemeinen zu sicheren Lebens-
mitteln. Fehlerhafte Produktionsmethoden (zum Beispiel Uberdosierung von Pflanzenschutzmitteln
oder Anwendung von verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln ohne tierarztliche Verschreibung/
Behandlungsanweisung) sowie individuelle Situationen (zum Beispiel besondere Bodenbelastungen
oder besondere Emissionsquellen, Krankheitsausbriiche im Bestand) konnen aber dazu fiihren, dass
die produzierten Lebensmittel nicht mehr sicher sind.

Unabhdngig davon diirfen in Lebensmitteln nicht enthalten sein:

I a) Rickstdnde von pharmakologisch wirksamen Stoffen, die die Héchstmengen gemaB Tabelle 1
des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 tiberschreiten,

I b) Rickstande von pharmakologisch wirksamen Stoffen, die nicht in Tabelle 1 dieser Verordnung
gelistet sind,

I ¢) verbotene Stoffe gemaB Tabelle 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 sowie

I d) Rickstande von Pflanzenschutzmitteln, die die Hochstgehalte gemaB Artikel 18 der Verord-
nung (EG) Nr. 396/2005 iberschreiten.

In allen Fallen kann sich der Betriebsinhaber beraten lassen (zum Beispiel von Berufsverbanden oder
den nach Landesrecht zustandigen Behdérden), um die notwendigen MaBnahmen zur Gewahrleistung
der Lebensmittelsicherheit und weitere Handlungsoptionen (zum Beispiel Verwertung auBerhalb des
Lebensmittelbereichs) abzustimmen.
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5.2.2 Information der Behérden, Riickruf und Riicknahme von Lebensmitteln °

Landwirte als Lebensmittelunternehmer sind verpflichtet, Lebensmittel vom Markt zu nehmen und die
zustandigen Lebensmitteliiberwachungs- und Veterinaramter (LUVA) der Landkreise und kreisfrien
Stddte darliber zu informieren, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen erzeugtes
Lebensmittel nicht sicher ist. Sofern das Lebensmittel bereits den Verbraucher erreicht hat, muss der
Landwirt als Lebensmittelunternehmer einen Riickruf einleiten. 8! Die Mitteilung an die zusténdige
Behorde darf nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung oder flir ein Verfahren nach dem Gesetz
uber Ordnungswidrigkeiten gegen den meldenden Landwirt als Lebensmittelunternehmer verwen-
det werden.

5.2.3 Riickverfolgbarkeit

Bei einer Gesundheitsgefahr durch Lebensmittel ist die Identifizierung der betroffenen Chargen zur
Riicknahme der Produkte vom Markt ein Schliisselelement zum Schutz der Verbraucher. Landwirte
als Lebensmittelunternehmer haben deshalb die Riickverfolgbarkeit der Lebensmittel und der
der Lebensmittelgewinnung dienenden Tiere sicher zu stellen. &2

Fir Lebensmittel muss dokumentiert werden, von wem der landwirtschaftliche Betrieb sie erhalten
und/oder an wen er sie abgegeben hat. Nur die Abgabe an den Endverbraucher ist von der Dokumen-
tationspflicht ausgenommen.

Die Art der Dokumentation ist nicht vorgeschrieben, sie muss aber erlauben, den Behérden im Be-
darfsfall Uber Lieferanten oder Abnehmer schnell und zuverldssig Auskunft zu erteilen. Zum Beispiel
kénnen Lieferpapiere so geordnet abgelegt werden, dass Lieferanten oder Abnehmer, auch in Bezug
auf einen bestimmten Zeitraum, identifiziert werden kénnen. Die Dokumentation sollte gemaB den
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 931/2011 83 neben dem Namen und der Anschrift eines Lie-
feranten oder Abnehmers auch eine zur Identifizierung des Produktes ausreichende Bezeichnung
und seine Menge umfassen. Die Informationen sind so zu vorzuhalten, dass sie der zustédndigen
Behorde spatestens 24 Stunden nach Aufforderung in einem strukturierten, gdngigen und maschi-
nenlesbaren Format elektronisch Gbermittelt werden kdnnen. Im Einzelfall kénnen Ausnahmen von
den Anforderungen durch die zustdndigen Behdrden gemaB § 44 Absatz 3 Satz 3 des Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstdnde- und Futtermittelgesetzbuches zugelassen werden.

5.2.4 Anforderungen an die Lebensmittelhygiene 64

Alle Erzeuger tierischer Lebensmittel miissen die verfutterten Futtermittel nach der EG-Lebensmittel-
hygieneverordnung dokumentieren. ¢° Dies schlieBt auch die selbst erzeugten und selbst verfitterten
Futtermittel mit ein. Diese Dokumentationspflicht wird mit den Angaben zur Flachennutzung im
.Gemeinsamen Antrag" auf Direktzahlungen bzw. FrdermaBnahmen des landlichen Raums erfillt. Die
Dokumentation aller abgegebenen und bezogenen Futtermittel hat unabhdngig davon aber gesondert
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zu erfolgen und wird im Rahmen der Riickverfolgbarkeit tberprift (siehe Kapitel 11, Nrn. 4.2.3 und
4.1.3, Riickverfolgbarkeit).

Weitere rechtliche Anforderungen im Bereich Lebensmittelhygiene, u. a.%8:

Gefahrliche Stoffe (zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Schmiermittel) und Abflle sind so zu
lagern oder damit umzugehen, dass eine Kontamination des Lebensmittels verhindert wird.
Ergebnisse von Analysen und einschldgige Berichte von Untersuchungen an Tieren, Proben von
diesen oder Erzeugnissen tierischen Ursprungs und Pflanzenmaterialproben missen dokumen-
tiert werden. Dies kann in Form einer chronologischen Ablage eingehender Befundmitteilungen
(Eigenuntersuchungen, Behérdenmitteilungen, tierdrztliche Berichte) erfolgen.

Die Ergebnisse einschldgiger Analysen von Tier- oder Pflanzenmaterialproben oder sonstiger Pro-
ben missen im weiteren Produktionsverfahren beriicksichtigt werden, wenn das Ergebnis flr die
menschliche Gesundheit von Belang ist.

Futtermittelzusatzstoffe und Tierarzneimittel sowie Pflanzenschutzmittel und Biozide sind nach
den jeweiligen Rechtsvorschriften korrekt zu verwenden. Zu den MaBnahmen, die im Rahmen
des Lebensmittelrechts vom Tierhalter verlangt werden, zdhlen insbesondere die Beachtung von
Wartezeiten sowie die Beachtung von Verwendungsverboten bzw. -einschrankungen. 87

Die Verwendung von Tierarzneimitteln sowie von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden ist zu do-
kumentieren. (siehe auch Kapitel lll Nr. 7.4 - Aufzeichnungspflicht nach Pflanzenschutzgesetz).
Um zu verhindern, dass durch das Einbringen neuer Tiere in den Betrieb Infektionskrankheiten,
die durch Lebensmittel auf den Menschen Ubertragbar sind, eingeschleppt werden, miissen gege-
benenfalls Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden (zum Beispiel durch einen Quarantéanestall
und durch Zukauf von Tieren mit Gesundheitszeugnis). Welche Infektionserreger darunterfallen
und welche Vorkehrungen zu treffen sind, richtet sich nach den zunéchst behdrdlich bestimmten
Programmen zur Bekdmpfung von Zoonosen sowie nach dem Tierseuchenrecht. Informationen
hierliber erhalten die Betriebsinhaber bei den zustdndigen Behdrden bzw. Berufsverbénden.

Der Betriebsinhaber muss geeignete AbhilfemaBnahmen treffen, wenn er Gber Probleme unter-
richtet wird, die im Rahmen der amtlichen Uberwachung festgestellt werden.

5.2.5 Milcherzeugung
Besondere Anforderungen an die Erzeugung von Milch ergeben sich aus der Verordnung (EG) Nr.
853/2004.

Die Anforderungen umfassen das Melkgeschirr sowie die Rdume, in denen Milch gelagert, behandelt
oder gekiihlt wird. Diese sollen so gelegen und beschaffen sein, dass das Risiko einer Kontamination
der Milch begrenzt wird. Dazu missen Milchlagerrdume vor Ungeziefer geschiitzt und von Radumen
getrennt sein, in denen Tiere untergebracht sind.
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Oberflachen von Ausriistungsgegenstinden (wie Melkgeschirr, Behalter, Tanks etc.) mussen leicht
zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie mussen einwandfrei in Stand gehalten
werden. Die Oberfldchen sollen deshalb aus glatten, waschbaren und ungiftigen Materialien bestehen.
Nach Verwendung missen diese Oberflachen gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden.
Tanks und Behélter zur Beférderung der Rohmilch miissen mindestens einmal pro Arbeitstag gereinigt
und erforderlichenfalls desinfiziert werden.

Die Milch muss unmittelbar nach dem Melken an einen sauberen Ort verbracht werden, an dem eine
Kontamination der Milch ausgeschlossen ist. Bei taglicher Abholung ist die Milch unverziliglich auf
eine Temperatur von nicht mehr als 8°C und bei nicht tiglicher Abholung auf nicht mehr als 6°C
zu kiihlen. Diese Temperaturanforderungen gelten nicht fiir Milch, die den Vorschriften in Bezug auf
die somatischen Zellen, auf die Keimzahl sowie auf die Rlickstandshdchstmengen an Antibiotika bzw.
auf die Gesamtriickstandshéchstmengen aller antibiotischer Stoffe genligt und die innerhalb von zwei
Stunden nach dem Melken verarbeitet wird oder wenn aus technischen Griinden fir die Herstellung
bestimmter Milcherzeugnisse eine hohere Temperatur erforderlich ist und die zustandige Behorde
eine entsprechende Genehmigung erteilt hat.

Darliber hinaus darf Rohmilch nur von Tieren stammen,

I deren allgemeiner Gesundheitszustand gut ist, die keine Anzeichen von Krankheiten haben, die
zu einer Kontamination der Milch fiihren kdnnten, und insbesondere keine eitrigen Genitalinfek-
tionen, keine Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Fieber haben oder an einer sichtba-
ren Euterentziindung leiden,

I keine Euterwunden haben, die die Milch nachteilig beeinflussen kénnten,
denen keine nicht zugelassenen Stoffe und Erzeugnisse verabreicht wurden bzw. die keiner vor-
schriftswidrigen Behandlung im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2090 (siehe Kapitel
Il Nr. 6 dieser Informationsbroschire) unterzogen wurden,

I bei denen nach Verabreichung zugelassener Erzeugnisse oder Stoffe die vorgeschriebene Warte-
zeit eingehalten wurde,

I diein Bezug auf Brucellose und Tuberkulose die Vorschriften des Anhang Il Abschnitt IX, Kapitel |
Teil I Nr. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erfiillen,

I und, sofern Ziegen mit Kithen zusammen gehalten werden, die Ziegen auf Tuberkulose unter-
sucht und getestet wurden.

Tiere, die Anzeichen einer Infektionskrankheit zeigen, die durch Lebensmittel auf den Menschen
ubertragen werden kann oder die eine Kontamination der Milch zur Folge haben kénnte oder die
Brucellose oder Tuberkulose infiziert oder infektionsverdachtig sind, missen isoliert werden, so dass
eine nachteilige Beeinflussung der Milch anderer Tiere vermieden wird.
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Das Melken muss unter hygienisch einwandfreien Bedingungen 8 stattfinden, insbesondere

I missen Zitzen, Euter und angrenzende Korperteile vor Melkbeginn sauber sein,

I missen Tiere, die infolge einer tierdrztlichen Behandlung Riickstdnde in die Milch Ubertragen
konnten, identifiziert werden und deren Milch, die vor Ablauf der Wartezeit gewonnen wurde,
nicht fiir den menschlichen Verzehr verwendet werden. 8

Beziiglich des Einsatzes von Tierarzneimitteln muss der Landwirt als Lebensmittelunternehmer mit
geeigneten Verfahren sicherstellen, dass Rohmilch nicht in den Verkehr gelangt, wenn Riickstands-
gehalte von Antibiotika die héchstzuldssigen Werte Uberschreiten. Entsprechende Untersuchungen
werden in der Regel von der Molkerei durchgefiihrt (Hemmstofftest). Andernfalls missen sie vom
Milcherzeuger selbst veranlasst werden.

Geeignete Verfahren sind:

I sorgfdltige Dokumentation der korrekten Anwendung von Arzneimitteln wie Eutertuben, Salben, Arznei-
futtermittel, Injektionen, Gebarmutterstabe, Zitzenbader und Sprays, die Antibiotika enthalten kdnnen,

I Kennzeichnung von Tieren, die in der Wartezeit sind, um versehentliche Abgabe der Milch dieser Tiere zu
verhindern (z.B. durch farbige FuBbénder),

I Gesondertes Melken von Tieren in der Wartezeit erst am Ende oder mit gesondertem Melkzeug.

Die Anforderungen an die Milcherzeugung sind unabhangig von einer vorlibergehenden Aussetzung
der Milchlieferung zu erfillen.

5.2.6 Eiererzeugung

Eier miissen im Erzeugerbetrieb bis zur Abgabe trocken und sauber gehalten werden. Sie missen bis
zur Abgabe vor Fremdgeruch, StoBen und Sonneneinstrahlung geschiitzt werden.’® Diese Anforde-
rungen sind jedoch nur flr die Konditionalitét relevant, soweit die Erzeugung nicht auf die direkte
Abgabe kleiner Mengen von Eiern an Endverbraucher oder an 6rtliche Betriebe des Einzelhandels zur
unmittelbaren Abgabe an den Endverbraucher im Sinne von Artikel 1 Abs. 3 Buchst. c der Verordnung
(EG) Nr. 853/2004 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 LMHV beschrénkt ist (direkte Abgabe kleiner Mengen
von Primarerzeugnissen durch den Erzeuger). Das heiBt wenn 350 Legehennen oder mehr im Betrieb
gehalten werden und/oder die Abgabe an andere als die Endverbraucher erfolgt, ist die Verordnung
(EG) Nr. 853/2004 anzuwenden und ein VerstoB nach der Konditionalitdt zu ahnden.

Hinweis

Auch im Falle der oben genannten ,Kleinen-Mengen-Regelung” (weniger als 350 Legehennen im
Betrieb und Abgabe der Eier an Endverbraucher) sind die oben genannten - auch in Anlage 2 der
Tier-LMHV aufgefiihrten - Bestimmungen einzuhalten. Ein VerstoB ist allerdings nicht fir die
Konditionalitét relevant, sondern wird nur nach Fachrecht sanktioniert.
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6 Richtlinie liber das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe
in der tierischen Erzeugung (GAB 6)

Betroffen sind alle Zahlungsempfinger, die Tiere zur Lebensmittelgewinnung halten.

Die Richtlinie Gber das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreosta-
tischer Wirkung und von B-Agonisten in der tierischen Erzeugung”! ist in Deutschland durch die
Verordnung Gber Stoffe mit pharmakologischer Wirkung (PharmStV) umgesetzt worden.

Die Anwendung von Stoffen mit thyreostatischer, 6strogener, androgener oder gestagener Wirkung
sowie von Stilbenen und B-Agonisten bei der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren ist grund-
satzlich verboten. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur in wenigen Fallen zur therapeutischen oder
tierziichterischen Behandlung vorgesehen. Eine Behandlung von Masttieren ist verboten.

Die zur therapeutischen Behandlung in bestimmten Fallen zugelassenen Tierarzneimittel, die Stoffe
mit hormonaler Wirkung oder B-Agonisten enthalten, diirfen nur vom Tierarzt an eindeutig iden-
tifizierten Nutztieren angewandt werden. Der Betriebsinhaber darf derartige Tierarzneimittel nicht
besitzen. Lebensmittel (zum Beispiel Fleisch, Milch) diirfen von behandelten Tieren erst nach Ablauf
der Wartezeit gewonnen werden. Equidenhalter dirfen zugelassene Tierarzneimittel mit Altrenogest
zur Behandlung von Fruchtbarkeitsstdrungen sowie zugelassene Tierarzneimittel mit B-Agonisten flr
bestimmte Indikationen wie Atemwegsstérungen im Besitz haben und bei diesen Tieren anwenden.

Tierarzneimittel, die zu tierziichterischen Zwecken, wie zum Beispiel zur Brunstsynchronisation, oder
zur Vorbereitung von Spender- oder Empfangertieren fiir den Embryotransfer zugelassen sind, diirfen
vom Tierarzt fiir diese Indikationen verschrieben oder abgegeben werden. Tierhalter dirfen diese
zugelassenen Tierarzneimittel somit im Besitz haben und selber anwenden.

Generell gilt, dass die Verschreibung bzw. die Abgabe von zugelassenen Tierarzneimitteln zur thera-
peutischen oder tierziichterischen Behandlung durch den Tierarzt nur im Rahmen einer ordnungsge-
m&Ben Behandlung erfolgen darf. Tierhalter missen sich bei der Anwendung dieser Tierarzneimittel
strikt an die tierdrztliche Verschreibung bzw. Behandlungsanweisung halten und sie diirfen die Tier-
arzneimittel nur an eindeutig identifizierte Nutztiere verabreichen.

Der mit den Arzneimitteln Ubergebene Nachweis des Tierarztes ist vom Tierbesitzer fiinf Jahre
lang aufzubewahren. Die behandelten Tiere, das verabreichte Tierarzneimittel, dessen Menge so-
wie die Wartezeit, das Anwendungsdatum und die anwendende Person sind zu dokumentieren. Die
Einhaltung der genannten Verbote wird u. a. im Rahmen des Nationalen Riickstandskontrollplanes
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(NRKP) tiberwacht. Der NRKP dient der Aufklarung der Ursachen von Riickstdnden in Lebensmitteln
tierischen Ursprungs. Dabei stehen die Aufdeckung von illegalen Anwendungen verbotener Stoffe
sowie die Uberpriifung der Einhaltung der festgelegten Hochstmengen fiir Riickstinde von zugelas-
senen Tierarzneimitteln im Vordergrund.

Die zustindigen Lebensmitteliiberwachungs- und Veterinramter (LUVA) der Landkreise und kreisfrei-
en Stddte entnehmen zielorientierte Proben zur Kontrolle auf Riickstdnde pharmakologisch wirksamer
Stoffe direkt in den landwirtschaftlichen Betrieben bei Tieren, die zur Lebensmittelgewinnung be-
stimmt sind (zum Beispiel Blut- und Urinproben), und in den Schlachthofen bei geschlachteten Tieren
(zum Beispiel Muskulatur-, Fett- oder Organproben). Die Proben werden in amtlichen Laboratorien
insbesondere auf Riickstdnde verbotener Stoffe sowie auf Riickstdnde von zugelassenen Tierarznei-
mitteln untersucht. Werden verbotene Stoffe nachgewiesen, ermittelt die zustdndige Behérde auf
der Grundlage der Verordnung (EU) 2019/2090 sowie des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstinde- und
Futtermittelgesetzbuches (LFGB) die Ursachen fiir die nachgewiesenen Rickstande. Dazu gehoren
auch Kontrollen im Herkunftsbetrieb des untersuchten Tieres. Bei positiven Riickstandsergebnissen
sollen die Lander VollzugsmaBnahmen ergreifen, zum Beispiel kann die Behdrde die Abgabe von Tieren
aus dem betroffenen Betrieb verbieten und Proben von weiteren Tieren des Bestandes entnehmen
und untersuchen lassen.

Der Nachweis von Riickstanden eines verbotenen Stoffes stellt einen VerstoB gegen die Verpflichtungen
zur Einhaltung der Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung dar, es sei denn, die Ergebnisse der
sich anschlieBenden Uberpriifungen und Untersuchungen belegen, dass der Betriebsinhaber nicht fiir
die Verabreichung des verbotenen Stoffes verantwortlich ist. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein,
wenn das betroffene Tier unmittelbar vor der Entnahme der Probe erworben wurde.

7 Regelungen zum Pflanzenschutz (GAB 7 und 8)
Betroffen sind alle Zahlungsempfénger, in deren Betrieb Pflanzenschutzmittel angewendet werden.

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Européischen Parlamentes und des Rates vom 21. Oktober
2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/
EWG und 91/414/EWG regelt unmittelbar das Inverkehrbringen und die grundsatzlichen Bedingungen
fur die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Beispielsweise ist die Anwendung von zugelassenen
Pflanzenschutzmitteln nur in den zugelassenen oder genehmigten Anwendungsgebieten erlaubt.
Ergidnzende Bestimmungen enthalten das Pflanzenschutzgesetz’? und die darauf beruhenden Ver-
ordnungen. Danach darf Pflanzenschutz nur nach guter fachlicher Praxis’? durchgefiihrt werden.
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Aufgrund der Richtlinie 2009/128/EG des Europidischen Parlamentes und des Rates vom
21. Oktober 2009 iiber einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft fiir die nachhaltige Verwendung
von Pestiziden ergeben sich Anforderungen im Hinblick auf die erforderliche Sachkunde der
Anwender und notwendige Priifplaketten fiir Spritz- und Spriihgerite sowie die Lagerung von
Pflanzenschutzmitteln und die Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln, die einen nicht mehr
genehmigten Wirkstoff enthalten oder dessen Anwendung verboten ist.

7.1 Anwendungsbestimmungen

Betriebe haben bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln unabhangig davon, ob diese in Eigen-
oder Fremdleistung erbracht wird, folgende Anforderungen einzuhalten:

Die in der Zulassung festgelegten Indikationen’* (Schadorganismus, Pflanze oder Pflanzen-
erzeugnis und Anwendungstermin/Entwicklungsstadium der Kultur) und Hinweise zur sachge-
rechten Anwendung (z.B. Aufwandmengen, maximale Anwendungen pro Jahr, Wartezeiten) sind
einzuhalten.

Bei der Anwendung eines Pflanzenschutzmittels sind die festgesetzten Anwendungsbestimmun-
gen zu beachten. Dabei handelt es sich um MaBnahmen zur Risikominderung. Sie umfassen
den Schutz von Anwendern (zum Beispiel persénliche Schutzausristung), Anwohnern und un-
beteiligten Dritten ebenso wie den Schutz des Naturhaushalts (z.B. Abstand zu Gewéassern und
Saumbiotopen).

Esistimmer die jeweils aktuellste Fassung der Zulassung des jeweiligen Pflanzenschutzmittels zu
beachten, die gegebenenfalls von der Gebrauchsanleitung abweichen kann.

Aus dem Pflanzenschutzgesetz ergeben sich folgende Anforderungen:

Die behérdlichen Anordnungen zur Erfillung der Anforderungen der guten fachlichen Praxis
missen befolgt werden.

Pflanzenschutzmittel dirfen auf Freilandflichen (siehe Glossar) nur angewendet werden, soweit
diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gértnerisch genutzt werden oder eine Ausnah-
megenehmigung vorliegt. Pflanzenschutzmittel diirfen nicht in oder unmittelbar an oberirdi-
schen Gewissern angewendet werden.’®

Werden Pflanzenschutzmittel in Fremdleistung angewendet, muss dies auch bei spateren Kontrollen
belegt werden kénnen (zum Beispiel durch eine Rechnung). Auch bei Fremdleistungen gelten die
rechtlichen Vorgaben zur Ausbringung. Nach & 21 GAPKondG hat der Beglinstigte VerstdBe, welche
durch Fremdleistungen begangen werden, in gleichem Umfang zu verteten wie einen eigenen VerstoB.
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7.2 Anwendungsverbote und -beschriankungen

Die Anwendung eines nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels ist grundséatzlich verboten. Darliber
hinaus ist die Anwendung eines zugelassenen Pflanzenschutzmittels in einem nicht festgesetzten
oder genehmigten Anwendungsgebiet (Kultur und Schadorganismus) verboten.

Die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 76 (PfISchAnwV) enthilt zusitzlich Anwendungsverbote
und -beschrankungen fir Pflanzenschutzmittel, die in dieser Verordnung aufgefiihrte Wirkstoffe
betreffen. Diese Anwendungsverbote oder -beschrinkungen sind ebenfalls zu beachten.””

Aufgrund der im Rahmen des Insektenschutzpakets der Bundesregierung im Jahr 2021 gednderten
PfISchAnwV ergeben sich folgende Anforderungen:

a.) Verbote und Einschrinkungen bei der Anwendung glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel
Auch nach der Novellierung 2023 bleibt die Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln
in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und die Spatanwendung vor der Ernte grundsdtz-
lich verboten. Das Verbot betrifft auch Kern- und Pflegezonen von Biospharenreservaten. Das bereits
bestehende Verbot der Anwendung von glyphosathaltigen Produkten in Gebieten mit Bedeutung fur
den Naturschutz (Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente und gesetzlich
geschitzte Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG) gilt weiterhin.

Zur Anwendung von glyphosathaltigen Produkten gibt es dariiber hinaus folgende Einschrankungen:

I Eine Anwendung von glyphosathaltigen Produkten auf landwirtschaftlichen Flachen, die nicht in
oben aufgefiihrten Gebieten liegen, ist nur noch zuléssig, wenn andere MaBnahmen (zum Bei-
spiel eine mechanische Bearbeitung) gemaB den Grundsatzen des Integrierten Pflanzenschutzes
nicht geeignet oder zumutbar sind.

I Eine Anwendung zur Vorsaatbehandlung (ausgenommen Direktsaat- oder Mulchsaatverfahren)
oder zur Stoppelbehandlung nach der Ernte ist auf Ackerflachen nur unter folgenden Bedingun-
gen zuldssig:

Auf erosionsgefahrdeten Flachen ist eine Anwendung zur Unkrautbekdmpfung, einschlieBlich
der Beseitigung von Mulch- und Ausfallkulturen, zuldssig.

Bei perennierenden Unkrdutern, wie zum Beispiel Ackerkratzdistel, Ackerwinde, Ampfer, Land-
wasserkndterich oder Quecke ist die Verwendung von glyphosathaltigen Mitteln auf Teilfl&-
chen erlaubt, wenn sie in einem bekdmpfungswiirdigen Umfang vorkommen; die Anwendung
ist auf das notwendige MaB zu beschranken.

I Eine flachige Behandlung von Griinland ist nur zuldssig zur Erneuerung des Griinlands, wenn
aufgrund starker Verunkrautung eine wirtschaftliche Nutzung des Griinlandes sonst nicht még-
lich wére, sowie zur Bekdmpfung von Unkrdutern, die fiir Weidetiere schadlich sein kdnnen, oder
auf erosionsgefahrdeten Standorten zur Direkteinsaat ohne Bodenbearbeitung.
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b.) Einschrinkungen fiir die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

in Gebieten mit Bedeutung fiir den Naturschutz
In Gebieten mit Bedeutung fir den Naturschutz (Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Natur-
monumente, Naturdenkmiler und gesetzlich geschiitzte Biotope im Sinne des § 30 BNatschG) sowie
auf Griinland und im Forst in FFH-Gebieten ist die Anwendung von Herbiziden untersagt. Zudem ist
die Anwendung von bienengefihrlichen (Auflagen B1 bis B3) und bestdubergefahrlichen (Auflage
NN410) Insektiziden in diesen Gebieten ebenfalls untersagt.

Die Lander kdnnen abweichend hiervon auch Ausnahmen zulassen, allerdings nicht fiir die Anwendung
von Glyphosat.

c.) Verbote und Einschrinkungen bei der Anwendung

von Pflanzenschutzmitteln entlang von Gewassern
Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an Gewdssern, ausgenommen kleine Gewdsser von
wasserwirtschaftlicher untergeordneter Bedeutung, gilt ab Béschungsoberkante ein Abstand von
10 Metern. Bei geschlossener, ganzjdhrig begriinter Pflanzendecke ist ein Abstand von 5 Metern
einzuhalten. Eine Bodenbearbeitung darf einmal innerhalb von Flinfjahreszeitrdumen durchgefiihrt
werden. Bereits landesrechtlich festgelegte Gewéasserabstdnde gehen dieser Regelung vor.

Im Freistaat Sachsen sind Gewéasserabstande im Zusammenhang mit der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln landesrechtlich festgelegt. GemaB § 24 Absatz 3 Nummer 1 Sachs-WG ist, abweichend
von der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, im Gewasserrandstreifen die Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln, ausgenommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege sowie Wildverbissschutzmittel,
in einer Breite von 5 Metern verboten.

7.3 Bienenschutz

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist der Bienenschutz zu beachten. Entsprechend der

Bienenschutzverordnung 78 diirfen bienengeféhrliche Pflanzenschutzmittel nicht

I an bliihenden oder von Bienen beflogenen Pflanzen angewendet werden, ”°

I so angewendet werden, dass solche Pflanzen bei der Applikation mit getroffen werden, 8

I so gehandhabt, aufbewahrt oder beseitigt werden, dass Bienen mit ihnen in Berlihrung kommen
kénnen. 8!
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Dies gilt nicht, wenn Pflanzenschutzmittel, die mit der Angabe "bienengefdhrlich, auBer bei An-
wendung nach dem Ende des téglichen Bienenfluges bis 23.00 Uhr" versehen sind, entsprechend
angewendet werden.

Zu beachten ist, dass bestimmte Tankmischungen mit bienenungefédhrlichen Pflanzenschutzmitteln
als bienengefahrlich eingestuft sein kdnnen.

Werden als bienenungeféhrlich zugelassene Pflanzenschutzmittel in einer héheren als der héchsten in
der Gebrauchsanleitung vorgesehenen Aufwandmenge oder Konzentration, falls eine Aufwandmenge
nicht vorgesehen ist, verwendet, dann werden sie nach § 1 Nr. 1b BienSchV als bienengeféhrlich
eingestuft.

Von den Imkern ist eine Zustimmung einzuholen, wenn Pflanzen im Umkreis von 60 Metern zu einem
Bienenstand innerhalb der Zeit des taglichen Bienenflugs mit einem bienengefahrlichen Pflanzen-
schutzmittel behandelt werden sollen. 82

7.4 Aufzeichnungspflicht

Uber die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind elektronische oder schriftliche Aufzeichnungen
zu fhren. Diese missen mindestens folgende Punkte umfassen (siehe auch Anlage 7):
I Name des Anwenders
I die Art der Anwendung:
I Behandlung von Oberflachen wie Agrarfléchen;
I Behandlung von bzw. in geschlossenen Rdumen;
I Behandlung von Saatgut und anderem Pflanzenvermehrungsmaterial,
I diejeweilige Lage der Anwendungsflache, zum Beispiel Bezeichnung der behandelten Flache oder
Bewirtschaftungseinheit, durch:
I Flachenangaben aus InVeKoS, sofern verfligbar, sonst durch alternative Bestimmungsmetho-
de, z.B. Geo-Koordinaten;
I bei Lager/Gewichshausern: ggf. die entsprechende Nummer,
I GroBe/Umfang der behandelten Flache bzw. Einheit:
I Dbei Oberflichen: Hektar;
I beigeschlossenen Rdumen: Volumen oder Oberflache;
I Dbei Saatgut: behandelte Menge in Kilogramm oder Tonnen oder als Samenanzahl,
I das Anwendungsdatum und ggf. der Startzeitpunkt (wenn bei der Verwendung relevant oder in
den Anwendungsbestimmungen beschrankt),
das verwendete Pflanzenschutzmittel, inkl. Zulassungsnummer,
I die Aufwandmenge;
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I Dbei Oberflachen: Menge in Kilogramm oder Liter je Hektar;

I beigeschlossenen Rdumen: je Kubikmeter bzw. Quadratmeter;

I Dbei Saatqut: Kilogramm oder Liter je Kilogramm oder Tonne Saatgut bzw. Samenzahl ausge-
brachten Pflanzenschutzmittels,

I die Kulturpflanze, fir die das Pflanzenschutzmittel verwendet wurde, inklusive:

I EPPO-Code der Kulturpflanze (sofern ein solcher Code vorhanden, siehe https://www.bvl.
bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/psm_kulturen.html ) und

I Entwicklungsstadium gemaB der BBCH-Monografie (sofern fir die Verwendung relevant oder
wenn diese auf bestimmte Entwicklungsstadien beschrankt ist, siehe https://www.julius-
kuehn.de/media/Veroeffentlichungen/bbchepaperde/page.pdf).

Die Aufzeichnungen miissen unverziglich gefiihrt werden. Nach dem Jahr der Anwendung sind sie
mindestens drei Kalenderjahre aufzubewahren.

Die konkrete Ausgestaltung der Aufzeichnungen ist Sache des jeweiligen Betriebs und kann auf die
Verhaltnisse des Betriebs abgestimmt werden. Méglich ist auch die Verbindung mit einer bereits
vorhandenen Schlagkartei oder mit einem Fldchenverzeichnis. Verantwortlich fiir die Aufzeichnungen
ist der Betriebsinhaber bzw. der Beglinstigte. Dies gilt auch, wenn PflanzenschutzmaBnahmen von
Dritten durchgefiihrt werden. Die Aufzeichnungen nach Artikel 67 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1107/2009 i.V.m. § 11 PfISchG erfiillen auch die Anforderungen an die Dokumentation bei der
Produktion von Lebens- und Futtermitteln (vgl. hierzu auch Kapitel Il Nr. 5).

Fur Anwendungen ab dem 1. Januar 2027 gilt, dass die Aufzeichnungen verpflichtend in elektronischer
und maschinenlesbarer Form gefiihrt werden mussen.

7.5  Vorgaben aus der Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG
zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden

Im Hinblick auf die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind Vorgaben zur Verwen-
dung von Pflanzenschutzgeraten (,Gerate-TUV"), zur Sachkunde der Anwender und zur Lagerung
sowie Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln zu beachten:

a) Verwendung von Pflanzenschutzgeriten (,Gerite-TUV")

Im Gebrauch befindliche prifpflichtige Gerdte, mit denen Pflanzenschutzmittel angewendet wer-
den, missen in Zeitabstanden von 6 Kalenderhalbjahren tGberprift werden und tber eine gliltige
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Prufplakette verfligen, erstmals in Gebrauch genommene Pflanzenschutzgerdte miissen spates-
tens 6 Monate nach ihrer Ingebrauchnahme gepriift werden.

b) Sachkunde der Anwender

Der Anwender von Pflanzenschutzmitteln muss tber einen deutschen Sachkundenachweis ver-
fligen. Den Sachkundenachweis stellt die zustdndige Behdrde aus, wenn nachgewiesen ist, dass
ausreichende Kenntnisse im Pflanzenschutz vorliegen, zum Beispiel durch einen entsprechenden
Berufsabschluss (zum Beispiel Landwirt oder Gartner) oder eine bestandene Sachkundeprifung.
Auch eine Berufsausbildung, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat absolviert worden ist, kann
unter bestimmten Voraussetzungen die nétige Sachkunde vermitteln. Soll in einem Betrieb die
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln durch einen Staatsangehdérigen eines anderen Mitglied-
staats erfolgen, wird empfohlen, vorher Kontakt mit dem zustdndigen Pflanzenschutzdienst auf-
zunehmen, um das Vorliegen dieser Voraussetzungen zu kldren. Bei Vorliegen des Nachweises
einer auslandischen Sachkunde kann ein deutscher Sachkundenachweis bei Nachweis von deut-
schen Sprachkenntnissen von der zustdndigen Behdrde ausgestellt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim zustdndigen Pflanzenschutzdienst oder tiber das Web-
angebot ,Pflanzenschutz - Sachkundenachweis - Online" unter https://www.pflanzenschutz-
skn.de/.

Sachkundige Personen sind verpflichtet, jeweils innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren an einer
anerkannten Fort- oder WeiterbildungsmaBnahme teilzunehmen. Die Fort- oder Weiterbildung ist
der zustandigen Behorde auf Verlangen nachzuweisen. Diese fachrechtliche Fortbildungspflicht
gehort allerdings nicht zu den Verpflichtungen im Rahmen der Konditionalitét.

c) Lagerung von Pflanzenschutzmitteln

Das Pflanzenschutzmittellager selbst sowie die Lagerung der Pflanzenschutzmittel missen augen-
scheinlich in Ordnung sein. Es ist zu beachten, dass das Pflanzenschutzmittellager (Raum, Regal,
Pflanzenschutzschrank) gegen unbefugten Zugriff gesichert ist (zum Beispiel durch VerschlieBbarkeit
gewdhrleistet). Fir Pflanzenschutzmittel sind Originalbehalter und -verpackungen zu verwenden,
die Etiketten mussen unversehrt und lesbar sein. Die Pflanzenschutzmittel sind trocken und frostfrei
zu lagern. Die Sicherung gegen Abfluss oder Versickern kann durch eine externe Auffangwanne, zum
Beispiel unter dem Regal, oder einer in den Pflanzenschutzmittelschrank integrierte Auffangwanne
gewahrleistet werden. Alternativ kann in Lagerrdumen eine geeignete Bodenbeschichtung aufgetra-
gen werden, wobei kein direkter Abfluss vorhanden sein darf. In begehbaren Pflanzenschutzmittel-
lagern muss eine ausreichende Beltftung (zum Beispiel Fenster) moglich sein.

Grundsatzlich sind Pflanzenschutzmittel getrennt von Lebens- oder Futtermitteln zu lagern.
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d) Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln

Verbotene Pflanzenschutzmittel bzw. Pflanzenschutzmittel, die einen Wirkstoff enthalten, des-
sen Genehmigung nicht erneuert worden ist oder dessen Genehmigung aufgehoben worden
ist und deren Aufbrauchfrist abgelaufen ist, sind nach den Bestimmungen des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes unverzlglich, d.h. ohne schuldhaftes Z8gern, und ordnungsgemaB zu beseiti-
gen (§ 15 PfISchG). Sofern zum Zeitpunkt der Kontrolle noch entsorgungspflichtige Mittel im
Betrieb anzufinden sind, muss die bereits veranlasste Entsorgung schriftlich nachgewiesen wer-
den. Als Nachweis kann zum Beispiel eine schriftliche Terminvereinbarung oder ein Vertrag mit
einem Entsorgungsunternehmen vorgelegt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim
zusténdigen Pflanzenschutzdienst oder zum Zulassungsstand von Pflanzenschutzmitteln unter
http://[www.bvl.ound.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/psm_uebersichts-
liste.pdf?__blob=publicationFile€tv=9 (siehe Kapitel 7 ,Beendete Zulassungen mit Aufbrauch-
fristen und Beseitigungspflichten” ) oder in der Online-Datenbank des BVL unter https://www.
bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_
ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html;jsessionid=1A439865D816FC7DCO9F
271750C6391A.internet941?cms_thema=0nline+Datenbank

Es wird empfohlen, dass Pflanzenschutzmittel, bei denen die Aufbrauchfrist aus anderen als
den oben genannten (in § 15 PfISchG aufgefiihrten) Griinden abgelaufen ist, bis zur ordnungs-
gemaBen Entsorgung ebenfalls gekennzeichnet und augenscheinlich getrennt zu lagern sind.

8 Tierschutz (GAB 9, 10 und 11)

Die Verpflichtungen, die sich fur die Betriebsinhaber im Bereich Tierschutz ergeben, leiten sich aus
drei EG-Richtlinien ab, und zwar aus den grundlegenden Vorgaben zum Schutz landwirtschaftlicher
Nutztiere (GAB 11) 83 sowie den spezifischen Vorgaben fiir den Schutz von Kélbern (GAB 9) 8 und
Schweinen (GAB 10) 85,

Das EU-Recht zum Tierschutz in der Tierhaltung ist in Deutschland durch das Tierschutzgesetz 8
und die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ® in nationales Recht umgesetzt worden. Relevant
fur die Konditionalitdt sind die nationalen Vorschriften nur, soweit sie die Vorgaben des EU-Rechts
umsetzen. Entsprechend sind auch nur diese Inhalte hier im Detail dargestellt.

In einigen Féllen ergeben sich aus dem nationalen Fachrecht héhere Anforderungen. Die Einhaltung
der hier beschriebenen fiir die Konditionalitdt relevanten Regelungen bedeutet also nicht automatisch,
dass die betreffende Tierhaltung den Anforderungen des nationalen Fachrechts genlgt!
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Grundanforderungen
an die Betriebsfiihrung

Die nachfolgende Beschreibung fiihrt die Verpflichtungen in zusammengefasster Form auf. Nahere
Einzelheiten sind den Rechtsvorschriften zu entnehmen.

8.1  Regelungen iiber den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (GAB 11)

Betroffen sind alle Zahlungsempfénger, die Tiere zur Erzeugung von Lebensmitteln, Wolle,
Hauten oder Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken ziichten oder halten.

Pferde, die zu Sport- und Freizeitsportzwecken gehalten werden, werden in dem hier dargestellten
Zusammenhang (fir die Konditionalitat relevanter Tierschutz) in der Regel nicht als landwirtschaft-
liche Nutztiere betrachtet, auch wenn diese Pferde am Lebensende der Fleischgewinnung dienen.

Fir Pferdehaltungen, die primdr dem Zweck der Fleisch- oder Milchgewinnung dienen, sind die nach-
folgend beschriebenen Regelungen fiir die Konditionalitat relevant.

8.1.1 Anforderungen an das Personal sowie an die Uberwachung und Pflege

Fir die Fitterung und Pflege der Tiere missen ausreichend viele Personen vorhanden sein. Die Per-
sonen missen die hierflr erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten sowie die notwendige Zuver-
lassigkeit haben.

Alle Tiere miissen mindestens einmal taglich durch direkte Inaugenscheinnahme kontrolliert werden,
wenn sie von regelmaBiger menschlicher Versorgung abhdngig sind. Sind die Tiere nicht von regel-
méaBiger menschlicher Versorgung (zum Beispiel extensive Weidehaltung) abhéngig, miissen sie in
solchen Abstanden kontrolliert werden, dass Leiden vermieden wird. Vorgefundene tote Tiere missen
bei jeder Kontrolle entfernt werden.

Vorhandene Beleuchtungs-, Liftungs- und Versorgungseinrichtungen missen mindestens téglich
Uberpriift werden. Notstromaggregate und Alarmanlagen sind in den technisch erforderlichen Ab-
standen auf ihre Funktionsfahigkeit hin zu Uberpriifen. Es muss eine Beleuchtung vorhanden sein,
welche jederzeit die Inaugenscheinnahme ermdéglicht.

Defekte an automatischen oder mechanischen Anlagen und Gerédten sind unverziiglich zu beheben.
Wenn dies nicht mdglich ist, sind bis zu ihrer Behebung Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit
und des Wohlergehens der Tiere zu treffen. Alle Mdngel missen spétestens vor einer Neueinstallung
behoben sein.
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Tiere, die Anzeichen von Erkrankungen oder Verletzungen haben, missen unverziiglich ordnungsge-
méaB versorgt werden. Sofern erforderlich, sind diese Tiere separat in geeigneten Haltungseinrichtun-
gen unterzubringen, die gegebenenfalls mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage versehen
sind, und ein Tierarzt ist hinzuzuziehen.

8.1.2 Aufzeichnungen

Alle medizinischen Behandlungen sowie die Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen toten Tiere
missen aufgezeichnet werden. Bei entsprechend gleichwertigen Aufzeichnungen, die bereits im Rah-
men anderer Zwecke geflihrt werden, sind zusétzliche Aufzeichnungen nicht notwendig.

Zum Beispiel kénnen anstelle der Aufzeichnungen der medizinischen Behandlungen die Tierarzneimit-
tel-Nachweise herangezogen werden. Das Bestandsregister und das nach der Gefliigelpest-Verordnung
zu fiihrende Register kénnen zur Dokumentation der Zahl der bei den Kontrollen vorgefundenen toten
Tiere verwendet werden. Ist im Bestandsregister lediglich die Abgabe von Tieren erfasst, nicht aber
die Zahl der verendeten Tiere, muss es entsprechend ergénzt werden.

Die Aufzeichnungen sind fiir mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zustdndigen Behdrde
auf Verlangen vorzulegen.

8.1.3 Anforderungen an die Bewegungsfreiheit

Wer ein Tier halt, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedirfnissen
entsprechend verhaltensgerecht unterbringen. Die Méglichkeit des Tieres zu artgeméaBer Bewegung
darf nicht so eingeschrankt sein, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schaden zuge-
fligt werden.

8.1.4 Anforderungen an Gebdude, Unterkiinfte, Anlagen

sowie an das Stallklima und die Beleuchtung
Die Haltungseinrichtungen miissen so beschaffen sein, dass eine Verletzung oder Gefdhrdung der
Tiere so sicher ausgeschlossen ist, wie nach dem Stand der Technik méglich ist. Das fiir den Bau von
Unterklinften, insbesondere von Haltungseinrichtungen, verwendete Material, mit dem die Tiere in
Berlihrung kommen, muss sich griindlich reinigen und desinfizieren lassen.

In Stéllen, in denen die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere von der Funktion einer elektrisch
betriebenen Liftungsanlage abhdngen, muss eine geeignete Ersatzvorrichtung vorhanden sein, die
bei Ausfall der Liftungsanlage einen fir die Erhaltung der Gesundheit und das Wohlergehen der
Tiere ausreichenden Luftaustausch gewéahrleistet. Gleichzeitig muss eine Alarmanlage vorhanden
sein, die den Ausfall der Luftungsanlage meldet. Die Alarmanlage muss funktionsféhig sein. Hierbei

68 |



Grundanforderungen
an die Betriebsfiihrung

ist zu beachten, dass es nicht in jedem Fall ausreichend ist, wenn die Alarmanlage lediglich den
Komplettausfall der Liftungsanlage insgesamt meldet. Sofern zur Sicherstellung der Gesundheit
und des Wohlergehens der Tiere in einer Haltungseinrichtung, einem Stall oder einem Stallabteil fir
die ausreichende Belliftung mehrere Lifter notwendig sind, muss die Alarmanlage auch den Ausfall
einzelner dieser Lifter melden.

Die Zirkulation, der Staubgehalt, die Temperatur, die relative Feuchte und die Gaskonzentration der
Luft missen fir die Tiere unschadlich sein. Insbesondere soll der Ammoniakgehalt der Luft im Auf-
enthaltsbereich der Legehennen zehn ppm je Kubikmeter Luft nicht Gberschreiten und darf 20 ppm
je Kubikmeter Luft dauerhaft nicht Uberschreiten. Bei der Haltung von Masthiihnern ist eine Liftung
und erforderlichenfalls eine Heiz- und Kithlanlage so einzubauen und zu bedienen, dass die Gaskon-
zentration je Kubikmeter Luft folgende Werte nicht Uberschreitet:

I Ammoniak: 20 ppm

I Kohlendioxid:  3.000 ppm.

Die Beleuchtungsintensitdt und Beleuchtungsdauer muss bei Tieren, die in Stéllen untergebracht
sind, fir die Deckung der ihrer Art entsprechenden physiologischen und ethologischen Bedirfnisse
ausreichen. Sofern erforderlich, muss eine geeignete kiinstliche Beleuchtung vorgesehen werden.

8.1.5 Anforderungen an die Haltung von Tieren, die nicht in Gebduden untergebracht sind
Tiere, die nicht in Gebduden untergebracht sind, missen, soweit erforderlich und mdglich, vor wi-
drigen Witterungsbedingungen, Raubtieren und sonstigen Gefahren fiir die Gesundheit geschitzt
werden.

8.1.6 Anforderungen an das Fiittern, Tranken und beigefiigte Stoffe
Wer ein Tier halt, muss das Tier seiner Art und seinen BedUrfnissen entsprechend angemessen er-
nahren.

Die Tiere missen artgerechtes und altersgeméaBes Futter erhalten, das ihnen in ausreichender Menge
und Qualitdt zur Verfligung gestellt werden muss, so dass sie gesund bleiben und ihren Nahrstoff-

bedarf decken kénnen.

Die Futter- und Flussigkeitsration darf keine Stoffe enthalten, die den Tieren unnétige Leiden oder
Schaden zufuigen kénnen.

Die Futter- und Trankeeinrichtungen missen so ausgestattet und angeordnet sein, dass jedem Tier
ausreichender Zugang zu Futter und Wasser ermdglicht wird und Verunreinigungen des Futters und
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des Wassers auf ein Mindestmal begrenzt werden. Bei der Anordnung der Fiitterungs- und Trénkan-
lagen ist darauf zu achten, dass die Anlagen gut erreichbar sind und mégliche Rivalitadten der Tiere
minimiert werden.

RationsgréBe und -haufigkeit mlssen den physiologischen Bedirfnissen der Tiere angepasst sein.
Die Art des Fltterns und Trankens darf kein unndtiges Leiden oder Schaden verursachen.

Alle Tiere missen Zugang zu Wasser in ausreichender Qualitdt haben oder in der Lage sein, ihren
Flussigkeitsbedarf auf sonstigem Wege zu decken.

8.1.7 Eingriffe an Tieren

Das vollstdndige oder teilweise Amputieren von Kdrperteilen oder das vollstédndige oder teilweise
Entnehmen oder Zerstéren von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres ist verboten. In der Anlage 3
sind Ausnahmen der genannten Verbote aufgefiihrt. Bestimmte Eingriffe (s. Anlage 3 Nr. 3) sind al-
lerdings nur dann zuldssig, wenn sie im Einzelfall fiir die vorgesehene Nutzung des Tieres zu dessen
Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerldsslich sind. Der zustandigen Behérde ist auf Verlangen
die Unerl3sslichkeit des Eingriffs glaubhaft darzulegen.

Fir den Nachweis der Unerldsslichkeit des Kiirzens des Schwanzes bei Schweinen enthalt der Nationale
Aktionsplan zur ,Verbesserung der Kontrollen zur Verhiitung von SchwanzbeiBen und zur Reduzierung
des Schwanzkupierens bei Schweinen" ndhere Vorgaben. Werden Schwénze von Schweinen zu deren
Schutz kupiert, hat der Betriebsinhaber auf Verlangen glaubhaft darzulegen, dass der Eingriff fir die
vorgesehene Nutzung unerl3sslich ist. Dies kann gem3B Aktionsplan zum Beispiel durch die soge-
nannte Tierhaltererkldrung erfolgen, in der auf Grundlage einer Risikoanalyse dargelegt wird, warum
das Kupieren ausgehend von der konkreten Situation im Betrieb unerlasslich ist. Nahere
Einzelheiten finden sich im Erlass des Sachsischen Staatsministeriums fiir Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt (SMS) zum Verzicht auf das Schwénzekupieren bei Ferkeln zur Umsetzung des
Amputationsverbots nach § 6 Absatz 1 Tierschutzgesetz (TierSchG), eingestellt unter https://www.
landwirtschaft.sachsen.de/schweinehaltung-12476.html.

Ein mit Schmerzen verbundener Eingriff darf an einem Wirbeltier grundsatzlich nur unter Betdubung
vorgenommen werden. Die Betdubung warmblutiger Wirbeltiere ist grundsatzlich von einem Tierarzt
vorzunehmen. Fiir die Betdubung mit Betdubungspatronen kann die zustdndige Behérde Ausnahmen von
der Betdubungspflicht durch einen Tierarzt zulassen, sofern ein berechtigter Grund nachgewiesen wird.

Unter den in der Anlage 4 genannten Voraussetzungen kann ein Eingriff ggf. auch ohne Betdubung
erfolgen. Es sind dann alle Mdglichkeiten auszusch&pfen, um die Schmerzen oder Leiden der Tiere
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zu vermindern. Fiir das Enthornen oder das Verhindern des Hornwachstums bei unter sechs Wochen
alten Rindern ist daher mindestens eine Schmerzmittelgabe erforderlich. Ab dem 1. Januar 2016 ist
die Gabe von Sedativa bei der Enthornung von Kalbern nach § 5 TierSchG zuséatzlich zur Gabe von
Schmerzmitteln verpflichtend, um nach § 5 Absatz 1 Satz 6 TierSchG alle M&glichkeiten auszuschdp-
fen, um die Schmerzen oder Leiden der Tiere zu vermindern.

8.1.8 Ziichtung/Zuchtmethoden
Natdrliche oder kiinstliche Zuchtmethoden, die den Tieren Leiden oder Schaden zufligen oder zufligen
kédnnen, dirfen nicht angewendet werden.

Tiere durfen nur zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken gehalten werden, wenn aufgrund ihres Ge-
notyps oder Phinotyps berechtigtermaBen davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung ihre
Gesundheit und ihr Wohlergehen nicht beeintrachtigt.

8.2  Regelungen iiber Mindestanforderungen fiir den Schutz von Kélbern (GAB 9)

Betroffen sind alle Zahlungsempfinger, die Kidlber zum Zwecke der Aufzucht und/oder der
Mast halten

Kilber sind Hausrinder bis zum Alter von sechs Monaten.

Es sind die bereits dargestellten allgemeinen Regelungen tber den Schutz landwirtschaftlicher Nutz-
tiere sowie die nachfolgend erlduterten Anforderungen an die Haltung von Kélbern zu beachten.

8.2.1 Besondere Anforderungen an die Haltungseinrichtung fiir Kalber
Die Kalber missen sich in den Stallungen ausreichend bewegen kdnnen, insbesondere muss sich jedes
Kalb miihelos hinlegen, liegen, aufstehen und sich putzen kénnen.

Stallbdden, einschlieBlich Treibgdnge, missen rutschfest und trittsicher sein. Dieses ist hdufig bei
Holzspaltenbdden nicht gegeben; in solchen Fallen kénnen zur Gewahrleistung der Rutschfestigkeit
und Trittsicherheit derartige Boden beispielsweise mit Gummimatten ausgelegt bzw. mit Querrillen
gefrast werden.

Von eventuell vorhandenen Unebenheiten, Léchern, Spalten und sonstigen Aussparungen darf keine
Verletzungsgefahr, insbesondere fiir Klauen und Gelenke der Kélber ausgehen. Die Flache zum Liegen
muss bequem (weicher oder elastisch verformbarer Liegebereich) sauber und ausreichend drainiert
sein und darf den Kélbern keinen Schaden zufiigen.
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Bei Kalbern unter zwei Wochen ist die Liegeflache mit geeigneter Einstreu zu versehen.
Die Haltungseinrichtung ist im Sinne der guten landwirtschaftlichen Praxis sauber zu halten.
8.2.2 Anforderungen an die Haltungsform (Einzel-/Gruppenhaltung)

Uber acht Wochen alte Kalber miissen in Gruppen gehalten werden. Die bei Gruppenhaltung erforder-
liche, uneingeschréankt zur Verfligung stehende Bodenflache richtet sich nach dem Gewicht der Kalber:

I bis 150 Kilogramm = 1,5 Quadratmeter/Kalb;
I von 150 bis 220 Kilogramm = 1,7 Quadratmeter/Kalb;
I Uber 220 Kilogramm = 1,8 Quadratmeter/Kalb.

Die vorbenannte Darstellung des Flachenbedarfs bei Gruppenhaltung ist fiir Betriebe mit weniger als
sechs Kalbern sowie flr Kalber, die von der Mutter gesdugt werden, nicht fiir die Konditionalitat relevant.

Eine Einzelhaltung ab acht Wochen ist nur zuldssig, wenn:

I der Tierarzt schriftlich bescheinigt, dass aus gesundheitlichen oder verhaltensbedingten Griinden
das Kalb aus der Gruppe abgesondert werden muss oder

I im Betrieb weniger als sechs nach ihrem Alter und ihrem Korpergewicht flr eine tierschutz-
gerechte Gruppenbildung geeignete Kalber vorhanden sind oder

I die Kalber sich weiterhin beim Muttertier befinden, um gesdugt zu werden.

Sofern Kélber in Einzelbuchten gehalten werden, missen die Kalber direkten Sicht- und Berlihrungs-
kontakt zu anderen Kalbern haben kdnnen (Ausnahme: Absonderung kranker Tiere).

Hinsichtlich der BuchtengrdBe orientiert sich das EU-Recht an den tatsdchlichen KérpermaBen der

jeweiligen Kalber. Danach muss die Boxenbreite der Widerristhdhe und die Boxenldnge der 1,1-fachen

Ladnge des Kalbes entsprechen sowie die Mdglichkeit des aufrechten Stehens mit physiologischer

Kopfhaltung durch ausreichende Boxenhdhe gewahrleistet sein. National sind folgende MindestmaBe

fur Einzelbuchten vorgeschrieben:

I Bis zu einem Alter von zwei Wochen mussen die Einzelbuchten innen mindestens 120 cm lang,
80 cm breit und 80 cm hoch sein.

I Bei einem Alter der Kdlber zwischen zwei und acht Wochen miissen die Einzelbuchten innen
mindestens 180 cm (bei innen angebrachtem Trog) bzw. mindestens 160 cm (bei auBen ange-
brachtem Trog) lang und 100 cm breit sein.

I Sind die Kalber alter als acht Wochen, missen - falls die Einzelhaltung zuldssig ist - die Einzel-
buchten innen mindestens 200 cm (bei innen angebrachtem Trog) bzw. mindestens 180 cm (bei
auBen angebrachtem Trog) lang und 120 cm breit sein.
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Fir Kalberhitten und Iglus gelten die gleichen BoxenmaBe.

Die vorbenannte Darstellung des Flachenbedarfs bei Einzelhaltung ist flr Betriebe mit weniger als
sechs Kélbern sowie fiir Kalber, die von der Mutter gesdugt werden, nicht fiir die Konditionalitdt
relevant.

8.2.3 Stallklima, Licht und Beleuchtung

Das Stallklima, vor allem Zirkulation, Staubgehalt, Temperatur, relative Feuchte und Gaskonzentration
der Luft, mussen fir die Tiere unschadlich sein. Im Aufenthaltsbereich der Kalber sollen je Kubikmeter
Luft folgende Werte nicht iberschritten werden:

I Ammoniak: 20 ppm

I Kohlendioxid: 3.000 ppm

I Schwefelwasserstoff: 5 ppm.

Eine angemessene, dem Tagesrhythmus angeglichene Beleuchtung ist klinstlich oder natdrlich im
Aufenthaltsbereich der Kélber zu gewdhrleisten. Die Einhaltung des nationalen Fachrechts hinsicht-
lich der Beleuchtungsstarke (mind. 80 Lux) sowie der Dauer (mind. 10 Stunden) gewéhrleistet die
Einhaltung dieser Anforderung.

8.2.4 Fiitterung
Es muss dafiir gesorgt werden, dass Kalber innerhalb der ersten sechs Lebensstunden Rinderkolostral-
milch (Biestmilch) erhalten.

Jedes Kalb muss téglich mindestens zweimal gefuttert werden.

Werden Kélber in Gruppen gehalten, muss bei rationierter Flitterung ein Tier-Fressplatz-Verhaltnis
von 1:1 sichergestellt werden, damit alle Kalber der Gruppe gleichzeitig Futter aufnehmen kénnen.
Dies gilt nicht bei Abrufflitterung und vergleichbaren Fitterungseinrichtungen.

Zur Gewahrleistung einer bedarfsgerechten Fltterung und der erforderlichen Himoglobinkonzentra-
tion im Blut ist spatestens ab dem achten Lebenstag faseriges Raufutter oder sonstiges rohfaserrei-
ches strukturiertes Futter zur freien Aufnahme anzubieten sowie bei Kédlbern bis zu einem Gewicht
von 70 Kilogramm ein Eisengehalt der Milchaustauschertrénke von mindestens 30 Milligramm je
Kilogramm zu belegen.

Jedes lber zwei Wochen alte Kalb muss jederzeit Zugang zu Wasser in ausreichender Menge und
Qualitat haben.

| 73



8.2.5 Kontrolle und Vorsorge durch den Tierhalter

Kélber erfordern eine intensivere Beobachtung als unter ,Regelungen lber den Schutz landwirt-
schaftlicher Nutztiere" fur die allgemeine Tierhaltung beschrieben. Eine fiir die Fitterung und Pflege
verantwortliche Person muss das Befinden der Kélber

I bei Stallhaltung mindestens zweimal tdglich,

I bei Weidehaltung mindestens einmal téglich

uberprifen.

8.2.6 Verbote

Es ist verboten:

I Kalber in stdndiger Dunkelheit zu halten.

I Kélber anzubinden oder sonst festzulegen. Bei Gruppenhaltung ist jedoch das Anbinden der Kal-
ber fiir jeweils Idngstens eine Stunde im Rahmen des Flitterns mit Milch oder Milchaustauscher -
Tranke zuldssig, sofern die Vorrichtungen zum Anbinden den Kélbern keine Schmerzen oder ver-
meidbare Schaden bereiten und die Tiere sich miihelos hinlegen, liegen, aufstehen und sich put-
zen kdnnen. Etwaige Anbindevorrichtungen sind wéchentlich zu priifen und gegebenenfalls zu
regulieren.

I Maulkdrbe zu verwenden.

8.3  Regelungen iiber Mindestanforderungen fiir den Schutz von Schweinen (GAB 10)

Betroffen sind alle Zahlungsempfinger, die Schweine zum Zwecke der Aufzucht und / oder
der Mast halten

Es sind die bereits dargestellten allgemeinen Regelungen tber den Schutz landwirtschaftlicher Nutz-
tiere sowie die nachfolgend erlduterten Anforderungen an die Haltung von Schweinen zu beachten.

8.3.1 Haltungseinrichtungen fiir Schweine

Allgemeine Beschaffenheit

Einzeln gehaltene Schweine missen mit Ausnahme von Abferkelbuchten Sichtkontakt zu anderen
Schweinen haben kénnen. Sie miissen gleichzeitig ungehindert liegen, aufstehen, sich hinlegen und
eine natlrliche Kérperhaltung einnehmen kdnnen.

Allen Schweinen muss ein Liegeplatz zur Verfligung stehen, der geeignet, physisch und temperatur-
maBig angenehm und sauber ist sowie Uber ein angemessenes Ableitungssystem verflgt.
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Schweine, die besonders aggressiv sind oder bereits von anderen Schweinen angegriffen wurden,
kranke oder verletzte Tiere, missen voribergehend in Einzelbuchten aufgestallt werden. In diesen
Fallen missen sie in der Lage sein, sich in ihrer Bucht ungehindert umzudrehen. Diese Vorgabe bezieht
sich, unter Berlicksichtigung der Anforderungen an die Gruppenhaltung von Sauen, nicht auf die
Einzelhaltung von Jungsauen und Sauen im Abferkelbereich und im Deckzentrum.

Bei Absatzferkeln, Zuchtldufern, Mastschweinen, Jungsauen und Sauen muss der Fressplatz so be-
schaffen sein, dass bei rationierter Fitterung alle Tiere gleichzeitig fressen kénnen. Dies gilt auch fur
die tagesrationierte Futterung. Bei ad libitum Fltterung muss fir jeweils hochstens vier Schweine
eine Fressstelle vorhanden sein.

Boden

Im ganzen Aufenthaltsbereich der Schweine und in den Treibgdngen muss der Boden rutschfest und

trittsicher sein; er muss der GroBe und dem Gewicht der Tiere entsprechen und so beschaffen sein,

dass von ihm keine Verletzungsgefahr ausgeht.

I a) Soweit Betonspaltenboden verwendet wird, darf der Boden im Aufenthaltsbereich der Schwei-
ne, héchstens folgende Spaltenweiten aufweisen: Saugferkel 11 mm, Absatzferkel 14 mm,
Zuchtlaufer und Mastschweine 18 mm, Jungsauen, Sauen und Eber 20 mm,

I b) muss der Boden bei Saug- und Absatzferkeln eine Mindestauftrittsbreite von mindestens finf
Zentimetern und bei anderen Schweinen eine Mindestauftrittsbreite von mindestens acht
Zentimetern aufweisen.

Beschaftigungsmaterial

Jedes Schwein muss jederzeit Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem, organischem und faser-
reichem sowie in ausreichender Menge vorhandenem Beschéftigungsmaterial haben, welches von
dem Schwein untersucht und bewegt werden kann, vom Schwein verdnderbar ist und damit dem
Erkundungsverhalten dient. Als Beschaftigungsmaterial kann insbesondere Stroh, Heu, Sdgemehl oder
eine Mischung dieser Materialien dienen, wobei zu beachten ist, dass das Beschaftigungsmaterial so
beschaffen sein muss, dass die Gesundheit der Tiere nicht gefdhrdet werden kann.

Wasser

Jedes mehr als zwei Wochen alte Schwein muss jederzeit Zugang zu Wasser in ausreichender Menge
und Qualitat haben.
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Stallklima und Stallbeleuchtung

Das Stallklima, vor allem Zirkulation, Staubgehalt, Temperatur, relative Feuchte und Gaskonzentration
der Luft, missen fir die Tiere unschédlich sein. Im Aufenthaltsbereich der Schweine sollen je Kubik-
meter Luft folgende Werte nicht Uberschritten werden:

I Ammoniak: 20 ppm

I Kohlendioxid:  3.000 ppm

I Schwefelwasserstoff: 5 ppm.

Schweine miissen mindestens acht Stunden pro Tag bei einer Lichtstarke von mindestens 40 Lux
gehalten werden. Jedes Schwein soll von ungefahr der gleichen Lichtmenge erreicht werden.

Larmschutz
Im Aufenthaltsbereich der Schweine soll ein Gerduschpegel von 85 dbA nicht Gberschritten und
dauerhafter oder plétzlicher Larm vermieden werden.

Unvertraglichkeit/Gruppenstruktur/Aggressionen

Schweine, die gegenliber anderen Schweinen Unvertréglichkeiten zeigen, diirfen nicht in der Gruppe
gehalten werden. Aggressionen in der Gruppe oder Auseinandersetzungen zwischen Schweinen sind
durch geeignete MaBnahmen auf ein MindestmaB zu begrenzen.

Um- und Neugruppierungen missen auf das unvermeidliche MaB reduziert werden.

Beruhigungsmittel zur Erleichterung der Einstellung fremder Schweine dlrfen nur in Ausnahmefallen
und nur nach Konsultation eines Tierarztes verabreicht werden.

8.3.2 Besondere Anforderungen

Saugferkel

In Abferkelbuchten missen Schutzvorrichtungen gegen ein Erdriicken der Saugferkel vorhanden
sein. Der Aufenthaltsbereich der Saugferkel muss so beschaffen sein, dass alle Saugferkel jeweils
gleichzeitig ungehindert saugen oder sich ausruhen kénnen. Der Liegebereich (Ferkelnest) muss allen
Saugferkeln ein gleichzeitiges ungestértes Ruhen erméglichen und befestigt (geschlossen) oder mit
einer Matte, Stroh oder einem anderen geeigneten Material bedeckt sein.

Saugferkel dirfen erst im Alter von lber vier Wochen abgesetzt werden, es sei denn, dies ist zum
Schutz des Muttertieres oder des Saugferkels vor Schmerzen, Leiden oder Schaden erforderlich; ferner
darf ein Saugferkel im Alter von Uber drei Wochen abgesetzt werden, wenn sichergestellt ist, dass es
unverzlglich in gereinigte und desinfizierte Stalle oder vollstdndig abgetrennte Stallabteile verbracht
wird, in denen keine Sauen gehalten werden.
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Absatzferkel

Fir jedes Absatzferkel muss bei Gruppenhaltung abhdngig vom Durchschnittsgewicht folgende un-
eingeschrankt nutzbare Bodenflache zur Verfligung stehen:

I a)bis10kg = 0,15 m?,

I b) ber 10 kg bis 20 kg = 0,20 m?;

B ) iiber 20 kg bis 30 kg = 0,30 m?

Zuchtldufer und Mastschweine
Entsprechend dem Durchschnittsgewicht muss bei Gruppenhaltung fir jedes Schwein folgende un-
eingeschrankt nutzbare Bodenflache zur Verfligung gestellt werden:

B 1. 0ber 10 kg bis 20 kg = 0,20 m?;
B 2. iber20kg bis30 kg = 0,30 m?;
B 3.iber 30 kg bis 50 kg = 0,40 m?;
B 4. (ber 50 kg bis 85 kg = 0,55 m?;
B 5. {ber 85 kg bis 110 kg = 0,65 m?;
I 6. Uber 110 kg= 1,00 m2.

Jungsauen und Sauen

Kastenstdnde missen so beschaffen sein, dass die Schweine sich nicht verletzen kénnen und jedes
Schwein ungehindert aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf ausstrecken kann und jedes Schwein
seine GliedmaBen in Seitenlage ausstrecken kann, ohne dass dem ein bauliches Hindernis entgegen-
steht.

Abferkelbuchten miissen so angelegt sein, dass hinter dem Liegeplatz der Jungsau oder der Sau
gentigend Bewegungsfreiheit fiir das ungehinderte Abferkeln sowie fiir geburtshilfliche MaBnahmen
besteht.

Gruppenhaltung von Sauen:

I Jungsauen und Sauen sind im Zeitraum von Gber vier Wochen nach dem Decken bis eine Woche
vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin in der Gruppe zu halten.

I (Ausnahme: Betriebe mit weniger als zehn Sauen und/oder voriibergehend bei Aggressionen oder
Krankheit | Verletzung unter der Voraussetzung, dass die Tiere sich jederzeit ungehindert um-
drehen kénnen).

I Jede Seite der Bucht, in der diese Gruppen gehalten werden, muss mindestens 280 Zentimeter,
bei Gruppen mit weniger als sechs Schweinen mindestens 240 Zentimeter lang sein.

I Bei Gruppenhaltung muss jeder Jungsau und jeder Sau im Zeitraum von Uber vier Wochen nach
dem Decken) bis eine Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin folgende uneingeschrankt
nutzbare Bodenflache zur Verfligung stehen:
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a) bei einer GruppengréfBe bis 5 Tiere = je Jungsau 1,80 m?[je Sau 2,48 m?;
b) bei einer GruppengréBe von 6 bis 39 Tieren = je Jungsau 1,64 m?[je Sau 2,25 m?;
c) bei einer GruppengréBe von 40 oder mehr Tieren = je Jungsau 1,48m?[je Sau 2,03 m2,

Ein Teil der vorbenannten Bodenflache, der 0,95 Quadratmeter je Jungsau und 1,3 Quadratmeter
je Sau nicht unterschreiten darf, muss planbefestigt oder in einer Weise ausgefiihrt sein, dass der
Perforationsanteil maximal 15 Prozent betrdgt.

Fiir alle Betriebe gilt:

Die Anbindehaltung ist verboten.

Trachtige Jungsauen und Sauen sind bis eine Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin
mit genligend Grundfutter oder Futter mit hohem Rohfaseranteil sowie Kraftfutter zu versorgen,
damit sie ihren Hunger und ihr Kaubedirfnis stillen kénnen.

Trachtige Jungsauen und Sauen sind erforderlichenfalls gegen Parasiten zu behandeln und vor
dem Einstallen in die Abferkelbucht zu reinigen.

In der Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin muss jeder Jungsau oder Sau ausrei-
chend Stroh oder anderes Material zur Befriedigung ihres Nestbauverhaltens zur Verfligung ge-
stellt werden, soweit dies mit der vorhandenen Anlage zur Kot- und Harnentsorgung vereinbar
ist. In bestehenden Haltungen, in denen der Einsatz von Stroh mit der vorhandenen Anlage zur
Kot und Harnentsorgung nicht vereinbar ist, sind andere Materialien wie beispielsweise Jutesacke
der Sau zur Verfiigung zu stellen.

Eber

Eber diirfen nur in Haltungseinrichtungen gehalten werden, die so beschaffen sind, dass der Eber sich
ungehindert umdrehen und andere Schweine héren, riechen und sehen kann, und fir einen Eber ab
einem Alter von 24 Monaten eine Fldche von mindestens sechs Quadratmetern aufweisen. Sie dlrfen
in Haltungseinrichtungen zum Decken nur gehalten werden, wenn diese so angelegt sind, dass die Sau
dem Eber ausweichen und sich ungehindert umdrehen kann, und wenn sie eine Fldche von mindestens
zehn Quadratmetern aufweisen.
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Hinweise zu weiteren fachrechtlichen Anderungen im Bereich Tierschutz,
die aber nicht unter die Konditionalitat fallen

Weitere fachrechtliche Verpflichtungen, die nicht unter die Konditionalitat fallen, betreffen insbe-
sondere das mit der 7. Anderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung verbundene Verbot der
Kastenstandhaltung von Sauen im Deckzentrum. Demnach sind Jungsauen und Sauen bis auf den
Zeitraum von einer Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin bis mindestens zum Absetzen
der Ferkel in der Gruppe zu halten (Ubergangsregelungen fiir Altbauten). Fiir Neubauten muss jeder
Sau im Zeitraum ab dem Absetzen bis zur Besamung 5 m? uneingeschrankte nutzbare Bodenfla-
che zur Verfligung stehen. Nahere Einzelheiten dazu sind den Rechtsvorschriften zu entnehmen.
AuBerdem wird die Kastenstandshaltung der Sauen im Abferkelbereich eingeschrankt (Ubergangs-
regelungen fiir Altbauten). Mit der 7. Anderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung muss
eine Abferkelbucht, in der sich eine Sau frei bewegen kann, u.a. mindestens 6,5 m? aufweisen (auch
hier gelten Ubergangsregelungen).

Seit dem 1. Januar 2021 gilt das Verbot der betdubungslosen chirurgischen Kastration von mann-
lichen Ferkeln im Alter von unter acht Tagen. Bezliglich der Betdubung mit Isofluran gilt hier die
Ferkelbetdubungssachkundeverordnung.
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IV Kontroll- und Sanktionssystem
1 Kontrolle

Die in den Landern zustdndigen Fachrechtsbehérden kontrollieren die Betriebe auf die Einhaltung der
Verpflichtungen der Konditionalitat. Die Kontrollen kénnen von den Zahlstellen ibernommen werden,
wenn deren Kontrollen ebenso wirksam sind wie die der Fachrechtsbehérden.

Kontrolliert wird, ob die Anforderungen und Standards der Konditionalitdt eingehalten werden. Bei-
hilfeantrdge werden abgelehnt, wenn der Betriebsinhaber, die vertretungsberechtigte Person, ein
Arbeitnehmer oder eine sonstige im Betrieb mitarbeitende Person die Durchfiihrung einer Vor-Ort-
Kontrolle verhindern.

1.1 Systematische Kontrolle

Das EU-Recht schreibt grundséatzlich vor, dass die Einhaltung der Konditionalitdt bei mindestens
1 Prozent der Begiinstigten der fiir die Konditionalitdt relevanten Zahlungen systematisch vor
Ort kontrolliert werden muss.

Um den Kontrollaufwand zu begrenzen, kdnnen die systematischen Kontrollen gebiindelt werden,
d.h. bei einem Priifbesuch werden im selben Betrieb mehrere Rechtsvorschriften und Standards
uberpruft.

Zudem wird die Einhaltung der Standards GLOZ 1 (Erhaltung von Dauergriinland) und GLOZ 7 (Frucht-
wechsel) im Rahmen von Verwaltungskontrollen Gberpriift.

Im Rahmen der Kontrollen werden auch die Ergebnisse des sogenannten Flichenmonitoringsystems
herangezogen und verarbeitet, das heiBt es erfolgt eine automatisierte Auswertung bestimmter, frei
zuganglicher Satellitenbilder des EU-Copernicus Programmes.

1.2 Weitere Kontrollen
Neben den systematischen Kontrollen der Konditionalitdt konnen auch Kontrollen aus anderem An-
lass erfolgen. Solche Kontrollen, bei denen vermuteten VerstéBen nachzugehen ist, kdnnen sich auf

Grund von Hinweisen anderer Behérden, eigener Fachrechtskontrollen, aber auch durch Mitteilungen
Dritter ergeben.
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1.3 Kontrolle und Sanktionierung von 10-ha-Betrieben

Beglinstigte mit einer BetriebsgréBe von hochstens 10 Hektar landwirtschaftlicher Fldche missen die
Verpflichtungen der Konditionalitdt weiterhin beachten, sie sind aber von Konditionalitdtskontrollen
und -sanktionen befreit. Die Ausnahme von Konditionalitdtskontrollen gilt seit dem 14. Mai 2024.
Seit dem Antragsjahr 2024 werden bei der Konditionalitat keine Sanktionen mehr fir diese Beglins-
tigten verhangt. Diese Befreiung von Sanktionen gilt jedoch nur fiir VerstoBe, die ab dem 01.01.2024
begangen werden bzw. wurden.

Diese Befreiungen betreffen zudem ausschlieBlich das Konditionalitdtssystem im Rahmen der GAP.
Kontrollen und Sanktionen, die auBerhalb dieses Systems liegen, einschlieBlich der sozialen Kondi-
tionalitdt, bleiben hiervon unberiihrt. Verpflichtungen, die auf bestehenden EU-Richtlinien und Ver-
ordnungen oder nationalen Rechtsakten z.B. in den Bereichen Klima, Umwelt, dffentliche Gesundheit,
Pflanzengesundheit und Tierschutz basieren, gelten weiterhin auBerhalb des GAP-Rahmens.

Da die Verpflichtungen der Konditionalitdt weiterhin fir alle Betriebe gelten, werden VerstdBe, die
beispielsweise im Rahmen von Fachrechtskontrollen festgestellt werden und konditionalitdtsrelevant
sind, weiterhin dokumentiert und dem Antragsteller mitgeteilt. Eine Sanktion erfolgt bei der Kondi-
tionalitdt aber nicht.

1.4  Kontrollen und Sanktionen nach Cross-Compliance
(Férderung der MaBnahme der Umstrukturierung und Umstellung von Rebfldchen)

Die Cross-Compliance-Regeln gelten weiterhin flir Beglinstigte, die Férderung zur Umstrukturierung
und Umstellung von Rebflichen gem3B Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 beantragt haben und die
nicht dem Konditionalitdtskontrollsystem unterliegen. Dies sind Beglinstigte mit hochstens 10 Hektar
landwirtschaftlicher Flache, die in den letzten 3 Jahren flr die Umstrukturierung und Umstellung
von Rebflachen gemaB Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 geférdert wurden. Zudem sind
davon Beglinstigte betroffen, die, unabhdngig von der BetriebsgroBe, ausschlieBlich in den letzten
3 Jahren fur die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflachen gemaB Artikel 46 der Verordnung
(EU) Nr. 1308/2013 geférdert wurden. Diese Begtinstigten missen auch noch im aktuellen Antragsjahr
im Rahmen der Cross-Compliance-Kontrolle gemaB einer gesonderten Stichprobe (Verordnung (EU)
Nr. 809/2024) kontrolliert und bei festgestellten Verst6Ben gemaB Verordnung (EU) Nr. 640/2014
sanktioniert werden.
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2 Bewertung eines VerstoBes gegen die Vorschriften der Konditionalitat

Der Betriebsinhaber, der fiir die in Abschnitt |. genannten Zahlungen einen Antrag stellt, ist das ganze
Kalenderjahr Gber dafiir verantwortlich, dass die Vorgaben der Konditionalitdt eingehalten werden.
Damit wird bei VerstéBen auf dieser Flache immer der Antragsteller sanktioniert. Dies gilt auch in
den Féllen, in denen Flachen vor Antragstellung ibernommen bzw. nach Antragstellung abgegeben
wurden. Wer ggf. im Innenverhaltnis zwischen Ubergeber und Ubernehmer fiir die Verwaltungssank-
tion haftet, bestimmt sich nach Privatrecht bzw. einer zwischen den Parteien eventuell getroffenen
Vereinbarung.

Ist der VerstoB allerdings demjenigen anzulasten, der die Fldche vor Antragstellung abgegeben bzw.
nach Antragstellung aufgenommen hat und hat derjenige fiir das betreffende Kalenderjahr auch einen
Beihilfeantrag gestellt, so werden die Verwaltungssanktionen gegeniber dieser Person vorgenommen.

Die Regelungen zur Sanktionierung bei Ubertragung von Flichen gelten in analoger Weise bei Uber-
tragung anderer Betriebsteile.

Bei der Bewertung wird generell auf die Kriterien Haufigkeit, AusmafB3, Schwere und Dauer abge-

stellt. Diese Begriffe sind wie folgt zu verstehen:

I Haufigkeit: Wiederholte Nichteinhaltung derselben Anforderung innerhalb von drei aufeinander
folgenden Kalenderjahren, vorausgesetzt der Betriebsinhaber wurde auf den vorangegangenen
VerstoB hingewiesen und er hatte die Mdglichkeit, die erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung
dieses VerstoBes zu treffen.

I AusmaB: Der rdumliche Bezug, insbesondere ob der VerstoB weitreichende Auswirkungen hat
oder auf die Flichen des Betriebes oder den Betrieb selbst begrenzt ist.

I Schwere: Bezogen auf die Ziele, die mit der betreffenden Rechtsvorschrift erreicht werden sollen.
Dauer: Insbesondere bezogen auf die Ldnge des Zeitraums, in dem die Auswirkungen festzu-
stellen sind, oder welche Mdglichkeiten bestehen, die Auswirkungen mit angemessenen Mitteln
abzustellen.

Die zustdndige Fachbehdrde hat nach diesen Kriterien den festgestellten VerstoB3 zu bewerten. Auf-
grund dieser Bewertung kiirzt die Zahlstelle dann die Zahlungen (Sanktion). Die Kiirzung betrégt bei
einem fahrldssig begangenen VerstoB in der Regel 3 Prozent.

Bei festgestellten nicht vorsatzlichen Verst6Ben kann die Zahlstelle auf der Grundlage der Bewertung

des VerstoBes durch die zustdndige Kontrollbehdrde unter Beriicksichtigung der oben genannten
Kriterien den Prozentsatz auf bis zu 1 Prozent senken.
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Hat ein festgestellter VerstoB keine oder nur unerhebliche Folgen fir die Erreichung des Ziels des be-
treffenden Standards oder der betreffenden Anforderung kann von einer Verwaltungssanktionierung
abgesehen werden. Soweit mdglich, hat der Betriebsinhaber diesen VerstoB sofort bzw. innerhalb der
ihm von der zustdndigen Kontrollbehdrde mitgeteilten Frist zu beheben.

Hat der VerstoB schwerwiegende Folgen flr die Erreichung des Ziels des betreffenden Standards oder
der betreffenden Anforderung, oder stellt er eine direkte Gefdhrdung der 6ffentlichen Gesundheit
oder der Tiergesundheit dar, kann die Zahlstelle den Prozentsatz auf bis zu 10 Prozent anheben.

Unabhangig von der Art der Kontrollen (systematisch oder anlassbezogen) fiihren alle festgestellten
VerstdBe gegen Anforderungen der Konditionalitdt grundsatzlich zu einer Kiirzung der Zahlungen.

3 Hoéhe der Gesamtsanktion

Werden in einem Kalenderjahr mehrere fahrldssige ErstverstéBe begangen, werden die festgesetzten
Kiirzungssétze addiert, wobei der gesamte Kiirzungssatz 5 Prozent nicht liberschreiten darf, wenn
keiner der VerstéBe schwerwiegende Folgen fiir die Erreichung des Ziels des betreffenden Standards
oder der betreffenden Anforderung hat oder eine direkte Gefdhrdung der ffentlichen Gesundheit
oder der Tiergesundheit bedeutet (Kappungsgrenze).Wenn jedoch ein VerstoB von besonderer Schwere
festgestellt wird, erhéht sich diese Kappungsgrenze auf 10 Prozent.

Im Wiederholungsfall, d.h., wenn ein VerstoB gegen eine relevante Anforderung einer Verordnung
oder Richtlinie innerhalb von drei Kalenderjahren erneut vorkommt, wird der erneute VerstoB eben-
falls nach Dauer, AusmaB und Schwere bewertet und der sich daraus ergebene Kiirzungssatz mit
dem Kirrzungssatz des ErstvertoBes addiert. Die Summe dieser beiden Kiirzungen stellt folglich den
Gesamtkirzungssatz fir den Wiederholungsverstof dar. Ein Wiederholungsfall liegt auch dann vor,
wenn innerhalb eines Kalenderjahres mehrfach gegen dieselbe Anforderung verstoBen wurde.

Werden in einem Kalenderjahr mehrere fahrldssige WiederholungsverstéBe begangen, werden die
festgesetzten Klirzungssatze addiert, wobei der gesamte Kiirzungssatz 20 Prozent nicht dberschreiten

darf (Kappungsgrenze).

Tritt derselbe VerstoB ohne stichhaltige Begriindung seitens des Beglinstigten weiterhin wiederholt
auf, so gelten diese Falle als vorsatzliche VerstdBe.
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Bei einem vorsatzlichen VerstoB, unabhdngig ob origindr oder aus Wiederholung, betragt die Kir-
zung mindestens 15 Prozent der Zahlungen, kann sich aber aufgrund der oben genannten Kriterien
Haufigkeit, AusmaB, Schwere und Dauer auf bis zu 100 Prozent erhdhen.

Werden in einem Kalenderjahr mehrere vorsatzliche VerstdBe begangen, werden die festgesetzten
Kiirzungssatze addiert, wobei der gesamte Kiirzungssatz 100 Prozent nicht iberschreiten darf.

Werden in einem Kalenderjahr mehrere fahrldssige, wiederholte und vorsatzliche VerstéBe begangen,
werden die festgesetzten Kiirzungssadtze der einzelnen VerstoBarten unter Beriicksichtigung der
entsprechenden Kappungsgrenzen addiert, wobei der gesamte Kiirzungssatz ebenfalls 100 Prozent
nicht Gberschreiten darf.

4 Zuordnung eines VerstoBes zum Jahr der Begehung

Nach dem Urteil des Européischen Gerichtshofes in der Rechtssache C-361/19 (De Ruiter) muss ein
bei einer Kontrolle festgestellter VerstoB dem Kalenderjahr zugeordnet werden, in dem der Versto
begangen wurde. Die aus dem VerstoB resultierende Verwaltungssanktion ist dann auf Basis der
Zahlungen zu berechnen, die dem Betriebsinhaber im Jahr der Begehung des VerstoBes gewadhrt
wurden. Es sind all die VerstdBe zu berlicksichtigen, die im aktuellen oder in einem der beiden voran-
gegangenen Kalenderjahre begangen wurden.

Halt der VerstoB dber mehr als ein Jahr an, sind die Zahlungen aller betroffenen Jahre zu sanktionieren.
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V Anlagen

V  Anlagen

1 Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung (GAB) &8

Die in der Tabelle aufgefiihrten Richtlinien und Verordnungen gelten in der jeweils aktuellen

Fassung.

A. Klima und Umwelt

GAB 1

Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1):

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe e und, hinsichtlich verpflichtender Anforderungen zur
Kontrolle diffuser Quellen der Verschmutzung durch Phosphate, Buchstabe h

GAB 2

Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewasser
vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABI. L 375 vom
31.12.1991, S. 1):

Artikel 4 und 5

GAB 3

Richtlinie 2009/147/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 tber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7):
Artikel 3 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 4 Absatze 1,2 und 4

GAB 4

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen
Lebensrdume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen:
Artikel 6 Abs. 1 und 2

B. Offentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit

GAB 5

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 28.
Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsétze und Anforderungen des Lebens-
mittelrechts, zur Errichtung der Europdischen Behérde fiir Lebensmittelsicherheit und zur
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1):
Artikel 14 und 15, Artikel 17 Absatz 1* und Artikel 18, 19 und 20

GAB 6

Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 lber das Verbot der Verwen-

dung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von
B-Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der Richtlinien 81/602/
EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG (ABI. L 125 vom 23.5.1996, S. 3:)

Artikel 3 Buchstaben a, b, d und e sowie Artikel 4, 5 und 7
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B. Offentliche Gesundheit und Pflanzengesundheit

GAB 7 | Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Européischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Auf-
hebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG:

GAB 8 | Richtlinie 2009/128/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober
2009 Uber einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft fiir die nachhaltige Verwendung
von Pestiziden (ABI. L 309 vom 24.11.2009, S. 71):
Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 8 Absatze 1 bis 5 Artikel 12 hinsichtlich Beschrankun-
gen bei der Verwendung von Pestiziden in Schutzgebieten im Sinne der Richtlinie
2000/60/EG und der Natura-2000-Rechtsvorschriften
Artikel 13 Absédtze 1 und 3 liber die Handhabung und Lagerung von Pestiziden und
Entsorgung von Restmengen
C. Tierschutz

GAB 9 | Richtlinie 2008/119/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 {iber Mindestanforderun-
gen fir den Schutz von Kélbern:
Artikel 3 und 4

GAB 10 | Richtlinie 2008/120/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 (iber Mindestanforderun-
gen fir den Schutz von Schweinen):
Artikel 3 und 4

GAB 11 | Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 (iber den Schutz landwirtschaftlicher

Nutztiere:
Artikel 4
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Insbesondere umgesetzt durch:

Verordnung (EG) Nr. 470/2009: Artikel 14 und den Anhang der Verordnung (EG) Nr. 37/2010;
Verordnung (EG) Nr. 852/2004: Artikel 4 Absatz 1 und Anhang | Teil A (Abschnitt Il Nummer 4
(Buchstaben g, h, j), Nummer 5 (Buchstaben f, h), Nummer 6; Abschnitt Ill Nummer 8 (Buchstaben
a, b, d, e), Nummer 9 (Buchstaben a, ¢);

Verordnung (EG) Nr. 853/2004: Artikel 3 Absatz 1 und Anhang Ill Abschnitt IX Kapitel 1 (Abschnitt
I Nummer 1 Buchstaben b, ¢, d, e; Abschnitt | Nummer 2 Buchstabe a (Ziffern i, i, iii), Buchstabe
b (Ziffern i, ii), Buchstabe c¢; Abschnitt | Nummern 3, 4, 5; Abschnitt Il Teil A Nummern 1, 2, 3, 4;
Abschnitt I Teil B Nummern 1 (Buchstaben a, d), 2, 4 (Buchstaben a, b)), Anhang Ill Abschnitt X
Kapitel 1 Nummer 1;

Verordnung (EG) Nr. 183/2005: Artikel 5 Absatz 1 und Anhang | Teil A (Abschnitt | Nummer 4
Buchstaben e, g; Abschnitt Il Nummer 2 Buchstaben a, b, e), Artikel 5 Absatz 5 und Anhang Il
(Nummern 1, 2), Artikel 5 Absatz 6;

Verordnung (EG) Nr. 396/2005: Artikel 18.
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2 Jahrlicher betrieblicher Nahrstoffeinsatz

(zu § 10 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 DiiV)
Jahrlicher betrieblicher Nahrstoffeinsatz
fur Stickstoff (N) und Phosphat (P205) fir das Diingejahr

1. Erfassung der Daten fiir den betrieblichen Nahrstoffeinsatz

Eindeutige Bezeichnung des Betriebes:

GroBe des Betriebes in Hektar

landwirtschaftlich genutzter Flache:

Beginn und Ende des Dlingejahres:

Datum der Erstellung:

Gesamtbetrieblicher Diingebedarf:

Stickstoff (in kg N):

Phosphat (in kg P,0,):
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. Erfassung der im Betrieb aufgebrachten Nihrstoffe

1

2

3

Stickstoff

Phosphat

kg N

kg P,O,

Mineralische Diingemittel

Mineralische Diingemittel

2. | Wirtschaftsdlinger Wirtschaftsdiinger
tierischer Herkunft tierischer Herkunft
davon verfligbarer Stickstoff Weidehaltung

4. | Weidehaltung Sonstige organische

Dlngemittel

5. | Sonstige organische Bodenhilfsstoffe
Diingemittel

6. | davon verfligbarer Stickstoff Kultursubstrate

7. | Bodenhilfsstoffe Pflanzenhilfsmittel

8. | Kultursubstrate Abfalle zur Beseitigung

(§ 28 Absatz 2 oder 3 Kr'WG)

9. | Pflanzenhilfsmittel Sonstige

10. | Abfalle zur Beseitigung
(8 28 Absatz 2 oder 3 KrWG)
11. | Stickstoffbindung durch
Leguminosen
12. | Sonstige
13. | Summe Gesamtstickstoff Summe Phosphat
14. | Summe Gesamtstickstoff in
kg N pro ha landwirtschaft-
lich genutzter Flache nach § 6
Absatz 4
15. | Summe verfiigbarer Stickstoff
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3 Eingriffe bei Tieren - Amputationsverbot

Das vollstdndige oder teilweise Amputieren von Kdrperteilen oder das vollstédndige oder teilweise
Entnehmen oder Zerstéren von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres ist verboten.

Das Verbot gilt nicht,
1. wenn der Eingriff im Einzelfall nach tierdrztlicher Indikation geboten ist und durch einen Tierarzt
vorgenommen wird,

2. fur

I das Kastrieren von unter vier Wochen alten méannlichen Rindern, Schafen und Ziegen und von
unter acht Tage alten mannlichen Schweinen sowie
die Kennzeichnung von Schweinen, Schafen, Ziegen und Kaninchen durch Ohrtatowierung,

I die Kennzeichnung anderer S&ugetiere innerhalb der ersten zwei Lebenswochen durch Ohr- und
Schenkeltdtowierung sowie

I die Kennzeichnung landwirtschaftlicher Nutztiere - einschlieBlich der Pferde - durch entweder
Ohrmarke, Flligelmarke oder injektierten Mikrochip, ausgenommen bei Geflligel, durch Schlag-
stempel beim Schwein und durch Schenkelbrand beim Pferd.

I Diese Eingriffe missen durch eine Person vorgenommen werden, die die dazu notwendigen
Kenntnisse und Fahigkeiten hat,

3. flr

I das Enthornen oder das Verhindern des Hornwachstums bei unter sechs Wochen alten Rindern,
das Kiirzen des Schwanzes von unter vier Tage alten Ferkeln sowie von unter acht Tage alten
Ldmmern,

I das Kirzen des Schwanzes von unter acht Tage alten Limmern mittels elastischer Ringe,
das Abschleifen (oder das Abkneifen) der Eckzdhne von unter acht Tage alten Ferkeln, sofern dies
zum Schutz des Muttertieres oder der Wurfgeschwister unerl3sslich ist und

I das Absetzen des krallentragenden letzten Zehengliedes bei Masthahnenkiiken, die als Zuchthah-
ne Verwendung finden sollen, wéhrend des ersten Lebenstages.

Die Ausnahmen nach Nr. 3 gelten nur dann, wenn der Eingriff im Einzelfall fir die vorgesehene Nut-
zung des Tieres zu dessen Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerldsslich ist. Der zustdndigen
Behorde ist auf Verlangen jeweils glaubhaft darzulegen, dass der Eingriff fir die vorgesehene Nut-
zung unerlasslich ist. Diese Eingriffe miissen durch eine Person vorgenommen werden, die die dazu
notwendigen Kenntnisse und Fahigkeiten hat.
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Es ist verboten, beim Amputieren oder Kastrieren elastische Ringe zu verwenden. Ausgenommen von

diesem Verbot ist das Kiirzen des Schwanzes von unter acht Tage alten Ldmmern.

Die zustdndige Behorde kann auf Antrag

I 1. das Kiirzen der Schnabelspitzen von Legehennen bei unter zehn Tage alten Kiken,

I 2. das Kirzen der Schnabelspitzen bei Nutzgefllgel, das nicht unter Nr.1 fallt,

I 3.das Kiurzen des bindegewebigen Endstiickes des Schwanzes von unter drei Monate alten
mannlichen Kélbern mittels elastischer Ringe

erlauben, wenn vom Antragsteller glaubhaft dargelegt wird, dass der Eingriff im Hinblick auf die

vorgesehene Nutzung zum Schutz der Tiere unerldsslich ist. Die Erlaubnis ist befristet und enthalt

im Falle der Nummer 1 Bestimmungen tber Art, Umfang und Zeitpunkt des Eingriffs und die durch-

flihrende Person.

4 Eingriffe bei Tieren — Betdubung

Eine Betdubung ist bei Eingriffen an Tieren nicht erforderlich,

I wenn bei vergleichbaren Eingriffen am Menschen eine Betdubung in der Regel unterbleibt oder
der mit dem Eingriff verbundene Schmerz geringfligiger ist als die mit einer Betdubung verbun-
dene Beeintrachtigung des Befindens des Tieres,

I wenn die Betdubung im Einzelfall nach tierdrztlichem Urteil nicht durchfiihrbar erscheint,
fur das Kastrieren von unter vier Wochen alten ménnlichen Rindern, Schafen und Ziegen sofern
kein von der normalen anatomischen Beschaffenheit abweichender Befund vorliegt,

I flr das Kastrieren von unter acht Tage alten mannlichen Schweinen, sofern kein von der nor-
malen anatomischen Beschaffenheit abweichender Befund vorliegt (Hinweis: Nach nationalem
Recht ist eine Betdubung zwingend erforderlich. Dies ist nicht Teil der Verpflichtungen bei der
Konditionalitat.)
fur das Enthornen oder das Verhindern des Hornwachstums bei unter sechs Wochen alten Rindern,
fur das Kiirzen des Schwanzes von unter vier Tage alten Ferkeln sowie von unter acht Tage alten
Ldmmern,
flir das Kiirzen des Schwanzes von unter acht Tage alten Limmern mittels elastischer Ringe,
flir das Abschleifen der Eckzdhne von unter acht Tage alten Ferkeln, sofern dies zum Schutz des
Muttertieres oder der Wurfgeschwister unerldsslich ist,

I flr das Absetzen des Krallen tragenden letzten Zehengliedes bei Masthahnenkiken, die als
Zuchthdhne Verwendung finden sollen, wéhrend des ersten Lebenstages,

I fUr die Kennzeichnung von Schweinen, Schafen, Ziegen und Kaninchen durch Ohrtatowierung,
flir die Kennzeichnung anderer Sdugetiere innerhalb der ersten zwei Lebenswochen durch Ohr-
und Schenkeltdtowierung sowie die Kennzeichnung landwirtschaftlicher Nutztiere - einschlieB-
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lich der Pferde - durch entweder Ohrmarke, Fliigelmarke oder elektronischer Transponder, ausge-
nommen bei Geflligel und durch Schlagstempel beim Schwein.

Ist bei einem Eingriff eine Betdubung nicht erforderlich, sind alle Mdglichkeiten auszuschdpfen, um
die Schmerzen oder Leiden der Tiere zu vermindern.

5 Feinkdrnige Leguminosen im Rahmen von GLOZ 7

Nachstehende Liste fiihrt die NC der feinkdrnigen Leguminosen auf, deren Anbau dazu flhrt, dass

die entsprechende Flache des Ackerlandes bei der Verpflichtung zum Fruchtwechsel (GLOZ 7) gem.
§ 18 Abs. 3 Buchstabe b der GAPKondV nicht beriicksichtigt wird:

NC Kulturart
421 Rot-/WeiB-/Alexandriner-/Inkarnat-/Erd-/Schweden-/Persischer Klee

423 Luzerne, Hopfenklee/Gelbklee, Bastardluzerne/Sandluzerne
425 Klee-Luzerne-Gemisch

426 Bockshornklee, Schabziger Klee

427 Hornklee, Hornschotenklee

429 Esparsette

430 Serradella

431 Steinklee

432 Kleemischung aus NC 421, 427, 431 (stickstoffbindend)
434 Gras-Leguminosen Gemisch (Leguminosen Gberwiegt)

883 Winterhartes Leguminosengemenge

6 Weiterfiihrende Informationen zu FFH-M3hwiesen

Nach Anhang | der FFH-Richtlinie geschiitzte Mdhwiesen sind besonders arten- und blitenreiche
Grinlandflachen, die durch eine extensive Bewirtschaftungsweise entstanden sind und entspre-
chend genutzt und gepflegt werden. Dies umfasst die Lebensraumtypen (LRT) ,Magere Flachland-
Mihwiesen" (LRT 6510) und ,Berg-Mahwiesen” (LRT 6520). Sie bereichern die Kulturlandschaft mit
ihrer Arten- und Strukturvielfalt und sind fiir den Fortbestand bestdubender Insekten wichtig.
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Die Mahwiesen sind als FFH-Lebensraumtypen und Biotope nach § 30 BNatSchG 8 sowohl innerhalb
als auch auBerhalb von FFH-Gebieten durch europarechtliche und nationale Rechtsvorschriften ge-
schitzt. Hervorzuheben sind hier die Verschlechterungsverbote gemaB § 30 Abs. 2 und § 33 Abs. 1
BNatSchG.

Magere Flachland-Mahwiesen (LRT 6510) umfassen extensiv genutztes, artenreiches Griinland auf
maBig bis gut ndhrstoffversorgten, mittleren Standorten. Sie kdnnen vom Flachland bis in Mittel-
gebirgslagen vorkommen. Sie werden nicht oder nur wenig gedlingt und meist in zweischiriger
Mahd (regional seltener auch Mischnutzung Mahd mit Nachbeweidung) genutzt. Hinsichtlich der
Nahrstoff-, Wasser- und Basenversorgung lassen sich vielgestaltige, auch regionale Ausprédgungen
unterscheiden, wie z.B. Frischwiesen médBig ndhrstoffreicher Standorte auf bindigen mineralischen
Substraten des Flach- und Hiigellandes, maBig feuchte bis wechselfeuchte Wiesen in Auen, Marschen
und entwasserten Mooren, aber auch trockenere Wiesen in basenarmen Geestgebieten sowie lber
Silikat- oder Kalkgestein im Bergland. Zu diesem Lebensraumtyp zdhlen nur Ausprdgungen des so-
genannten mesophilen Griinlands, in denen kennzeichnende Arten der Mdhwiesen vorkommen. Die
typisch ausgepragten Pflanzengesellschaften der Weiden (zum Beispiel Weidelgras-WeiBklee-Weiden)
gehodren hingegen nicht dazu.

Die Berg-Mahwiesen (LRT 6520) sind arten- und blutenreiche, vielfaltig strukturierte Wiesen, die auf
frischen, lehmigen und ausreichend basen- sowie ndhrstoffversorgten Bdden vorrangig in Héhenlagen
ab etwa 450-600 m tber NHN vorkommen. Sie unterscheiden sich von den mageren Flachland-
Méahwiesen durch das Vorkommen typischer Kennarten der Bergwiesen. In Abhdngigkeit von H6-
henlage, Exposition, Basen- und N&hrstoffversorgung sowie Feuchtigkeitsgrad treten verschiedene
Auspragungen mit besonderen Artenkombinationen auf, oft mit Ubergangen zu Feuchtwiesen oder
Borstgrasrasen.

Zur Erhaltung der beiden Lebensraumtypen ist im Regelfall eine jahrliche Nutzung bzw. Pflege erfor-
derlich. Diese sollte in der Regel in Form einer ein- bis zweischiirigen Mahd in der Vegetationsperiode
mit Abfuhr des Mahdguts durchgefiihrt werden. Die zuldssige Nutzungsfrequenz richtet sich dabei
nach dem N&hrstoffgehalt des Standorts. Bei ndhrstoffarmen bis mdBig néhrstoffreichen Standorten
ist eine zweischlirige Mahd geeignet, wahrend zur Aushagerung nadhrstoffreicher Standorte ggf. eine
zeitlich befristete dreischiirige Mahd notwendig sein kann. Eine einschirige Mahd (Mindestnutzung
nach Agrarforderung) kann bei senr mageren Standorten sowie Standorten in der montanen Stufe
zur langfristigen Erhaltung der Lebensraumtypen ausreichend sein. Eine M3hweidenutzung kann
insbesondere mittels Vor- undfoder Nachweide vertraglich sein.
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Allgemeine Hinweise zur Bewirtschaftung von Mahwiesen:

I In der Regel ein bis zwei Schnitte pro Jahr in der Vegetationsperiode

I Zeitpunkt des ersten Schnitts zur Blite der bestandsbildenden Graser (abhéngig vom Standort
und Witterungsverlauf, meist Anfang bis Mitte Juni, regional auch ab zweite Maihalfte), zweiter
Schnitt ca. 8-12 Wochen spéter; erste Nutzung der Berg-Mahwiesen im Durchschnitt mindestens
2 Wochen (je nach Wetterlage) spater als die erste Nutzung der mageren Flachland-Mahwiesen

I Kein Mulchen; immer Abfuhr des Mahdguts

B Zum Schutz der Insekten und anderer Wirbelloser sollten (raumlich wechselnde) ungeméhte Teilflichen
belassen werden; Schutz von Boden briitenden Vogelarten, insbesondere bei Mahd vor Mitte Juni

I Ggf. Vor- und/oder Nachweide ohne Zufiitterung maglich, zumeist in Form eines Kurzzeitweide-
systems wie StoBbeweidung oder Hitehaltung

I In der Regel angepasste, allenfalls entzugsausgleichende Erhaltungsdiingung (z. B. Festmist),
sofern dies zum Erhalt des artenreichen Mdhwiesenbestandes notwendig ist; keine mineralische
N-Dingung; ggf. Phosphor und Kalium; Bemessung idealerweise auf Grundlage von Bodenana-
lysen und Entzugsbilanzen; unangemessene Diingung kann schnell zur Verschlechterung der
dkologischen Wertigkeit flihren

I Schleppen und Walzen nur auBerhalb der Vogel-Brut- und Aufzuchtzeit zwischen Oktober und
Mitte Méarz

I Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Ein etabliertes erfolgreiches Nutzungsregime sollte beibehalten werden. Die Art einer Beweidung,
der Umfang einer Diingung oder MaBnahmen zur Aushagerung sollten in Abstimmung mit der zu-
standigen Naturschutzbehdrde °© durchgefiihrt werden. MaBnahmen gegen mit hoher Dichte auf-
tretende Problempflanzen, wie z.B. Jakobs-Kreuzkraut, bedUrfen einer vorherigen Absprache mit der
Naturschutzbehorde.

Vielfach bestehen ldnderspezifische Férderangebote, z.B. im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, oder
spezifische Empfehlungen. Diese kénnen bei der zustandigen Behorde erfragt werden.

Es liegen in den Ladndern zudem Informationen tber den Erhaltungsgrad der Mahwiesen-LRT in den
FFH-Gebieten auf Ebene der Einzelfldchen und lber den FFH-Bericht Informationen tber den Erhal-
tungszustand der LRT auf Ebene der biogeographischen Regionen vor. Der Erhaltungsgrad beschreibt
dabei vereinfacht, u.a. anhand bestimmter Zielarten, den Zustand bzw. die Auspragung der jeweiligen
Mahwiese. Hierbei wird unterschieden in:

I A Hervorragende Auspragung

1 B Gute Auspragung

1 C Mittlere bis schlechte Auspragung
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Die FFH-Richtlinie zielt grundsatzlich auf eine mindestens gute Auspréagung (B) eines LRT in einem
FFH-Gebiet ab. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten zudem zur Uberwachung der Mahwiesen-LRT, um
Verdnderungen zu erfassen. Erhebliche Verschlechterungen der Auspragung und Bestandsverluste
der LRT durch unangepasste Bewirtschaftung sind unzuldssig. Sie kdnnen durch die zustdndige Na-
turschutzbehdérde geahndet und mit einer Wiederherstellungsverpflichtung verbunden werden und
kénnen z.B. im Rahmen der Konditionalitdt in der Agrarférderung Sanktionierungen zur Folge haben.

Wiederherstellungs- und EntwicklungsmaBnahmen:

Magere Flachland- und Berg-Mahwiesen kénnen normalerweise durch die Wiederaufnahme einer
extensiven Nutzung bzw. Pflege aus brachgefallenen Bestdnden entwickelt werden. Bei zuvor intensiv
landwirtschaftlich genutzten Flachen ist eine Aushagerung durch zunéchst zwei- bis dreischirige
Mahd mit Abtransport des Mahdguts und den Verzicht auf weitere Diingung erforderlich. Sofern
sich die charakteristischen Pflanzenarten der FFH-M3hwiesen nicht mehr von selbst einstellen, kann
die Ubertragung von samenreichem Mahd- und/oder Druschgut geeigneter, artenreicher Bestinde
aus der Region, alternativ einer Ansaat mit zertifiziertem, regionalem Wildpflanzensaatgut sinnvoll
sein. Vor Einsaaten in vorhandenes Griinland muss die Grasnarbe durch eine oberflachliche Boden-
bearbeitung (z. B. Eggen oder Frisen) geoffnet werden. Oft geniigt es, Streifen oder inselartig ein-
gestreute Teilflaichen innerhalb einer bestehenden Griinlandflache zu frésen und einzusden, um eine
Initialentwicklung zu erreichen. Die Bundeslédnder haben unterschiedliche fachrechtliche Regelungen
in Hinblick auf die Griinlanderneuerung und auch die Agrarférderung kann, je nach Kulisse, betroffen
sein (GLOZ 9). Daher empfiehlt es sich dringend, vor der Durchfiihrung dieser MaBnahmen mit der
zustdndigen Naturschutzbehdrde und ggf. auch mit der fiir die Agrarforderung zustdndigen Behorde
Kontakt aufzunehmen.

Grundsatzlich sind ungeachtet der vorgenannten Hinweise, das Verschlechterungsverbot, bestehende

Regelungen aus Schutzgebietsverordnungen, vertraglichen Vereinbarungen oder anderen Regelwerken
zu beachten und mit Blick auf die Konditionalitdt maBgeblich.
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7 Bei Pflanzenschutzmittelanwendungen zu erfassende Angaben

In den Aufzeichnungen gem3B Artikel 1 zu erfassende Angaben

Pflanzenvermehrungsmaterial
(wie Pflanzkartoffeln)

Mittels und Zulas-
sungsnummer

Art der Verwendung Verwendetes Zeitpunkt verwendete Menge
Pflanzenschutz- der Verwen-
mittel dung
Behandlung von Oberflachen | Bezeichnung des Datum und Menge des je Hektar
(wie Agrarflichen, Erholungs- | Mittels und gegebenen- | ausgebrachten Pflanzen-
gebieten, Eisenbahnschienen, | Zulassungsnummer | falls Start- schutzmittels in Kilo-
Nichtanbaufldchen oder zeitpunkt gramm/Litern
Gewichshiusern anderer Art (Uhrzeit)
als der in der ndchsten Zeile
genannten)
Behandlung geschlossenener | Bezeichnung des Datum Menge des je Kubikmeter
Rdume bzw. in geschlossenen | Mittels und Zulas- bzw. Quadratmeter ausge-
Rdumen (wie Nebel-/Spritz- sungsnummer brachten Pflanzenschutz-
anwendung in Lagereinrich- mittels in Kilogramm/
tungen, leeren Getreidelagern Litern
oder dauerhaft errichteten
Gewdchshdusern im Sinne
von Artikel 3 Nummer 27
der Verordnung (EG) Nr.
1107/2009)
Behandlung von Saatgut oder | Bezeichnung des Datum Menge des je Kilogramm

oder Tonne Saatgut bzw.
Samenanzahl ausgebrach-
ten Pflanzenschutzmittels
in Kilogramm/Litern
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Lage oder Bestimmung der behan-
delten Flache bzw. Einheit

GroBe oder Umfang
der behandelten
Flache bzw. Einheit

Kulturpflanze oder Einsatzort/
Flachennutzung

Flacheneinheit aus dem geodaten-
basierten Beihilfeantrag im Rahmen
des integrierten Verwaltungs- und
Kontrollsystems gemaf Artikel 8
Absatz 3 Buchstabe b der Durchfiih-
rungsverordnung (EU) 2022/1173,
sofern verfligbar. Falls sich die Fl3-
che nicht im Rahmen des genannten
geodatenbasierten Beihilfeantrags
bestimmen l3sst, Angabe der Be-
stimmungsmethode nach MaBgabe
von Artikel 1 Absatz 2.

Zahl der behandelten
Hektar

Bezeichnung der Kulturpflanzen
und Einsatzorte/Flachennutzun-
gen gemaB den EPPO-Codes,
sofern zutreffend, und Entwick-
lungsstadium gemaB BBCH-
Monografie, sofern relevant

Nummer des Lagers/Gewichshauses
und Bestimmungsmethode nach
MaBgabe von Artikel 1 Absatz 2

Volumen oder Ober-
fliche der behan-
delten Einrichtung
in Kubikmetern bzw.
Quadratmetern

Bezeichnungen der Kulturpflanzen
und Einsatzorte gemaB den EPPO-
Codes, sofern zutreffend, und
Entwicklungsstadium gemaf der
BBCH-Monografie, sofern relevant

Bestimmungsmethode nach MaBga-
be von Artikel 1 Absatz 2

Behandelte Menge
in Kilogramm oder
Tonnen oder als
Samenanzahl

Bezeichnung der Kulturpflanzen
gemaB den EPPO-Codes, sofern
zutreffend, sowie Chargennum-
mer, sofern erforderlich
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VI Glossar

1 Begriffsbestimmungen

Ackerland:

Der Begriff Ackerland umfasst Flachen, die flr
den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen
genutzt werden oder die fiir den Anbau landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen verfligbar sind, aber
brachliegend .

Fir die Laufzeit der entsprechenden Verpflichtung
gehdrt zum Ackerland auch eine stillgelegte Fléche,
die zum Zeitpunkt der Stilllegung die vorgenann-
ten Voraussetzungen fiir Ackerland erfillt hat und
stillgelegt worden ist

a) nach der Oko-Regelung 1a,

b) im Rahmen der Artikel 22 bis 24 der Verord-
nung (EG) Nr. 1257/1999 in der fir den Zeit-
punkt der Stilllegung geltenden Fassung,

¢)im Rahmen einer AgrarumweltmaBnah-
me nach Artikel 39 der Verordnung (EG) Nr.
1698/2005 in der fur den Zeitpunkt der Still-
legung geltenden Fassung,

d) im Rahmen einer Agrarumwelt- und Klima-
maBnahme nach Artikel 28 der Verordnung
(EU) Nr. 1305/2013 in der fiir den Zeitpunkt
der Stilllegung geltenden Fassung oder

e) im Rahmen einer freiwilligen Umwelt-, Klima-
oder anderen Bewirtschaftungsverpflichtung
nach der ELER-Regelung.

Begriinte Randstreifen einer Ackerlandflache von

untergeordneter Bedeutung, hdchstens aber ei-

ner Breite von 15 Metern, sind Ackerland.

Begiinstigter: Empfanger der agrarrechtlichen
EU-Beihilfen und Zahlungen.
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Betriebsinhaber: Eine natiirliche oder juristi-
sche Person oder eine Vereinigung natirlicher
oder juristischer Personen, unabhéngig davon,
welchen rechtlichen Status die Vereinigung und
ihre Mitglieder aufgrund nationalen Rechts ha-
ben, deren Betrieb sich im Gebiet der EU befindet
und die eine landwirtschaftliche Tatigkeit ausiibt.

Dauergriinland: Der Begriff Dauergriinland um-

fasst Flachen, auch wenn sie nicht flr die Erzeu-

gung genutzt werden, die

1. auf natlirliche Weise durch Selbstaussaat oder
durch Aussaat zum Anbau von Gras oder an-
deren Grunfutterpflanzen genutzt werden,

2. seit mindestens fiinf Jahren nicht Bestandteil
der Fruchtfolge sind und

3. seit mindestens funf Jahren nicht gepfliigt
worden sind.

Gras oder andere Griinfutterpflanzen sind
1. alle krautartigen Pflanzen, die herkémmlicher-
weise in natlrlichem Griinland anzutreffen
sind oder die normalerweise Teil von Saatgut-
mischungen fiir Weideland oder Wiesen sind,
unabhéngig davon, ob die Flachen als Viehwei-
den genutzt werden, mit Ausnahme von
a) Gras oder anderen Grinfutterpflanzen bei
dem Anbau zur Erzeugung von Saatgut,
b) Gras bei dem Anbau zur Erzeugung von
Rollrasen und
¢) Leguminosen bei der Aussaat in Reinsaat
oder in Mischungen von Leguminosen so-
lange diese Leguminosen auf der Flache
vorherrschen, und
2. Pflanzen der Gattungen Juncus und Carex, so-
weit sie auf der Flache gegeniiber Gras oder
anderen Grinfutterpflanzen im Sinne der
Nummer 1 nicht vorherrschen.



Dauergriinland kann auch andere Pflanzen-
arten als Gras oder andere Grinfutterpflanzen,
die abgeweidet werden kdnnen, umfassen, wie
Strducher oder Bdume, soweit Gras und ande-
re Grunfutterpflanzen vorherrschen. Gras und
andere Grunfutterpflanzen herrschen vor, wenn
sie mehr als 50 Prozent der forderfahigen Fldche
einer Dauergriinlandflache einnehmen.

Pfliigen ist jede mechanische Bodenbearbeitung,
die die Narbe zerstdrt. Nicht als Pflligen gilt eine
flache Bodenbearbeitung von bestehendem Dau-
ergriinland zur Narbenerneuerung in der beste-
henden Narbe.

Pflligen im Ackerland ist jede mechanische, wen-
dende Bodenbearbeitung. Der Einsatz von

I Stoppelhobel

I Schélpflug

I Spatenmaschine [ -frase

zdhlt insoweit zum Pfliigen.

Als Dauergriinland gelten, wenn Gras und andere
Grinfutterpflanzen in Weidegebieten traditio-
nell nicht vorherrschen oder nicht vorkommen,
auch Flachen, die mit anderen Pflanzenarten im
Sinne des Absatzes 3 bedeckt sind, die Teil eines
etablierten lokalen Bewirtschaftungsverfahrens
sind. Ein etabliertes lokales Bewirtschaftungs-
verfahren ist jede
1. traditionelle Beweidungspraktik, die auf den be-
treffenden Flachen gemeinhin angewendet wird,
2. traditionelle Mahdnutzung,
3. Praktik, die von Bedeutung ist
a) fur die Erhaltung der in Anhang | der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates genannten Le-
bensraumtypen oder
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b) fuir die Erhaltung der Lebensrdume der un-
ter die Richtlinie 2009/147/EG des Europé-
ischen Parlaments und des Rates fallenden
Arten oder

4. Kombination der in den Nummern 1 bis 3 ge-
nannten Praktiken.

Als Dauergriinland gelten auch Flachen, die

1. nach § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des GAP-
Konditionalitaten-Gesetzes als Dauergriinland
neu angelegt worden sind oder werden,

2. nach einer Verordnung auf Grund des § 9 Ab-
satz 5 des GAP-Konditionalitdten-Gesetzes in
Dauergriinland riickumgewandelt worden sind
oder werden,

3. nach einer Verordnung auf Grund des § 12
Absatz 6 des GAP-Konditionalitaten-Gesetzes
in Dauergriinland rlickumgewandelt worden
sind oder werden,

4. einer Verpflichtung zur Umwandlung in Dauer-
griinland unterliegt und mit Gras oder anderen
Grunfutterpflanzen angesat worden sind oder
werden oder nach den Vorschriften lber die
Erhaltung von Dauergriinland bei der Zahlung
fur den Klima- und Umweltschutz férderliche
Landbewirtschaftungsmethoden zur Durch-
fuhrung von Titel Ill Kapitel 3 der Verordnung
(EU) Nr. 1307/2013 angelegt oder riickumge-
wandelt worden sind oder werden und als
Dauergriinland gelten

5.in der Gebietskulisse von GLOZ 2 von einer
genehmigten aktiven Erneuerung der Narbe
betroffen sind.

Streuobstwiesen gelten als Dauergriinland,

wenn die begriinte Fldche die Voraussetzungen
der Begriffsbestimmung Dauergriinland erfillt.
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Dauerkulturen:

Der Begriff Dauerkulturen umfasst Fldchen, auch

wenn sie nicht flir die Erzeugung genutzt werden, mit

. nicht in die Fruchtfolge einbezogenen Kulturen
auBer Dauergriinland, die fur die Dauer von
mindestens flnf Jahren auf den Flachen ver-
bleiben und wiederkehrende Ertrage liefern,

2. Reb- und Baumschulen sowie

3. Niederwald mit Kurzumtrieb.

Reb- und Baumschulen sind folgende Flachen
mit jungen verholzenden Pflanzen im Freiland,
die zum Auspflanzen bestimmt sind:

1. Rebschulen und Rebschnittgarten fir Unter-
lagen,

2. Baumschulen fiir Obst- und Beerengehdlze,

3. Baumschulen fiir Ziergeholze,

4. gewerbliche Forstbaumschulen ohne forstliche
Pflanzgérten innerhalb des Waldes fiir den Ei-
genbedarf des Betriebs und

5. Baumschulen fir Bdume und fir Stréucher,
die geeignet sind fir die Bepflanzung von
Gérten, Parks, StraBenrdndern und Béschun-
gen, wie Heckenpflanzen, Rosen und sonstige
Zierstrducher sowie Zierkoniferen, jeweils ein-
schlieBlich der Unterlagen und Jungpflanzen.

Niederwald mit Kurzumtrieb ist eine Fldche, die
mit Gehélzpflanzen der in Anlage 2 der GAP-Di-
rektzahlungen-Verordnung genannten Arten be-
stockt ist, deren Wurzelstock oder Baumstumpf
nach der Ernte im Boden verbleibt und wieder
austreibt. Der maximale Erntezyklus flr Nieder-
wald mit Kurzumtrieb betrdgt 20 Jahre.

Ein begriinter Randstreifen einer Dauerkultur-
flache, der von untergeordneter Bedeutung ist,
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ist Dauerkultur. Eine untergeordnete Bedeutung
liegt bei einer Breite von mehr als 15 Metern
nicht vor.

Einzelanordnungen:

an den jeweiligen Landwirt gerichtete Verwal-
tungsakte, mit denen die zustdndige Behdrde
bestimmte MaBnahmen vorschreibt oder unter-
sagt oder von bestimmten Bedingungen abhéan-
gig macht.

Feuchtgebiete:

In Deutschland werden auch fir die europdi-
schen Vogelarten folgende Feuchtbiotope als re-
levant angesehen: natirliche oder naturnahe Be-
reiche flieBender und stehender Binnengewasser
einschlieBlich ihrer Ufer und der dazugehdrigen
uferbegleitenden natiirlichen oder naturnahen
Vegetation sowie ihrer natirlichen oder naturna-
he Verlandungsbereiche, Altarme und regelmaBig
iberschwemmte Bereiche einerseits, sowie Moo-
re, Simpfe, Réhrichte, Seggen- und binsenreiche
Nasswiesen, Quellbereiche und Binnenlandsalz-
stellen, sofern sie iber die Biotopkartierung er-
fasst sind, zudem Tlmpel, Sélle und Dolinen und
andere mit diesen vergleichbare Feuchtgebiete.

Freilandflachen:

Die nicht durch Gebiude oder Uberdachungen
standig abgedeckten Flachen, unabhdngig von
ihrer Beschaffenheit oder Nutzung; dazu gehdo-
ren auch Verkehrsflachen jeglicher Art wie Gleis-
anlagen, StraBen-, Wege-, Hof- und Betriebsfla-
chen sowie sonstige durch TiefbaumaBnahmen
veranderte Landfldchen (§ 2 Ziff. 15 PfiSchG).



Futtermittelunternehmen:

Alle Unternehmen, gleichgliltig, ob sie auf Ge-
winnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und
ob sie dffentlich oder privat sind, die an der Er-
zeugung, Herstellung, Verarbeitung, Lagerung,
Beférderung oder dem Vertrieb von Futtermit-
teln beteiligt sind, einschlieBlich Erzeuger, die
Futtermittel zur Verfltterung in ihrem eigenen
Betrieb erzeugen, verarbeiten oder lagern.

Futtermittelunternehmer:

Die natirlichen oder juristischen Personen, die
daflir verantwortlich sind, dass die Anforderun-
gen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kon-
trolle unterstehenden Futtermittelunternehmen
erfillt werden.

Landwirtschaftliche Flache:

Der Begriff landwirtschaftliche Fldche umfasst
Ackerland, Dauerkulturen und Dauergrinland,
und das auch, wenn diese auf der betreffenden
Flache ein Agroforstsystem bilden.

Ein Agroforstsystem auf Ackerland, in einer Dau-
erkultur oder auf Dauergrinland liegt vor, wenn
auf der Fldche mit dem vorrangigen Ziel der Roh-
stoffgewinnung oder Nahrungsmittelproduktion
Gehdlzpflanzen, die nicht in Anlage 1 der GAPDZV
aufgeflihrt sind, angebaut werden in mindestens
zwei Streifen, die hochstens 40 Prozent der jewei-
ligen landwirtschaftlichen Flache einnehmen, oder
verstreut Uber die jeweilige landwirtschaftliche
Flache in einem Umfang von mindestens 50 und
hdchstens 200 solcher Gehdlzpflanzen je Hektar
sind. Landschaftselemente, die am 31.12.2022 dem
Beseitigungsverbot von Cross Compliance unter-
lagen, gehdren nicht zu einem Agroforstsystem.
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Landwirtschaftlich genutzte Flache beziiglich
der Regelungen zur Nitratrichtlinie (GAB 2):
Im Rahmen der Diingeverordnung gehdren zur
landwirtschaftlich genutzten Flache: pflan-
zenbaulich genutztes Ackerland, gartenbaulich
genutzte Fldchen, Grinland und Dauergriin-
land, Obstflachen, Fldchen, die zur Erzeugung
schnellwiichsiger Forstgehdlze zur energeti-
schen Nutzung dienen, weinbaulich genutzte
Flachen, Hopfenflachen, Baumschulflachen;
zur landwirtschaftlich genutzten Flache geho-
ren auch befristet aus der landwirtschaftlichen
Erzeugung genommene Fldchen, soweit diesen
Flachen Dlingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultur-
substrate oder Pflanzenhilfsmittel zugefihrt
werden. Zur landwirtschaftlich genutzten Flache
gehdren nicht in geschlossenen oder bodenun-
abhangigen Kulturverfahren genutzte Flachen.
Gewdchshaduser mit gesteuerter Wasserzufuhr
und stationdre Folientunnel gehéren auch zu
bodenunabhangigen Kulturverfahren.

Bodenunabhdngige Kulturverfahren sind Syste-
me, bei denen gewdahrleistet ist, dass es nicht zu
einem Eintrag von Néhrstoffen in tiefere Boden-
schichten kommt (zum Beispiel Topf auf Tisch/
Rinnen, Topf auf undurchldssiger Folie, Contai-
nerstellflachen).

Mehrere Nutzungen im Jahr flihren nicht zur
VergréBerung der landwirtschaftlich genutzten
Flache des Betriebes.

Gartenbaulich genutzte Fldchen sind auch
Ackerland im Sinne der Regelungen zur Aus-
bringung auf geneigten Flachen und zu den
Sperrzeiten.
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Landwirtschaftliche Tatigkeit:
Der Begriff landwirtschaftliche Tatigkeit, die zur
Bereitstellung privater und 6ffentlicher Guter
beitragen kann, umfasst
1. die Erzeugung, einschlieBlich Tatigkeiten wie
Anbau, auch mittels Paludikultur oder in ei-
nem Agroforstsystem, Ernten, Melken, Zucht
oder Aufzucht von Tieren oder Haltung von
Tieren fur landwirtschaftliche Zwecke, von in
Anhang | des Vertrags tber die Arbeitsweise
der Européischen Union aufgefiihrten land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, ausgenommen
Fischereierzeugnisse,
. den Betrieb von Niederwald mit Kurzumtrieb,
3. nach MaBgabe des § 3 Absidtze 2 bis 6 der
GAPDZV die Erhaltung einer landwirtschaftli-
chen Flache, die wahrend des gesamten Jah-
res nicht fir eine landwirtschaftliche Tatigkeit
im Sinne der Nummer 1 oder 2 genutzt wird,
in einem Zustand, der sie ohne Uber die An-
wendung von in der Landwirtschaft tblichen
Methoden und Maschinen hinausgehende
VorbereitungsmaBnahmen fiir die Beweidung
oder den Anbau geeignet macht.

N

Lebensmittelunternehmen:

Alle Unternehmen, gleichgliltig, ob sie auf Ge-
winnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und
ob sie o6ffentlich oder privat sind, die eine mit der
Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb
von Lebensmitteln zusammenhdngende Tatigkeit
ausfihren.

Lebensmittelunternehmer:

Die natirlichen oder juristischen Personen, die
daflir verantwortlich sind, dass die Anforderun-
gen des Lebensmittelrechts in dem ihrer Kon-
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trolle unterstehenden Lebensmittelunternehmen
erflllt werden.

Natura 2000-Gebiet:
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete) und Europaische Vogelschutzgebiete.

Nutztiere:
Landwirtschaftliche Nutztiere sowie andere
warmblitige Wirbeltiere, die zur Erzeugung von
Nahrungsmitteln, Wolle, Hduten oder Fellen oder
zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken gehal-
ten werden.

Ortsfeste Anlagen:

Als ortsfest oder ortsfest benutzt gelten Ein-
heiten, wenn sie ldnger als ein halbes Jahr an
einem Ort zu einem bestimmten betrieblichen
Zweck betrieben werden; Anlagen kénnen aus
mehreren Anlagenteilen bestehen (§ 2 Abs. 9
der Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen). An Lagerflachen,
auf denen Ballensilage (Rund- und Quaderballen)
gelagert wird, werden keine Anforderungen ge-
stellt, wenn auf der Lagerflache keine Entnahme
von Silage erfolgt. Alle tibrigen Lagerungen in
der Feldflur oder Behelfssilos inkl. Schlauchsilos
werden gemaB § 2 Absatz 9 AwSV nach einem
halben Jahr als ortsfeste Anlagen betrachtet.

Paludikultur:

Anbautatigkeit, die speziell auf die Nutzung von
Feuchtgebieten und Mooren abzielt. Der Begriff
LPaludikultur” in der Verordnung (EU) 2021/2115
bezeichnet eine Anbautatigkeit zur Erzeugung
von Erzeugnissen von Anhang | AEUV.



Pfliigen:

s. Beschreibung zum Pfliigen, sowohl bzgl. Dau-
ergriinland als auch Ackerland, unter dem Begriff
.Dauergriinland”.

FFH Lebensraumtyp Mahwiese:

Nach Anhang | der FFH-Richtlinie geschitzte
Méahwiesen sind besonders arten- und bliten-
reiche Griinlandflachen, die durch eine extensi-
ve Bewirtschaftungsweise entstanden sind und
entsprechend genutzt und gepflegt werden. Dies
umfasst die Lebensraumtypen (LRT) ,Magere
Flachland-Mahwiesen" (LRT 6510) und ,Berg-
Méhwiesen" (LRT 6520).
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Die M&hwiesen sind als FFH-Lebensraumtypen
und Biotope nach § 30 BNatSchG sowohl inner-
halb als auch auBerhalb von FFH-Gebieten durch
europarechtliche und nationale Rechtsvorschrif-
ten geschitzt. Es gelten Verschlechterungsverbo-
te gemaB § 30 Abs. 2 und § 33 Abs. 1 BNatSchG.
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2 Relevante Rechtsvorschriften

Die nachfolgenden Rechtsvorschriften gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

! Verordnung (EU) des Européischen Parla-
ments und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit
Vorschriften fur die Unterstlitzung der von den
Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Eu-
ropdischen Garantiefonds fiir die Landwirtschaft
(EGFL) und den Europaischen Landwirtschafts-
fonds fir die Entwicklung des ldndlichen Raums
(ELER) zu finanzierenden Strategieplane (GAP-
Strategiepldne) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung
(EU) Nr. 1307/2013.

2 Verordnung (EU) 2021/2116 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021
iiber die Finanzierung, Verwaltung und Uberwa-
chung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Auf-
hebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013

3 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1172 der
Kommission vom 4. Mai 2022 zur Ergdnzung der
Verordnung (EU) 2021/2116 des Européischen Par-
laments und des Rates hinsichtlich des integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik und der Verhdngung
und Berechnung von Verwaltungssanktionen im
Bereich der Konditionalitdt

4 Gesetz zur Durchfiihrung der im Rahmen der

Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionali-
tat (GAP-Konditionalitdten-Gesetz - GAPKondG).
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5 Verordnung zur Durchfiihrung der im Rah-
men der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden
Konditionalitdt - GAP-KondV).

& Keine Bagatellregelung bei GLOZ 2 und bei
GLOZ 9

7 S. Glossar

8 Zwischenfrichte dirfen, auch vor dem
31. Dezember, geerntet und genutzt werden.
Ebenfalls ist eine Beweidung dieser Flachen, ins-
besondere durch Schafe und Ziegen, méglich, so-
weit die Mindestbodenbedeckung bestehen bleibt.

9 Eine mulchende, nicht wendende Bodenbe-
arbeitung, auch in mehreren Arbeitsgdngen, ist
mdglich, sofern die Mindestbodenbedeckung im
Verpflichtungszeitraum an jedem Tag gewahrleis-

tet ist.

10 Die Liste der feinkérnigen Leguminosen ist
in der Anlage 5 aufgeflihrt

" §5 Abs. 1 Diingeverordnung.
12§ 5 Abs. 2 Diingeverordnung.
13§ 5 Abs. 1 Diingeverordnung.

4§ 5 Abs. 2 Dlingeverordnung



15 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)

16 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)

7 §3 Abs.2iV.m.§ 4 und § 10 Abs. 1 Din-
geverordnung.

18§ 4 Abs. 4 Diingeverordnung.
19§ 3 Abs. 3 Diingeverordnung.
20§ 3 Abs. 4 Diingeverordnung.
21§ 5 Abs. 1 Diingeverordnung.
22§ 5 Abs. 2 Diingeverordnung.
23§ 6 Abs. 8 Diingeverordnung.
24 § 6 Abs. 10 Diingeverordnung.
5§ 11 Diingeverordnung.

26§ 6 Abs. 4 Diingeverordnung.

)

7 Anlage 7 AwSV.

28§12 Abs. 1 Diingeverordnung.

N

9 § 12 Abs. 2 Diingeverordnung.

w

0§12 Abs. 4 Diingeverordnung.
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31 Richtlinie 2009/147/EG des Européischen
Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 lber die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten, (Vogelschutzrichtlinie).

32 Artikel 3 Abs. 1 und 2 b) Vogelschutzrichtlinie.
33§ 19 GAPKondV.

34§30 BNatSchG iV.m. den jeweiligen landes-
rechtlichen Vorschriften.

35 §§ 14 ff. BNatSchG iV.m. den jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften Teilsatz nur dann,
wenn Land abweicht.

36 8§32, 33 Abs. 1 und 34 BNatSchG iV.m.
Landesrecht

37 Vertragliche Vereinbarung: Ein 6ffentlich-
rechtlicher Vertrag zwischen dem Land und dem
Nutzungsberechtigten mit dem anstelle einer
Schutzgebietsverordnung durch entsprechende
Bestimmungen ein gleichwertiger Schutz in ei-
nem NATURA 2000-Gebiet gewahrleistet wird.

38 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen,

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, (FFH-Richtlinie).

39 Artikel 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie; 88 33ff. und
§ 44 BNatschG.

40 evtl. Verweis auf jeweiliges Landesrecht.
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41 8§32 Abs. 3, 33 ff und 44 BNatschG i.V.m.
Landesrecht.

42 \lertragliche Vereinbarung: Ein 6ffentlich-
rechtlicher Vertrag zwischen dem Land und dem
Nutzungsberechtigten mit dem anstelle einer
Schutzgebietsverordnung durch entsprechende
Bestimmungen ein gleichwertiger Schutz in ei-
nem NATURA 2000-Gebiet gewahrleistet wird.

43 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europai-
schen Parlaments und des Rates zur Festlegung der
allgemeinen Grundsatze und Anforderungen des Le-
bensmittelrechts, zur Errichtung einer Europaischen
Behorde fir Lebensmittelsicherheit und zur Festle-
gung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit.

#* Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europ3-
ischen Parlaments und des Rates Uber Lebens-
mittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des
Europdischen Parlaments und des Rates mit spe-
zifischen Hygienevorschriften fiir Lebensmittel
tierischen Ursprungs.

* Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Européi-
schen Parlaments und des Rates mit Vorschriften
fur die Futtermittelhygiene.

46 Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

47 Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

48 Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

9 Siehe Anhinge | und Il der Verordnung (EG)
Nr. 183/2005.

106 |

50 Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 183/2005.

51 Artikel 5 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr.
183/2005.

52 Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 183/2005.

53 Anhang | Teil A I Nr. 3 und Anhang Il Teil
LFutterung” der Verordnung (EG) Nr. 183/2005.

5 Anhang | Teil A1 Nr. 4 der Verordnung (EG)
Nr. 183/2005.

5 Artikel 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002.

56 Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.
178/2002

57 Artikel 4 Abs. 1. V. mit Anhang I, Teil A der
Verordnung (EG) Nr. 852/2004.

58 Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.

59 Artikel 14 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr.
178/2002

60 Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.
61 Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.
62 Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002.
83 Durchfihrungsverordnung (EU) Nr.
931/2011 der Kommission vom 19. Septem-

ber 2011 Uber die mit der Verordnung (EG) Nr.
178/2002 des Européischen Parlaments und des



Rates festgelegten Riickverfolgbarkeitsanfo de-
rungen an Lebensmittel tierischen Ursprungs.

64 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europi-
ischen Parlaments und des Rates liber Lebens-
mittelhygiene.

8 Anhang | Teil A 1ll Nr. 8 a) der Verordnung
(EG) Nr. 852/2004.

6 Anhang | Teil A der Verordnung (EG) Nr.
852/2004

67 Siehe auch Verordnung (EWG) Nr. 2377/90
(aufgehoben und ersetzt durch Verordnung
(EG) Nr. 470/2009 i.V. m. Verordnung (EG) Nr.
37/2010), Artikel 2, 4, und 5 (Tierarzneimittelriick-
standshGchstmengen) sowie Verordnung (EG) Nr.
396/2005, Artikel 18 (Pestizidriickstandshdchst-
gehalte). Beide Verordnungen sind nach der hori-
zontalen Ratsverordnung fiir die Konditionalitat
relevant (siehe auch Anlage 1, Grundanforderun-
gen an die Betriebsfiihrung, FuBnote zu GAB 4).

88 Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Artikel 3 Abs.
1 1. V. mit Anhang Ill Abschnitt IX Kapitel | Teil Il B.

89 Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Artikel 3
Abs. 1in Verbindung mit Anhang Ill Abschnitt IX
Kapitel | Teil | 1. e).

70 Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Artikel 3
Abs. 1 in Verbindung mit Anhang Ill Abschnitt X
Kapitel I..

1 Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April
1996 Uber das Verbot der Verwendung bestimm-
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ter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer
Wirkung und von B-Agonisten in der tierischen
Erzeugung und zur Aufhebung der Richtlini-
en 81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG
(Hormonverbots-Richtlinie).

2 Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen
(Pflanzenschutzgesetz-PflISchG) vom 06.02.2012.

73 Grundsitze fur die Durchfiihrung der guten
fachlichen Praxis im Pflanzenschutz.

7+ §12 Abs. 1 Nr.1iV.m. § 22 Abs. 2 PfISchG
(812 Abs. 4 PfISch@).

75§12 Abs. 2 PfISchG.
76 \erordnung tber Anwendungsverbote fir
Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-Anwen-

dungsverordnung).

7" 8§ 1 bis 4 Pflanzenschutz-Anwendungsver-
ordnung.

78 \erordnung Gber die Anwendung bienenge-
fahrlicher Pflanzenschutzmittel (Bienenschutz-
verordnung).

79§ 2 Abs. 1 Bienenschutzverordnung.

80§ 2 Abs. 2 Bienenschutzverordnung.

81§ 2 Abs. 4 Bienenschutzverordnung.

82§ 2 Abs. 3 Bienenschutzverordnung.
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83 Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli
1998 iiber den Schutz landwirtschaftlicher Nutz-
tiere.

84 Richtlinie 2008/119/EG des Rates vom 18.
Dezember 2008 liber Mindestanforderungen fiir
den Schutz von Kélbern.

8 Richtlinie 2008/120/EG des Rates vom 18.
Dezember 2008 liber Mindestanforderungen fiir

den Schutz von Schweinen.

8 Tierschutzgesetz, TierSchG

108 |

87 Verordnung zum Schutz landwirtschaftli-
cher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tieri-
scher Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung
(Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung - Tier-
SchNutztV)

88 Anhang Il der Verordnung (EU) 2021/2115.

89 Gegebenenfalls sind abweichende landes-
rechtliche Regelungen zu beachten bzw. bleiben
unberiihrt.

% Bzw. im Einvernehmen mit der Natur-
schutzbehdrde bei Genehmigung durch abwei-
chende Bewilligungsbehorde



| 109



Herausgeber:

Séchsisches Staatsministerium fiir Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)
Postfach 10 05 10, 01075 Dresden

Birgertelefon: +49 351 564-20500

E-Mail: info@smul.sachsen.de | www.smul.sachsen.de

Diese Veroffentlichung wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage
des vom Sachsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Redaktion:

SMUL, Referat ZA Steuerung, Koordinierung der EU-Zahlstelle DE19
Gestaltung und Satz:

genese Werbeagentur GmbH

Titelbild:

MEV

Druck:

Harzdruckerei GmbH

Redaktionsschluss:

1. April 2026

Auflagenhohe:

9.100 Exemplare

Bezug:

Diese Druckschrift kann kostenfrei bezogen werden bei:

Zentraler Broschiirenversand der Sachsischen Staatsregierung

Hammerweg 30, 01127 Dresden

Telefon: +49 351 210-3671 | Telefax: +49 351 210-3681

E-Mail: publikationen@sachsen.de | www.publikationen.sachsen.de

und allen Férder- und Fachbildungszentren (FBZ) bzw. zugehérigen Informations-
und Servicestellen (ISS) des Sichsischen Landesamtes fiir Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG)

Verteilerhinweis

Diese Informationsschrift wird von der Séchsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer
verfassungsmaBigen Verpflichtung zur Information der Offentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von
sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden.
Dies gilt fiir alle Wahlen.

Missbrauchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informa-
tionsstanden der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipoli-
tischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur
Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden
Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Partei-
nahme des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden
kénnte.

Diese Beschrdankungen gelten unabhdngig vom Vertriebsweg, also unabhéngig davon,
auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfanger
zugegangen ist. Erlaubt ist jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrich-
tung ihrer Mitglieder zu verwenden.

www.landwirtschaft.sachsen.de

£ 1G]in!



	Inhaltsverzeichnis
	I	Einleitung
	Übersicht der wichtigsten Änderungen im Jahr 2026 
	GLÖZ 1
	GLÖZ 2
	GLÖZ 6
	GLÖZ 7
	GAB 1 und GAB 2 - BVerwG-Urteil und Auswirkungen auf die Konditionalität 
	GAB 7 und GAB 8: Änderung der Aufzeichnungspflichten für den Bereich Pflanzenschutz


	II	�Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand (GLÖZ)
	1	Erhaltung von Dauergrünland (GLÖZ 1)
	Genehmigung mit Verpflichtung zur Anlage einer Ersatzfläche
	Genehmigung ohne Verpflichtung zur Anlage einer Ersatzfläche
	Ausnahmen von der Genehmigungspflicht
	Rückumwandlung widerrechtlich umgewandelter Dauergrünlandflächen

	2	Schutz von Feuchtgebieten und Mooren (GLÖZ 2)
	3	Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern (GLÖZ 3)
	4	Schaffung von Pufferstreifen entlang von Gewässern (GLÖZ 4)
	5	�Mindestpraktiken der Bodenbewirtschaftung zur Begrenzung 
von Erosion (GLÖZ 5)
	Ausnahmen für ökologisch zertifizierte Betriebe

	6	�Mindestbodenbedeckung, um vegetationslose Böden 
in den sensibelsten Zeiten zu vermeiden (GLÖZ 6)
	Zeiträume der Mindestbodenbedeckung auf Ackerflächen
	Spezifische Ausnahme zur Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade 
	und der von ihr übertragenen Krankheiten
	Anforderungen an brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland und Dauergrünland
	Erlaubte Maßnahmen innerhalb des Feldvogelschutzzeitraums 
	Weitere Anforderungen an brachliegendes oder stillgelegtes Ackerland

	7	 Fruchtwechsel (GLÖZ 7)
	8	 Landschaftselemente (GLÖZ 8)
	8.1		Verbot der Beseitigung bestimmter Landschaftselemente
	8.2.		Die Einhaltung des Schnittverbots bei Hecken, Knicks und Bäumen 
		im Zeitraum vom 1. März bis 30. September
	Landschaftselementereferenz


	9	Verbot der Umwandlung oder des Umpflügens 
	von Dauergrünland, das als umweltsensibles Dauergrünland 
	in Natura 2000-Gebieten ausgewiesen ist (GLÖZ 9)

	III	Grundanforderungen an die Betriebsführung
	1	Wasserrahmenrichtlinie, Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe e und h (GAB 1)
	1.1		Generelle Vorgaben für die Düngung mit phosphathaltigen Düngemitteln
	1.1.1 Aufnahmefähigkeit der Böden
	1.1.2 Abstände zu oberirdischen Gewässern
	1.1.3		Sperrzeiten
	1.1.4		Aufbringungsmengen phosphathaltiger Düngemittel

	1.2		Zusätzliche besondere Vorgaben für die Düngung mit phosphathaltigen Düngemitteln 
		in eutrophierten Gebieten (§ 13a DüV)
	1.3		Begrünung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewässern
	1.4		Benutzung von Grund- und Oberflächenwasser

	2	Nitratrichtlinie (GAB 2)
	2.1		Generelle Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln
	2.1.1		Düngebedarfsermittlung
	2.1.2		Grundsätze für die Anwendung   
	2.1.3		Aufnahmefähigkeit der Böden
	2.1.4		Abstände zu oberirdischen Gewässern
	2.1.5		Sperrzeiten
	2.1.6		Geräte zum Aufbringen
	2.1.7		�Obergrenze 170 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Hektar und Jahr im 
	Betriebsdurchschnitt für alle organischen und organisch-mineralischen Düngemittel
	2.1.8		Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau  
	2.1.9		Aufzeichnungen nach erfolgter Düngung und bei Weidehaltung

	2.2		Zusätzliche besondere Vorgaben für die Düngung mit stickstoffhaltigen 
		Düngemitteln in mit Nitrat belasteten Gebieten (§ 13a DüV)
	2.3		Begrünung bei Hangneigung zu oberirdischen Gewässern
	2.4		�Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen 
	von Jauche, Gülle, Festmist, Silage und Silagesickersäften 

	3	Vogelschutzrichtlinie (GAB 3)
	Allgemeine Regelung
	Besonderheiten für Schutzgebiete 

	4	FFH-Richtlinie (GAB 4)
	5	Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit (GAB 5)
	5.1		Vorgaben zur Futtermittelsicherheit
	5.1.1		Produktion sicherer Futtermittel 
	5.1.2		Information der Behörden, Rückruf und Rücknahme von Futtermitteln 
	5.1.3 Rückverfolgbarkeit 
	5.1.4 Anforderungen an die Futtermittelhygiene 

	5.2		Vorgaben zur Lebensmittelsicherheit
	5.2.1 Produktion sicherer Lebensmittel 
	5.2.2 Information der Behörden, Rückruf und Rücknahme von Lebensmitteln 
	5.2.3 Rückverfolgbarkeit
	5.2.4 Anforderungen an die Lebensmittelhygiene  
	5.2.5 Milcherzeugung
	5.2.6 Eiererzeugung


	6	�Richtlinie über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe 
in der tierischen Erzeugung (GAB 6)
	7	Regelungen zum Pflanzenschutz (GAB 7 und 8)
	7.1		Anwendungsbestimmungen
	7.2		Anwendungsverbote und -beschränkungen
	7.3		Bienenschutz
	7.4		Aufzeichnungspflicht  
	7.5		�Vorgaben aus der Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG 
	zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden

	8	Tierschutz (GAB 9, 10 und 11)
	8.1		Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere (GAB 11)
	8.1.1		Anforderungen an das Personal sowie an die Überwachung und Pflege
	8.1.2 	Aufzeichnungen
	8.1.3 	Anforderungen an die Bewegungsfreiheit
	8.1.4 	Anforderungen an Gebäude, Unterkünfte, Anlagen 
		sowie an das Stallklima und die Beleuchtung
	8.1.5		Anforderungen an die Haltung von Tieren, die nicht in Gebäuden untergebracht sind
	8.1.6		Anforderungen an das Füttern, Tränken und beigefügte Stoffe

	8.1.7		Eingriffe an Tieren
	8.1.8		Züchtung/Zuchtmethoden

	8.2		Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern (GAB 9)
	8.2.1 	Besondere Anforderungen an die Haltungseinrichtung für Kälber
	8.2.2 	Anforderungen an die Haltungsform (Einzel-/Gruppenhaltung)
	8.2.3	Stallklima, Licht und Beleuchtung
	8.2.4	Fütterung
	8.2.5	Kontrolle und Vorsorge durch den Tierhalter
	8.2.6	Verbote

	8.3		Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (GAB 10)
	8.3.1 	Haltungseinrichtungen für Schweine  
	8.3.2	Besondere Anforderungen  



	IV	Kontroll- und Sanktionssystem
	1	Kontrolle
	1.1		Systematische Kontrolle
	1.2		Weitere Kontrollen
	1.3		Kontrolle und Sanktionierung von 10-ha-Betrieben
	1.4		Kontrollen und Sanktionen nach Cross-Compliance 
		(Förderung der Maßnahme der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen)

	2	Bewertung eines Verstoßes gegen die Vorschriften der Konditionalität
	3	Höhe der Gesamtsanktion
	4	Zuordnung eines Verstoßes zum Jahr der Begehung

	V	Anlagen
	1	Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) 
	2	Jährlicher betrieblicher Nährstoffeinsatz
	3	Eingriffe bei Tieren - Amputationsverbot
	4	Eingriffe bei Tieren – Betäubung   
	5	Feinkörnige Leguminosen im Rahmen von GLÖZ 7  
	6	Weiterführende Informationen zu FFH-Mähwiesen  
	7 	Bei Pflanzenschutzmittelanwendungen zu erfassende Angaben

	VI	Glossar
	1	Begriffsbestimmungen
	2	Relevante Rechtsvorschriften




